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Bericht
an die

ordentliche Landesſynode von 1921 .

Nach § 130 KV hat

der Kirchenregierung für jede

desſynod einen UHaſſenden
Sor W 1 tnis Kirchendi U 6 De

202 8 Wicht
etzten SNdnlbes 1 1 WIA

1tor 1 8 NyotakalUnter A B der Protokolle

un? A S 1 A 18und der Schulſynod 1

Oberkirchenrat einen oder des andern genannten weltgeſchichtlichen

ordentliche Lan Geſchehens .

a. Aus der Weltkriegszeit .
kſichtigenden Be

Gebiet ſeit der 1. Der 2. Auguſt 1914 , der erſte Mobilmachungs

vorgekommen iſt , tag , war ein Sonntag . Für die ſich zu den Gottes

er Bezirksſynoden [ häuſern drängenden Scharen wurde er ganz von

er Verbeſcheidung ſelbſt zum Kriegsbettag . Abendmahlsfeiern

für die ins Feld Ausz den und ihre Angehörivorzule
3 * den reihten ſich an dieſen erſten Kriegsgottesdienſt

De t erſtattete Berick ezog ſich auf die gen reihten ſich an dieſen erſten Kr 1

hHuun 1 8 1 * 9 2 J 17* 8
0 ſſe bis Anfang 1914 Der diesmalige um am Nachmittag und Abend an , wie das Bedürfnis

Ql 19 Der biesmaltge IIIl 2
1 ſie erforderte n85 KR 97 hier 8 fFür

0
ronn da bis in dieletztvergange ſie

er te . Und ig ſo fort , Tag für

7ag , dort Sonnte Inntag durch Wochen und
Soweit es ſich um ſtatiſtiſche Angaben Tag , dort Sonntag intag durch Wochen und

A. Chronik .

Am 1. Auguſt 1914 brach der W

er nach dem Waffenſtillſtand vom 11 . November

1918 in dem Frieden von Verſailles am 28 . Juni

1919 ſein für Deutſchland ſoDeut

Ende fand .
ν
Die Novemberrevolution

0 Hos 89. November zum inneren Um

deutſchen Bundesſtaaten und

bruch des Kaiſerreichs . Alle

folgenden zu verzeichnen ſind ,

Poch AH f

' n 1918 führte am ihr über den Sonntag hinaus Gelegenheiten

ſturz in ſämtlichen [ boten werden , das gewaltige Erleben unter

jahre 1914 bis Monate hindurch .

Januar 1920 bis Die kirchenbehördlichen Maßnahmen , die gleich

den erſten Tagen einſetzten , erfolgten in ſteter

Fühlungnahme mit dem Großherzog als dem Lan

desbiſchof , vielfach auf ſeine Anregung hin .

zeltkrieg aus ,

verhängnisvolles

kirchenſcheu gewordene Bevölkerung . Es mußten

18zum Zuſammen Licht der Ewigkeit zu ſtellen . Werktägliche

Ereigniſſe , die im Kriegsbetſtunden wurden eingerichtet , in

ſind Wirkungen des manchen Gemeinden drei und vier in der Woche ,

RR
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die in der erſten Kriegszeit faſt ſtets gefüllte Got

teshäuſer fanden .

Aber auch ſonſtige Fürſorgemaßnahmen wur —

den getroffen , um dem großen religiöſen Bedürf —

nis in den durch die Einberufung ihrer Geiſtlichen

ganz oder teilweiſe verwaiſten Gemeinden gerecht

zu werden ( ebenda S . 111 f. und 1183 ) . Die

Seelſorge in den durch das ganze Land errichteten

Lazaretten wurde geordnet , ſie fiel zumeiſt den

Ortsgeiſtlichen zu . Auch der Schule galt es helfend

beizuſtehen durch vermehrte Übernahme von Reli —

gions⸗ , ja auch von welt

980
Unterricht bei ihren

ſtark verminderten Kräften ( ebenda S . 117 ) . So

lag ſchon durch die kirchlichen 3 ein voll ge⸗

rüttelt Maß von Arbeit auf den Geiſtlichen , die ent —

weder als nicht mehr für den Kriegsdienſt in Be⸗

tracht kommend oder als im Dienſte der Kirche

unentbehrlich zurückgeblieben warxen ; gut ein Fünf⸗

tel aller ſtand ja im Feld .

Zu den kirchlichen Aufgaben kamen aber bald

andere , vor allem volkswirtſchaftlicher Art . Gerade

die Mitwirkung der Geiſtlichen war bei den mili —

täriſchen und ſtaatlichen Behörden viel begehrt und

hoch eingeſchätzt . — Und ſie nahmen die Arbeit

freudig als etwas Selbſtverſtändliches auf ſich, auch

wenn dieſe bald ein doppeltes und dreifaches Maß

umfaßte . Mit den Pfarrern ſtellten ſich die Pfarr⸗

frauen zum Teil in hervorragender Weiſe in den

Dienſt der großen Sache . So wurden die Pfarr —

häuſer beſonders auf dem Lande vielfach der Mit —

telpunkt für allen vaterländiſchen Hilfsdienſt im

weiteſten Sinn des Wortes ( VBl . 1916 S . 56

letzter Abſatz ) . Auch die Mitglieder und Beamten

der Oberkirchenbehörde beteiligten ſich weitgehend

auf den verſchiedenen Wohlfahrtsgebieten .

So wars ein frohes und hingebendes Zuſam —

menwirken aller in der Heimatkirche . Was früher

auf konfeſſionellem oder politiſchem Gebiet ſich

trennend zwiſchen die Menſchen geſtellt hatte , war

vergeſſen über des Vaterlandes Kampf und Not .

In dem deutſchen Millionenheer kämpften in⸗

zwiſchen die Söhne unſerer badiſchen Heimat mit

der wachſenden Zahl der Feinde auf immer neuen

Kriegsſchauplätzen . Auch ihnen mußte ſich die Für —

ſorge der Heimatkirche zuvwenden . Im Benehmen

mit dem Evang . Feldpropſt der Armee wurden die

immer zahlreicher angeforderten Feldgeiſtlichen —
und Lazarettpfarrſtellen für die badiſchen Trup —

penverbände beſetzt . Längſt nicht alle Wünſche

derer , die ſich anboten , konnten erfüllt werden .

Die Truppen in den Schützengräben und in

den Lazaretten wollten mit geiſtiger und geiſtlicher

Speiſe verſorgt ſein . Die Feldbuchhandlungen
boten neben Wertvollem viel Schund , und doch war

nur das Allerbeſte gut genug . Gewaltiges leiſtete

darin das „ Rote Kreuz “ . Aber religiöſe Literatur

konnten doch nur kirchliche Organiſationen darbie —

ten .

Zwei ſtarke Helfer ſtellten ſich gleich von An —

fang an in großzügiger Weiſe in dieſen Dienſt :

der Badiſche Landesverein für In⸗

nere Miſſion mit ſeinem Kriegsausſchuß für

und die Badiſche Lan —⸗

desbibelgeſellſchaf der erſtere für die

Verſorgung unſerer Truppen im Feld wie auch in

den Heimatlazaretten mit der beſten weltlichen Li

teratur und mit auserleſenen Bildern als Wan

ſchmuck , die letztere ſie mit Gottes Wort derſchend
( VBl 101 S . 114 ) . Im Blick auf die Zahl de

hinausgeſandten Schriften wie auf die Durchfüh

rung der Arbeit durch die vier Kriegsjahre hin

durch verdienen die beiden Vereine die höchſte An

erkennung .
Daneben ging durch Hunderte von Kanälen aus

faſt jeder Gemeinde allwöchentlich ein Strom von

Flugblättern und Heimatgrüßen hinaus und zu

meiſt war es der Geiſtliche , der dadurch wie durch

ſeinen Briefwechſel die geiſtige Verbindung zwiſchen

Feld und Heimat aufrecht erhielt .

In all dieſen Gebieten ſeelſorgerlicher Liebes —

arbeit leiſtete das Großherzogliche Haus und in

erſter Linie die hochbetagte Großherzogin Luiſe der

Kirche und ihren Dienern in der Gemeinde und im

Feld unermüdliche und unerſetzliche großzügige

Handreichung in einer erfinderiſchen Liebe , die

ihresgleichen ſuchte und die überall ihre Segens —

ſpuren hinterließ .



All dieſe Arbeit und viel mehr noch , als hier

berichtet werden kann , vollzog ſich durch die Kriegs

jahre in geregelter Ordnung und füllte die Tage

und Nächte . Da blieb weder Sinn noch Zeit für

Konferenzen und Synoden , für Kirchenviſitationen

und Religionsprüfungen . All die Friedensarbeit

wurde denn auch zunöächſt zurückgeſtellt und erſt

nach und nach wieder aufgenommen mit Ausnahme

der Pfarrſynoden , die heute noch ruhen ( VBl . 1914

S . 154 ; 1916 S . 37 ) .

NVervollſtändigung desZur

„ Kriegsmaßnahmen “ der Oberkirch
*

zildes ſeien einige

henbehörde hier

noch aufgeführt :

Die erſte und wie man damals noch glaubte

nzige Kriegskonfirmation ſollte den

Kindern recht eindringlich Ne et werden . Darum

wurde ein Konfirmationsſchein mit

dem Spruch 1 . Petri 2, 9 für alle Konfirmanden

ausgegeben . 8 18 Wort ſollte auch der Anſprache

zu Grunde liegen ( VBl . 1915 S. 25 ) . Ein

U
beſonderes Geleitwort ( 2. Tim . 5 ) wurde auch

den Konfirmanden von 1916 noch mitgegeben ( V.

Bl . 1916 S . 10 )

Um die Gemeinden zu ſtärken , richtete der

Oberkirchenrat Kanzelanſprachen an ſie ,

ſtmals zum 5. Kriegsſonntag noch im Auguſt

1914 , letztmals zum Silveſterabend 1918 , da —

zwiſchen jeweils an wichtigen Merktagen oder aus

beſonderem Anlaß ; ſie wurden dankbar auf⸗

genommen .

Demſelben Zweck ſollten die Diözeſa

verſammlungen im Beginn der Jahre 1915

und 1917 dienen . *. —
erſtemal betrafen ſ

unſere durch den ishungerungsplan Englands
1nährlieh ( VBl . 1915 S .

indere Mal hatten ſie unter dem Druck

Kampflage ind innerer Nöte

eswille in der Heimat ,

zetätigung “ ( VBl . 1916

dem1
NIIHUZaSiautng etnar

iches zur Verſtändigung einan

dner kehrten zurück mi

0

Volksſchichten und zur Feſtigung

erzen beigetragen zu haben .

3

Aber auch die im heißen Kampfe ſtehenden

Männer und die in ſchwerem Pflegedienſt aushar —

renden Schweſtern und ihre Seelſorger draußen

ſollten etwas von dem Herzſchlag der Heimatkirche

ſolchem perſönlichen Begegnen verſpüren . Dazu

entſandten der Landesbiſchof und die Oberkirchen⸗

behörde den Prälaten dreimal zu den badiſchen

Truppenverbänden an die Weſtfront . Von der

Schweizer Grenze im Oberelſaß bis in die Cham —

pagne , von der Gegend um Verdun bis an den

Winterberg führte ihn ſein Weg ( VBl . 1917 S . 61 ;

1918 S . 104 ) . Eine Reiſe an die Oſtfront hinder —

Often äußere Umſtände . Das war oft ein herzbewe —

gendes ſich Grüßen in ſchwerer oder froher Stunde ,

im Feldgottesdienſt oder in den Laßzgr
retten , im

Waldlager oder auf vorgeſchobenen einſamen Po —

ſten Auge in Auge , Hand in Hand . Wieviel me

wert war das doch als der nicht mehr zu bewälti —

nde Briefwechſel mit den Einzelnen . Auch die

Amtsbrüder empfanden den Beſuch als eine Stär

kung .

Beſonderer Anlaß zur Anordnung von Dank

und Bittgottesdienſten oder zu feſtlicher

Feier bot ſich da und dort . So im Februar 1915

die Befreiung Oſtpreußens von dem

Feinde ( Bek . v . 19 . Februar 1915 ) , ſo Bismarcks

hundert er Geburtstag am 1. April , der

allerdings in der Still gangen wurde , weil er

uf den ( fiel , aber viel Sehnen nach

dem Staatsmann weckte ( VBl .

1915 S. 39 f . ) , ſo das erſtmalige allgemeine Ge⸗

1
denken an die Gefallenen eben

Karwoche ( 1915 S. 27 ) , ſo der erſte Erntebet

ta g qa Sonntag R Jat ( 1915 S 18). Manche
7 3 n Rr 9 Uaß⸗

von n Tagen wurden in den folgenden Jahren

wiederholt bis zum allgemeinen Landesbet

tag am 20 . Oktober 1918 in der ſchweren letzten

Not vor dem Zuſammenbruch ( Bek . v. 16 . Oktober

18 ) .

2. Auf die Tätigkeit des Oberkirchenrats

ſt im Vorſtehenden ſeh vielfach Bezug genommen

rd U nnigfachen einſchneidenden

Perſonalveränderungen in ihm ſoll hier zuſammen⸗

hängend berichtet werden .

—

—



Am 30 . Dezember 1914 ſtarb infolge eines

Schlaganfalles der Wirk

licher Geheimerat D. Albert elbing . Vier

Wochen lang hatte er der Ebtuhe beraubt ,

aber bewegungsfähig darnieder gelegen in qual
vollem Leiden . So unentbehrlich er uns ſchien

wir mußten die Stunde dankbar grüßen , die

ihm die Erlöſung brachte . Am 2. Januar 1915

vurde er in perſönlicher Anweſenheit des Groß

herzogs und der Großherzogin Luiſe und unter

großer Beteiligung aus Stadt und Land , nament

lich von Geiſtlichen und Laien - Vertretern der Kir

chengemeinden zu Grabe getragen . Der Prälat
leitete die Feiern im behaus und auf dem

Friedhof . D. Helbing hatte 54 Jahre im ba

diſchen Kirchendienſt geſtanden , ſeit 1869 als Hof

diakonus , Hof - und rhofprediger . ierzehn

Jahre lang 3 — er dem Oberkirchenrat angehört ,
ſeit 1900 als Prälat , von 1903 an als Präſident .
Er war eine ausgeprägte Perſönlichkeit , aufrecht
wie ſein Gang ſein

ganzes
Weſen . Die Schärfe

ſeines Verſtandes , ſein imfaſſendes Wiſſen auf

allen Gebieten , auch auf dem der Verwaltung , ſeine
Willensſtärke befähigten ihn beſonders zu ſolcher
leitenden Stellung . Dabei ſchlug in der Bruſt des

ſcheinbar ſo kühlen nüchternen Mannes ein war —

mes Herz ; wer ihm perſönlich näher getreten iſt ,
hat deſſen Schlag oft verſpürt .

Die von ihm noch kraftvoll und zielbewußt in

den Julitagen geleitete Generalſynode hatte eine

Überfülle von großen Aufgaben hinterlaſſen . Der

ausbrechende Krieg hatte dem Manne , der nichts

hinausſchob , die Möglichkeit genommen , auch nur

eine von ihnen anzufaſſen . Sein Nachfolger war

vor eine ſchwere Aufgabe geſtellt .

Als ſolcher wurde unter dem 11 . Februar
1915 von dem Großherzog der Präſident des

Landgerichts Freiburg Dr. Eduard Uibel , der

Präſident der Ge neralſynode von 1914 , berufen

unter gleichzeitiger Ernennung zum Wirklichen

Geheimen Rat . Unter dem 25 . Februar , als —

bald nach Antritt ſeines Dienſtes , richtete er al —

ter Übung gemäß eine Anſprache an die Geiſtlichen

voll Herzenswärme ſie grüßend , tiefe Einblicke in ſein

als

V

eſta

Obe

inneres Werden und Leben gewährend ( VBl . 1915

S . 15) , und mit dem ganzen jugendfriſchen Feuer
ſeines Weſens griff der faſt 70 - jährige das Werk an

und führte es durch , trotz Krieg und Arbeitsnot

eine um die andere der von ſeinem Vorgänger hin⸗
terlaſſenen * — anfaſſend und zu einem ge

wiſſen Abſchluß bringend , bis er obgleich noch

arbeitsfriſch un 0 froh in der außerordentlichen

Generalſynode 1919 nach Vollendung des Verfaſ

ſungswerks als 7883jähriger , die ihm angebotene

Wahl zum Kirchenpräſidenten ablehnend , am 12 .

April den Stab niederlegte ( VBl . 1920 S . 15 und

11 ) . Jetzt leitet er den Landesverein für Innere

Miſſion mit feſter Hand . Bleibendes Verdienſt

erwarb und erwirbt er ſich auch jetzt noch um die

Bekämpfung der gewerbsmäßigen Unzucht . Von

ſeiner Lieblings - Schöpfung aus der Kriegszeit , den

Melanchthonſchülerheimen , wird ſpäter noch die

Rede ſein .

Zu ſeinem Nachfolger wurde der neuen Verfaſ

ſung entſprechend von der außerordentlichen Gene —

ralſynode am 12 . Dezember als Kirchenpräſident

gewählt der Abgeordnete Oberamtsrichter Dr . Lud —

wig Muchow in Freiburg i . Br . Am 12 . April

1920 trat er ſein Amt an ( VBl . 1920 S . 44 ) .

Auf den 1. Juli 1918 ( VBl . S . 132 ) wurde

Geh . Rat Albert Bujard , der ſtellvertretende

Vorſitzende des Oberkirchenrats , auf ſein Anſuchen

unter Anerkennung ſeiner langjährigen treugelei

ſteten und erſprießlichen Dienſte in den Ruheſtand

verſetzt , nachdem er 36 Jahre lang zunächſt als

Sekretär , von 1887 an als Kollegialmitglied ,

dem Oberkirchenrat angehört hatte ( VBl . 1887

S . 107 ) . Sein umfaſſendes Wiſſen , ſeine reiche

Erfahrung , ſein ſorgfältig abgewogenes Ur —

teil machten ſein Ausſcheiden aus dem Kolle —

gium zunächſt empfindlich ſpürbar . An ſeine

Stelle wurde Geh . i Alexander

Schenck mit Entſchließung des Großherzogs vom

27 . Juli 1918 und als Mitglied des Oberkirchen⸗

rats der Hilfsarbeiter im Großh . Miniſterium des

Kultus und Unterrichts Amtmann Richard Kie —

fer zum Vortragenden Rat unter Verleihung der

Amtsbezeichnung Oberkirchenrat berufen .



benſolche vom 17. Mai 1920 wurde die

der Generalſynode vom Oktober 1919 neu
4 4 4J N 4
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4 * aAs “ 11 Ne⸗ 1 7 F * AIz. In der theologiſchen Fakultät der Univerſität

iödolß 5 185 vor
Heidelberg ſind in der Berichtsperiode manche Ver

Indon

D. Troeltſch Profeſſor D. Wobbermin

aus Breslau , an Stelle des in den Ruhe

ſtand getretenen Geh . Kirchenrats Profeſſor D.

Lemme Profeſſor Jelke aus Roſtock berufen .

Aus verſchiedenen Anläſſen hat die theol . Fakul
Ihotät Heidelberg die Würde eines Doktors der Theo

r. KöniglCE 85 8
logie honoris causa verliehen , außer

Das Jahr 1917 brachte der evangeliſckh

tſche Welt die dert

Ref matio Schon vor Be

des Kr 8 Deutſche Evangeliſche

rchenausſchuß P niedet für große

ſtliche kumeniſch Ta Man yffte vor

em Kr d das Jubiläum

in viederer zten Frieden begangen wer

0 All dief offnungen wurden zuſchanden .

Die Not der Zeit , Ra nd Verkehrsſchwierig

ßen d f ten Veranſtaltungen in d

ther t˖ Wittenberg 1 Eiſenach auch in be

beſchränkterem Umfang ht zu. Man hoffte nun

tf 1s Jahr 1, das ja auch d 3

racht War die Reformationsfeſtf

virklich beganger erd konnte , f

inzenden Pracht entkleidet , ſie wa

nerlicher und vertiefter geworden 0

on den meiſten übrigen Landeskirchen Ba

den der 31 . Oktober , ein Mittwoch , in t

che für die Jugendfeier und ſonſtige Gemeinde —

feſtlichkeiten beſtimmt worden . Den Höhepunkt

bildeten dann die Feſtgottesdienſte am Sonntag ,Dann 91

den 4. November , dem üblichen Reformationsfeſt .

—

——
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Hatte ſchon beim Eintritt in das Jubiläumsjahr
17 eine des Deutſchen 8

liſchen Kirchenausſchuſſes die evangeliſchen Kirchen

gemeinden Deutſchlands 5 ſo wurde von

Oſtern an im Religionsunterricht und der Chriſten —

lehre , von Pfingſten an in den Gemeindegottes —

dienſten vorbereitende Arbeit getan , ſodaß die Ge —

meinden wirklich ausgerüſtet durch gründliche Ein —

hrung in die Reformationsgeſchichte in die Feſt —

tage eintreten und die Feſtfeiern ſelbſt mit ihrem

andringenden , gewiſſenſchärfenden Ernſt ein ſtarkes

Echo finden konnten . — Ob all die Segenswir —

kungen , die wir von den Tagen und ihrer Vor —

bereitung erhofft hatten , zur Geltung

kamen ? Manche Enttäuſchung iſt wohl aufgewacht

in beſorgten Herzen , die gerade im Reformations —

jahr den mächtigen Aufſtieg der römiſch⸗katholiſchen

Kirche ſahen , der ausgerechnet dies Jahr die Auf —

hebung des Jeſuitengeſetzes als Geſchenk ge —

bracht hatte . Aber ganz vergeblich kann

geweſen ſein , was mit ſo treuem Ernſt unter —

nommen wurde und unter ſo viel 88 —
in ſo herzandringendem Wort ſich an die Ge —

meinden wendete . Ob nicht das ernſtere Fra —

gen nach Gottes Wort ,
806

jetzt durch unſer evan —

geliſches Volk geht , mit als eine Segensfrucht der

Reformationsfeſtfeier vor vier Jahren angeſehen
werden darf ? — Wir verweiſen im übrigen auf die

Anordnungen vom 28 . April und 8. Oktober 1917

( VBl . S . 32 ff . und 113 ff . ) ſowie den Beſcheid auf

die Diö ; A
2 8 des Jahres 1917 ( VBl . 1918

17) . —

Unter dem 4. Juli 1918 gab der Badiſche

Landtag dem Staatsgeſetz vom 9. Oktober 1860

über die rechtliche Stellung der Kir⸗

chen und kirchlichen Vereine im Staate eine neue

Faſſung .

1

878

b. Aus der Zeit des Umſturzes und

ſeiner Folgeerſcheinungen .

Für den größten Teil des deutſchen Volkes kam

der Zuſammenbruch im Feld und in der Heimat

in den erſten Novembertagen 1918 ganz über —

raſchend . Es iſt hier nicht unſere Aufgabe , die

Zuſammenhänge zu erforſchen , wir haben nur die

ſich überſtürzenden Geſchehniſſe und ihre Wirkun —

gen auf unſer kirchliches Leben feſtzuſtellen .
Am 5. November 1918 brachen in Kiel bei der ,

Flotte die Unruhen aus . Am 9. November erfolgte

die Abdankung des Kaiſers . Am gleichen Tage

wurde in Berlin wie in den andern deutſchen Bun⸗

desſtaaten die Republik ausgerufen , ſo auch in

Baden . Am 11 . November mußte der Großherzog

und ſeine Familie das Schloß in Karlsruhe ver —

laſſen . In Schloß Langenſtein unfern des Hohent —

wiel fand er mit den Seinen ſchützende Unterkunft .

Am gleichen Tage wurde der Waffenſtillſtand un —

terzeichnet , der die Grundlage zu all dem Elend

bildet , das ſeitdem über uns kam .

Der Oberkirchenrat hatte in letzter Stunde , am

7. November , noch einen Aufruf an ſämtliche evang .

Geiſtlichen Badens gerichtet , in dem er auf die der

deutſchen Einheit 5 dem deutſchen Kaiſertum

drohende Gefahr hinwies und zur Treue gegen

Kaiſer und Reich mahnte ( VBl . 1918 S . 189 f . ) .

Es war zu ſpät . Nach acht Tagen konnte er nur

noch mahnen zu WabNBeſol inenheit und hinwei —

ſen auf die Ewigkeitskräfte des Evangeliums

( ebenda S . 191 ) . Schon am 13 . November hatte

der Großherzog auf die Ausübung der Regierungs —

gewalt bis zur Entſcheidung der verfaſſunggeben —

den Verſammlung verzichtet . Seine Stellung als

Le andesbiſchof war dadurch nicht berührt . In weiſer

Vorſorge übertrug er aber am 20 . November durch

proviſoriſches Geſetz dem Oberkirchenrat zuſammen

mit dem erweiterten Generalſynodalausſchuß das

Kirchenregiment . Damit war ein verfaſſungs —

mäßiger Zuſtand geſchaffen , als er am 22 . Novem —

ber endgültig für ſich und ſein Haus auf den Thron

verzichtete . Eine auf den 28 . November durch dies

neue Kirchenregiment einberufene Generalſynode
6

verkündete ſie als

ig verlängerte ſie ihre

Geltungsdauer und

im — Jahr und forderte
einer neuen Wahlord⸗

irchſicht der Verfaſſung .

die Maßnahme und
8 N
Beſetz .

f Sn 1 Fittenmit dem Jahr 1919 ablaufende

die des Kirchenhar

baldige Ausarbeitur

nung wie überhaupt die Di

22

—

—

22

öe



In warm gehaltenen Entſchließungen

die Empfindungen des innigen Dankes

gab ſie den

Ausdruck , die

un alle erfüllte gegenüber dem Großherzog und Lan

desbiſchof wie auch der Großherzogin Luiſe , der zu

der ihrem unmittelbar bevorſtehenden 80 . Geburtstag

gte Segenswünſche dargebracht wurden . Auch der Ge

age fallenen wurde gedacht und den heimkehrenden

un⸗ Kriegern Dank und Willkommgruß geboten ( VBl

in 1918 S . 209 4 ) . Der 3. Dezember , Großher
zog zogin Luiſens 80 . Geburtstag , hatte für das ganze
ber Volk ein feſtlicher Tag werden ſollen . Eine große
nt Sammlung zu einer Geburtstagsſpende war ſchon

nft . in die Wege geleitet , als die Revolution ausbrack

un ſie wurde gleichwohl zu Ende geführt und ihr zu

end Verfügung geſtellt . Aber anſtatt inmitten ihres

Volkes beging ſie den Tag in der Verbannung und

am Verborgenheit in Schloß Langenſtein im — der

ing . Ihrigen . Der Prälat durfte dem Tag die got
der tesdienſtliche Weihe geben und in dieſer ſchweren

um Zeit immer wieder dem ehemaligen Landesbiſchof

gen mit Wort und Sakrament dienen . In Seelen

f . ) größe trugen ſie all Umf ind all ſei

nut perſönlicher i n Ent hung ind ſchn

vel ichen Folgen Tr

msS unc n 5

atte D 0 ſyn 8 0 8 9 01 1b

ben ſrundf 5 n htigſt

US Lebensf jen e häl

er ſſe 1 ˖ W2 1 200 0 f 2

urch mußten nun h herden in da

nen geliſche Volk , um es für horſtehend

da len zur deutſchen und badiſchen Nationalve im

1g lung über drohende Gefahren aufzuklären und

em ſeine Geſinnung zu feſtigen . Zum drittenmal

ron machten ſich daher ſämtliche Kollegialmitglieder
des Oberkirchenrats mit dem Präſidenten , auch

einige Pfarrer und Profeſſoren , im Dezember
als auf den Weg zur Ausſprache und Verſtändi —

ihre gung mit den Geiſtlichen und den kirchlichen

und Vertretern ſämtlicher Diözeſen . Vielfach wurde

erte auch von ihnen die ganze Gemeinde des Ver

ord ſammlungsorts und die ſeiner nächſten Umgebung

zuſammengerufen und der Ve ranſtaltu ng ein got

tesdienſtliches Gepräge gegeben . 200 000 Flug⸗

blätter , die obengenannten Forderungen enthal

tend , wurden vom Generalſynodalausſchuß gleich

zeitig ins Land hinausgegeben . So war das Mög

he zur Aufklärung und n ge

ſchehen und entſchiedene Stellungnahme , die

rung zu den 9 vor

allem für die Erhaltung des Religionsunterrichts ,

kundgab , bewies , daß die Aufklärungsarbeit nicht

rgeblich geweſen war .

Gleichzeitig mit dieſer Maßnahme ſetzten andere

ein . Für die zurückkehrenden Krieger wurden Be —

grüßungsgottesdienſte angeregt . Mit der Heim

kehr der Geiſtlichen aus dem Feld und der Wieder

Amtes mußte für all die freun

lichen Aushelfer , Pfarrer a. D. und Miſſ
bue

tweder eine Weiterverwendung oder anderweitige

Unt erbrit igung verſucht werden , ſoweit ſolche nicht

gefunden war ( vergl . dieſen Bericht

‚dem Feld kommenden Theologie
ſtudierenden mußte der Weg zu möglichſt ſchnellem

bſchluß ihrer Studien gewieſen werden ( VBl .

1918 S . 199 ff . ) .

D Jal 19 hte d deutſchen Volk den

1 1 on Ve ükkles Am

nd n Verſklavung unter

iſamen n Feind . Als

Friedensbedingungen anfangs — zuerſt be

annt wurden , ging ein Aufſchrei der Entrüſtung

ganze Volk . Auf Anregung des Deut

n Evangeliſchen Kirchenausſchuſſes wurde wie

skirchen ſo auch für die unſere auf

den 18. Mai 1919 , den Sonntag Cantate , ein all

Bett ag ange 6
le

hrheit der Volksvertretung

wungen zu unte J
eignis für die ganze deutſche

e des Jahres 1919 war der

Svangeliſche Kirchen —

resden vom 1. bis zum 5. Septem

4＋ ν
Enabbierdde

tagin

ber . Außer dem Präſidenten , ſeinem Stellvertreter

ind dem
Reähnten

nahmen noch vier Mitglieder

Generalſynodalausſchuſſes und ſonſtige be —

rufene badiſchee Vertreter daran teil . Ein eingehen
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der Bericht über dieſen wurde vom Prälaten in der

2. Sitzung der außerordentlichen Generalſynode von

1919 erſtattet , wir können uns wohl darauf be —

ziehen . ( Vgl . Verhandlungen S . 14ff . )

Der Deutſche Evangeliſche Kirchenausſchuß in

ſeiner auf dem erſten Kirchentag geſchaffenen Er

weiterung auf 30 Mitglieder ( 15 kirchenregiment —

liche , 15 aus den Synoden und freien Organiſa

tionen ) hat inzwiſchen auftragsgen näß Satzungen
für den zu gründenden Bund der Landeskirchen

ntworfen , die

85
Zeit der Begutachtung durch

dieſe unterliegen und auch die derzeitige Landes

ſynode beſ cäftiigen werden ( ſ . Vorlage Nr . V) .

Auf den Herbſt d. J . iſt ein zweiter Kirchentag in

Stuttgart in Ausſicht genommen , wo der „ Kirchen —

bund “ ins Leben treten ſoll .

Der badiſchen evangeliſchen Landeskirche brachte

das Jahr 1919 die neue K irchenverfaſ⸗

ſung . Am 17 . Juni trat die vertagte 1914

Generalſynode —
die zwei Voll

ſitzungen die neue Wahlordnung ſchuf. Am 28 . Sep

tember fanden auf Grund dieſer die Wahl en ſtatt .

Am 13 . 38 wurde die außerordentliche Ge

neralſynode eröffnet , die icher

ndlicher durch eine Verkehrsſperre auf einige

Wochen unterbrochener Arbeit das Werk vollen

dete . Am 12 . Dezember wurde die Verfaſſung ein

ſtimmig angenommen ( zgl . Verhandlungsbericht
S . 287 ) , auf den Heiligen Abend 1919 als erſte in

lan

9
der evang . Geſamtkirche Deutſchlands veröffent

licht ; auf Oſterſonntag , den 4. April 1920 , trat

ſie in Kraft ( vergl . auch dieſen Bericht B S . 12 ff . ) .

Am 12 . Oktober 1919 beging der Badiſche

Landz sverein für Innere Miſſion

die Feier ſeines ſebenzigjährigen Beſtehens . Die

weitverzweigte geſegnete Arbeit des Vereins , der

ſich während der Kriegszeit als ein wertvoller und

williger Gehilfe der Kirche zur Seite geſtelllt hat ,

wollte aus dieſer Feier , die unter großer Teilnahme

aus Stadt und Land begangen wurde , neue An —

regung und Mitarbeit gewinnen für den „ Sama⸗

riterdienſt an unſerm Volk “ . Eine ihm bewilligte

Kirchen⸗ und Hausſammlung gewährte ihm nam⸗

hafte Mittel vor allem für eines ſeiner jüngſten

Werke , die Diakonenanſtalt Beröba auf dem

Schwarzacherhof . Seine Leitung ging von dem

Prälaten , der ſie zehn Jahre lang geführt hatte ,

auf den Präſidenten D. Dr . Uibel nach deſſen Ein —

tritt in den Ruheſtand über . Damit war erreicht ,

was längſt erſtrebt wurde , daß ein Mann an die

Spitze trat , dem neben dem warmen Herzen für

die Sache auch die freie Zeit , ſich ihr ganz hinzu —

geben , zur Verfügung ſtand ( VBl. 1919 S . 119

und Anlage ) .

Am 14 . 1920 beging die Badiſche

andesbibelgeſellſchaft ihre Hundertjahr

feier als die jüngſte unter den deutſchen Bibelgeſell

ſchaften . Es war ein wohlgelungenes Feſt ; für

L

ſämtliche kirchliche Veranſtaltungen war die Stadt

kirche zur Verfügung geſtellt , deren Raum kaum

alle Teilnehmer faſſen konnte . Auch zahlreiche Ver —

treter der andern deutſchen Bibelgeſellſchaften waren

erſchienen . In einer
Feſtſchrift

iſt der Segensgang

der Geſellſchaft und ihr großes, beſonders auch in

der Kriegszeit zur Geltung n Werk dar

geſtellt .

9. Am 18 . Januar 1921 wurde die Feier der

y5sgründung vor 50 Jahren in ganz

ſchland feſtlich begangen . In Karlsruhe war

die 0 ng zu einem Fe Sdienſt der ver

ſchiedenen Bekenntniſſe vom Badiſchen Landtag

ausgegangen , deſſen Abgeordnete daran teilnah

men . Gerade unter der Not der Gegenwart ent —

zündete ſich an dem Gedenktag viel Begeiſterung

für die Einheit des deutſchen Reiches

—

10 . Am 11 . April 1921 war in Haus Doorn bei

Utrecht die Kaiſerin Auguſte Viktoria nach langem ,

ſchwerem Leiden heimgegangen . Am 19 . April

wurde ſie in Sansſouci bei Potsdam beigeſetzt . Der

Tod der edlen Frau und Wohltäterin löſte weithin

im deutſchen Volke innigſte Teilnahme aus . Über⸗

all wurden Gedächtnisgottesdienſte abgehalten; ſo

auch in Karlsruhe ohne beſondere behördliche An —

ordnung aus einem inneren Bedürfnis heraus und

unter einem außerordentlichen Andrang aus allen

Schichten der Bevölkerung . Der Oberkirchenrat



gſten

dem

InAlig

Uch in
E Dar1 Ddl

1 N

Mar1001

Irn hoIrn bei

angem

April
atEt . Der

weithin

1

Sallen

chenrat

bung geſtaltete . Aus

Anregungen der

Voranſchlagsm

aber für Heereszwecke nicht me

eralſynode von

ichsregierung .

mehrfacher dringender Er

auf das Drängen

regierung Ende

en wegen Rück

1919 eine Ar

18 und

13 „aunHNo: FEIIIa Il IHHon PNaosr *glänzenden kirchenmuſikaliſchen Veran

Aor 29 1 1111 2 Indo8Frunter der Leitung unſeres Landeskir

wir eine weſent

EIIcho UHcho R 8
kirchengeſanglichen Lebens

e im vorigen Bericht ( S. 5) als noch i

begriff aufgeführten neuen Kirch

nzwiſchen ngeweiht worden , nämlich

nTorichy Aach F N.Interſchwarzach am 5. Juli 1914 ,

ham 15. Auguſt 1915 ,

59 M 1 f
rg ( Lutherkirche ) am 23. März 1919 ,

gen bei Heidelberg am 18. Juni 1916

der letzten Generalſynode ſind nur fol

iechenen gebaut worden :

Tag der

35 Einweihung

. 110 6. Juni 1915 ,

540 25 . März 1917 .6

egierung beabſichtigt nun , die Reſtbeſtände

nd dieſen die Verteilung

ſſen . Die Verhandlungen

abgeſchloſſen . Auf

Ma

101un

nſprüchen der Gemeinden z3 entſprechel

88 3 I
1 Elſtlich Stellen 11 ( Jeit Jdl 1dL

gende errichtet worden

RFEKL K DaHI
Pfarreiens “ ) , nämlich in Kehl die 2.

1917 S . 82 ) , in Mannheim

Mannheim , die J pfarrei der Johanniskirche

47) und die Jungbuſchpfarrei ( 1914 S. 47) , ſind

ericht 1914 genannt
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Südpfarrei der Friedenskirche ( 1917 S . 102) , in

Konſtanz die 2. Pfarrei ( 1918 S . 135 ) , in Karls —

ruhe die Südweſtpfarrei und die Gottesauer Pfar —

rei ( 1920 S . 85 ) ; ferner durch Verſelbſtändigung

von Filialgemeinden in Wallſtadt ( 1918 S . 159 ,

207 ) , in Fahrnau ( 1919 S . 21 ) ; durch Erhebung

von Diaſporagenoſſenſchaften zu Kirchengemeinden

in Kleinlaufenburg ( 1914 S . 118) , in Riegel mit
Endingen ( 1918 S . 198 , 208 ) .

b. 15 Vikariate , und zwar in Heidelberg —

Neuenheim ( 1919 S . 31 ) , in Hockenheim ( 1919

—
S . 31 ) , in Schwetzingen ( 1919 S . 31 ) , in Singen5

a. H. ( 1919 S . 31 ) , in Heidelberg - Handſchuhsheim

( 1919 S . 94 ) , in Pforzheim viertes ( 1919 S . 94 ) ,

in Seckenheim ( 1919 S . 150 ) , in Karlsruhe der
—

Neuweſt⸗ und Südoſtſtadt ( 1919 S . 116 ) , in Kon —
—

ſtanz zweites ( 1919 S . 116 ) , in Karlsruhe Hof —

pfarrei ( 1920 S . 3) , in Karlsruhe - Beiertheim
—

( 1920 S . 84 ) , in Pforzheim Brötzingen - Neuſtadt

( 1920 S . 100 ) , in Lahr ( 1921 S . 6) , in Heidel —

berg drittes ( 1921 S . 15 ) .

C. Diaſporapfarramt in Todtmoos ( 1920

S . 98 ) .

15 . Auf Grund der von den Dekanaten erſtatteten Vorlagen geben wir nachſtehende Überſicht über

die in den Jahren 1914

tritte zu ihr :

a . Austritte aus der evangeliſch - proteſtantiſchen

1921 erfolgten Austritte aus der evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche und Über⸗

Landeskirche wurden vor den Bezirksämtern nach

Maßgabe der kirchenſteuergeſetzlichen Vorſchriften erklärt :

im Jahr : in Fällen hierunter Ehepaare

1914 299 46

1915 151 12

1916 149 10

1917 120 12

1918 288 16

1919 800 111

22˙ . 41055 2¹ë

Zuſammen 3412 423

gegenüber 2436 358

Von den Austritten waren :

Zahl der Fälle , in denen die Zahl der Fälle , in denen die
Austrittserklärung auch Austrittserklärungen gemäß

für Kinder unter 16 Jahren Art . 19 des Ortskirchenſteuer⸗
abgegeben wurde : geſetzes unwirkſam waren :

60 4

22 1

14 1

19 —

34 —

130 2

246 2

525⁵ 10

455 15 in der vorigen Periode
( 1909 —- 1913 ) .

verbunden mit Übertritt zu

ſonſtigen chriſtlichenim Jahr : Katholiken Gemeinſchaften

1914 34 92

1915 33 41

1916 42 27

1917 38 17

1918 62 60

1919 49 152

1920⁰ 83 828

Zuſammen ( 3412 ) 341 712

gegenüber ( 2436 ) 208 zuſ . mit Spalte 5!

einer ſonſtigen nicht chriſtl .
Juden Gemeinſchaft oder ohne Über⸗

tritt zu einer Gemeinſchaft

2 17¹

1 76

2 78

2 68

4 112

3 596

6 1243

20 2339

11 zuſ . m. Sp . 3 2217 in der vorigen Periode
( 1909- 1913 ) .



Ige ! 8 Nogchtin 4 8
lustritte , 1 Beachtung der kirchenſteuergeſetzlichen Vorſchriften erfolgten , ſind zur

heim ins rämter und 23 Kenntnis der Pfarrämter und Paſtorationsſtellen gekommen :

4 ) mit Übertritt zu

he der einer ſonſtigen
im Jah im ganzen Katholiken uſtigen chriſtlichen Juden Gemeinſchaft oder o

Kol
Gemeinſchaften tritt zu einer Gemeinſchaft

He
1914 1

915
rthein

1915 8

uſtadt
1916 8 5 3 —

Aol 1917 14 10 1 3

1918 4 4

g10
( 1920

1919

1920 4 5 1

Zuſammen 3 19 11 3

Ho ogonüho 992
ſt Uber gegenüber 2 28 zuſ. mit Spalte 6 zuſ . m. Sp . 4 9 in der vorigen Periode

Uber
1909 —1913

Übertritt ur evangeliſch - proteſtantiſchen Landeskirche fanden ſtatt :

tah
übergetreten von :

nat
5 Angehörigen ſonſtiger nicht

m Jahr im ganzen Katholiken aiiee Juden chriſtl. Gemeinſchaften oder von
chriſtlichen Gemeinſchaften ſolchen, die einer Gemeinſchaft

nicht angehören

1914 195 151 10 5 29

1915 129 103 11 8 12

1916 191 148 5 10 28

1917 16 133 11 5 19

1918 23 129 8 31

1919 238 190 10 17 31

1920 97 272 2 5 18

Zuſammen 1389 1126 52 143 168

gegenüber 1087 967 zuſ. mit Spalte 6 37 zuſ. m. Sp. 4= 83 in der vorigen Periode
1909 —1913

Perio Die Zahl der Kinder , die wegen Anderung der religiöſen Erziehung aus der eve angeliſchen Kirche

13 genommen oder ihr zugeführt wurden , iſt bei obigen Angaben außer Betracht geblieben .

16. Die Erträgniſſe der in

bis 31 . März 19211

an 118 *
Verwendungen aus den ordent

des Berichts ne , 6

Folgewirkungen des Kriegs aufwirtſchaftlichen

dieſem beſonderen

liſſe mehrfach überſteigen .

Periode Die Zahl der ordentlichen

en Kirchen

ſowie die während dieſer Zeit Abolgter
lichen Kirchenſamm

Gebitwiede

letzten Jahren Zal en auf , died

wurde 1916 um eine vermehrt ,

den Jahren 1914

ordentlichen

ſa mm

und 2 am Schluſſe

Sie ſpiegeln die

r und weiſen in den

die früheren Erträg

Kirchenſammlungen

die jeweils am Ju

dikaſonntag für die

ſchaft erhoben wird .

＋U * .Unter den bisher a

ſammlungen wurden di

Miſſion und für die

Ausland nunmehr

re Kriegsbedürfniſſe

dann in den letzten zwei

notleidende Anſtalten un

Zwecke der

ußerordentlichen

enigen

eutſe

regelmäßig erhoben .

Sami

durchg

Landesbibelgeſell

Kirchen

für die Innere

h⸗Evangeliſchen im

Ferner

nlungen für beſon

eführt , denen ſich

Jahren Sammlungen für

d dergl . anſchloſſen . Wn
hierüber kann auf die erwähnte Beilage 1 verwie

ſen werden



In Beilage 2 kommt auch die neuerliche Wid

mung der Karfreitag - Sammlung für den Melanch
thonverein zur Darſtellung .

B. Geſetzgebung .

1. Der Vollzug der KW hatte ſich zunächſt auf

die Vornahme der Kirchengemeindewahlen und die

Ordnung der Verhältniſſe der zuſammengeſetzten
Kirchengemeinden (§S 38 ) und der Diaſporagemein
den ( §8 48/49 ) zu erſtrecken .

a. Die Gemeindewahlen wurden auf Grund der

zollzugs⸗ - Anweiſung vom 10 . April 1920 ( VBl .

S . 26ff . ) im Laufe des vorigen Sommers durch

geführt . Das Ergebnis , das angeſichts der oft

mangelhaften Berichterſtattung mühſam zuſam
menzuſtellen war , wird im Verordnungsblatt ver

öffentlicht . Darnach iſt in den meiſten Gemeinden

von §S 22 KGWo Gebrauch gemacht worden . So —

weit Wahlen ſtattgefunden haben , gaben ſie zur

Beanſtandung keinen Anlaß

Aus der Zuſammenſtellung ſind zugleich die zu

ſammengeſetzten Kirchengemeinden und die Dia

ſporagemeinden erſichtlich . Ihre Verhältniſſe ſind

mit wenigen Ausnahmen , wo noch Verhandlungen
ſchweben , durch Satzungen geregelt , deren Aufſtel⸗
lung nach einheitlichen Geſichtspunkten vom Ober —

kirchenrat veranlaßt wurde . Hie und da haben ſich
die Gemein

den
der neuen Ordnung , die zweifellos

den Vorteil einer weſentlichen 83 infachung bietet ,

nur widerſtrebend gefügt , ſei es , weil beſondere

Vertretungen in Nebenorten Wenfiele n, oder weil

die Zahl der Kirchenälteſten beſchränkt wurde . In
letzterer Beziehung wurde vermißt , daß Kirchen —
gemeinden mit mehreren Orten nicht mehr jedem
derſelben die bisherige Vertretung im KGR ein —

räumen konnten . Hierher gehört Steinen ( Kirchen⸗
bezirk Lörrach ) , das bisher 11 Alteſte hatte , die ſich
ſo verteilten , daß der Hauptort Steinen 4 und die

Nebenorte Höllſtein 3, 2 und Hüſingen 2

hatten , während nach der Zahl der Stimmberech —
tigten der ganzen Si mit 858 und

der ſich daraus ergebenden Zahl der Vertreter mit
35 als Zahl der Alteſten ſich nur 7 ergab ( § 8 15

Abſ . 1 und 27 Abſ . 1 KP ) , deren Verteilung auf

die einzelnen Orte natürlich ſchwierig iſt . Eine

Ausnahme von den angeführten Verfaſſungsbeſtim
iſt nicht mögllich , nachdem der Vorſchlag

Entwurfs ( § 11) , daß Abweichungen von der3 *5ſſung für ſolche Einrichtungen , die herkömm
lich ſind oder einem dringenden Bedürfnis ent

ſprechen und weſentliche Beſtimmungen nicht be

rühren , zuläſſig ſein ſollen , die Billigung der außer

ordentlichen Generalſynode nicht gefunden hat

( Vergl . Kommiſſionsbericht S . 8) . Es iſt aber wohl

3 n, daß auch dieſe Gemeinden ſich den

neuen Verhältniſſen anpaſſen werden . Bei den

nächſten Erneuerungswahlen wird darauf hinzu
wirken ſein , daß ſolche Verſtöße , die ſich noch mehr

fach aus der Zuſammenſtellung ergeben und teils

nlich , teils begangen wurder

vermieden werden . Einer Zuſage an die Kirchen

gemeinde Steinen entſprechend wird die Frage der

Landesſynode aber 83 isdrücklich unter

breitet .

b. Eine weitere wichtige Maßnahme im Vollzug
der KVwar — Durchführung der Wahl der erſten

ordentlichen Landesſynode . Sie erfolgte auf Grund

der Vollzugs Anweiſung vom 22 . September 1920

( VWBl. S . 86 ff . ), die ſich in weitem Umfang an die

für die „ anſchloß, Hervorzuheben
iſt aus ihr die Einfi Wahlſcheins nach

dem Vorbild der voliti n, wofür die Kir

chenregierung die Ermächtigung hat in Un

terſtellung der nmung der Landesſynode .

Die Wahl fand am Sonntag , den 7. November

1920 ſtatt . Das Ergebnis iſt hinſichtlich der Abge
ordneten in der Bekanntmachung vom 18 . Dezem —
ber 1920 ( VBl . S . 104 ff . ) veröffentlicht und im

übrigen aus der Zuſammenſtellung , die aus den

gleichen Gründen wie die für die Gemeindewahlen
erſt jetzt im Verordnungsblatt erfolgen kann , er —

ſichtlich . Einſprachen und Beanſtandungen ſind

nicht erfolgt . Die Vorlage der Wahlakten erfolgt
beſonders .

Zwei Umſtände müſſen aber beſonders zur

Sprache gebracht werden : Erſtens das Zahlenver —
hältnis der Geiſtlichen zu den Nichtgeiſtlichen . Die

—
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Mutter , nicht aber der Vormund , das religiöſe Er⸗

ziehungsrecht haben ſolle . Vom Erziehungsvertrag

iſt keine Rede , die Rechte der Frau ſollen auf an⸗

dere Weiſe gewahrt werden . Mit einer ſolchen

Löfung kann ſich die evangeliſche Kirche , die nur

wirkliche Parität und nicht einen Vorteil für ſich

will , wohl einverſtanden erklären .

4. Der Erziehungsvertrag erfährt ſeine eigen⸗

artige Beleuchtung durch die Beſtimmungen des

am Pfingſtſonntag 1918 in Kraft getretenen codex

iuris canonici der katholiſchen Kirche . Das Geſetz -

buch vertritt im Familienrecht auf das ſchärfſte

den katholiſchen Standpunkt . Eine Miſchehe iſt

an ſich unerlaubt ; wird ( im Gegenſatz zu dem

früheren Recht ) ſie nicht in katholiſch⸗kirchlicher

Form geſchloſſen , ſo iſt ſie ungültig ; wird nicht —⸗

katholiſche Kindererziehung verſprochen oder geübt ,

ſo tritt Strafe der Erkommunikation ein . Dis —

penſation wird nur gewährt bei katholiſcher Ehe —

ſchließung und Kindererziehung . Sicherung dieſer

Anſprüche durch ſchriftlichen Vertrag iſt Pflicht .

Es iſt hiernach klar , daß es ganz im katholiſchen

Intereſſe wäre , wenn in Sachen der religiöſen

Kindererziehung zu der kirchlichen Verpflichtung

noch die ſtaatliche hinzukäme . Bedauerlich iſt der

ſchroffe Standpunkt des neuen katholiſchen Geſetz —

buchs , weil er den konfeſſionellen Frieden gefähr —

ihrerſeits wird ſtetsdet . Die evangeliſche Kirche

die Gewiſſensfreiheit achten ; ſie verlangt dann

aber auch die gleiche Achtung für ſich und lehnt die

Verantwortung ab , wenn ſie zur Notwehr ge —

zwungen wird .

C. Generalſynode .

Nachſtehende von der Generalſynode 1914 an —

genommene Geſetze wurden vom Großherzog geneh

migt und ſind im VBl . veröffentlicht :

Geſetz , die Konfirmationsordnung betr . ( VBl . 1914

S . 94 ff . ) .

Geſetz , die Aufwandsentſchädigung der Abgeordne —

ten zur Generalſynode betr . ( VBl . S . 123 ) .

Geſetz , die Hinterbliebenenverſorgung der evang . ⸗

prot . Geiſtlichen betr . ( VBl . S . 124 ) .

Geſetz , die allgemeinen kirchlichen Ausgaben betr .

( VBl . S . 136 f . ) .

2. Den proviſoriſchen kirchlichen Geſetzen vom

23 . Juni 1910 , 6. März 1911 , 27 . April 1911 ,

31 . Mai 1911 , 15 . Juni 1911 , 9. Oktober 1911 ,

13. Januar 1912 , 31 . Mai 1912 , 30 . September

1912 , 4. November 1912 , 15 . März 1913 , die

Bildung der Kirchengemeinden Fahrnau , Salem ,

Unterſchwarzach , Gaggenau , Lauda , Breiſach , St .

Ilgen , Hauſach , Gengenbach , Wehr , Tiengen betr . ,

und vom 23 . Juni 1910 und vom 7. Juli 1913 ,

die Erhebung der Filialgemeinden Friedrichs —

feld und Brühl zu ſelbſtändigen Kirchengemein⸗

den betr . , und vom 27 . April 1911 , die evang .

Kirchengemeinde Kehl betr . , hat die General —

ſynode ihre Zuſtimmung erteilt , ſo daß ſie endgül —

tige Kirchengeſetze geworden ſind ( VBl . 1914

S . 100 ) .

über die weiteren Anträge und Beſchlüſſe dieſer

Generalſynode gibt der Beſcheid auf die Diözeſan⸗

ſynoden der Jahre 1914 und 1915 eine überſicht⸗

liche Zuſammenſtellung ( VBl . 1916 S . 37 ff . ) , auf

oweit über
die wir im folgenden Bezug nehmen , f

ihre Durchführung etwas zu berichten iſt .

Zu 1. a. VBl . 1916 S . 39 . Der Beſchluß hat

in dem „Dienſtgeſetz “ vom 24 . März 1920 ſeine

Erledigung gefunden ( VBl . 1920 S . 17 ff . und Ver⸗

handlungsbericht über die ſechſte , elfte und zwölfte

Sitzung der außerordentlichen Generalſynode vom

Okt. / Dez . 1919 S . 52 ff . , S . 255 f. , S . 289 ) .

Zu 1. b. VBl . 1916 S . 39 . Der Wunſch iſt bis

jetzt durchgeführt worden , wird aber infolge der

Faſſung des § 7 Abſ . 1 der neuen Viſitationsord —

nung nicht mehr überall ausführbar ſein ( BBl.

1921 S . 27 ) .

Zu 1. Cc. VBl . 1916 S . 39/40 . Eine Möglich —

keit zur Erfüllung dieſes Wunſches bot ſich während

der Kriegs - und Nachkriegszeit nicht . Über die Be⸗

handlung der Patronatsfrage in Durchführung des
ieg

S 60 der neuen Kirchenverfaſſung ſiehe Vorlage an

die Landesſynode von 1921 .

Von den zur Kenntnisnahme überwieſenen Ein⸗

gaben iſt die unter a ( VBl . 1916 S . 40 ) aufge⸗

det

all

wo
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50 diebrgc
ſebſt eine rege rarnkeit

hat eine ſtarke Aktion bei den Gemeinden gegen den

Geſetzentwurf ausgelöſt ) , ferner durch Herausgabe
von Broſchüren ( Evang . Liebestätigkeit in Baden ) ,
von Feſtſchriften ( Luthergedichte zur Lutherfeier ,
Büchlein zum Jugendſonntag ) und durch Heraus —

gabe von Kunſtmappen . Durch eine gute Bedie

nung der Preſſe mit kirchlichen Nachrichten und Ar —

tikeln hat er es zuwegegebracht , daß in den Zeitun —

gen dem Kirchlichen mehr Beachtung geſchenkt wird .

Die unter 5 VBl . S . 48/49 erwähnte Kund

gebung für den Tierſchutz fand in der Bekannt⸗

machung vom 14 . Juli 1919 ( VBl . S . 97 ) eine neue

Beachtung .

Über die nach dem Umſturz in raſcher Folge

nötig gewordenen Einberufungen der General —

ſynode gibt die Chronik dieſes Berichts ( S . 6ff . )

ſowie der Beſcheid auf die Diözeſanſynoden des

Jahres 1918 ( VBl . 1919 S . 54ff . ) , auch der auf die

Bezirksſynoden des Jahres 1919 ( VBl . 1920 S .

61 —64 ) Auskunft . Die Ausführung ihrer Be⸗

ſchlüſſe weiſt dieſer Bericht da und dort nach ( vergl .

S . 14f . ) . Nur die VBl . 1920 S . 63 Spalte 2 un⸗

ter b. mocl ene Förderung des Baus von Krie

gerheimſtätten begegnete bei dem durch die

Teuerung 9050 5 Darniederliegen aller Bau —

arbeit ſchwerſter Behinderung .

Die außerordentliche Landesſynode von 1920 ,

die erſte unter der neuen Kirchenregierung , erledigte

ihre Aufgabe in einer einzigen Nachmittagsſitzung

am 18 . Mai durch

a ) die Endgültigkeitserklär orläufigen

8. —
über die Aufhebung des § 93 Abſ . 3 KV ,

die Steuerſynode betr . , b) durch Annahme des Ge —

ſetzes , die allg , kirchlichen Ausgaben für 1920 betr . ,

c ) durch Genehmigung der Mittel für die weitere

Stelle im Oberkirchenrat , zweier Jugendpfarr —
ämter , eines kirchl . - ſoz . Pfarramts und einer kirch —

lichen Preſſeſtelle , d) durch Genehmigung und ent —

ſprechende Regelung der Aufwandsentſchädigung

der n und ähnlicher Bezüge , e) durch An⸗

ing des v

nahme des Geſetzentwurfs , die betr . ,

und endlich Entſchließu
——

hinſichtli ch einer

Landesſammlung für die notleidenden Diakoniſſen —
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lenmangel äußerſt eingeſchränkte Heiz 85 hat den

Kirchenbeſuch im Winter der letzten Jahre ſtark

beeinträchtigt . Im einzelnen iſt zu 8385
In den meiſten Stadtgemeinden wurden die

Frühgottesdienſte vermehrt , ſodaß faſt in

allen zwei Predigtgottesdienſte am Vormittag den

Bedürfniſſen der verſchiedenen Bevölkerungsſchichten

gerecht werden . Die Zahl der Abendgottes

dienſte , die während des Krieges beſonders ge—

pflegt wurden , iſt wohl wieder auf das Maß der

0

8 egszeit zurückgegangen . In neuerer Zeit iſtVor

es vielerorts üblich geworden , für gottesdienſtliche

Vereins zveranſtaltungen den Hauptgottes⸗

dienſt in Anſpruch zu Es dürfte Vor —

ſicht ſein , daß nicht dieſe Übung das zu

läſſige Maß überſchreite .

Von den Abendmahlsfeiern gilt das

für die Gottesdienſte im Eingang Geſagte in beſon —

derem Maß . Immerhin iſt von der im Feld ſo

ſtark geübten Teilnahme der Männer am 368

Abendmahl noch heute ein Einfluß auf die Wer

ſchätzung des Altar - Sakraments bei der Männer.
welt zu ſpüren

Die Einzelkelchfeiern ſind bei dem Maſ

ſenzudrang in der erſten Kriegszeit wohl zumeiſt

in den und gedrängt worden . Sie haben

aber überhaupt nicht in der Weiſe in den Gemein⸗

den Eingang gefunden , wie die liebevolle und ſorg⸗

fältige Ausgeſtaltung der Feier an ihren Pflege —

ſtätten es hätte erwarten laſſen ſollen . Es werden

wohl immer kleinere Kreiſe bleiben , die ſich ihr zu⸗

wenden , wenn nicht die ſeit dem Krieg ſich er —

ſchreckend ausbreitende Tuberkuloſe wieder mehr zu

ihr hinführt .
3. Die Jugend⸗ und Kindergottes⸗

dienſte haben während der Kriegs⸗ und
——

lutionszeit zumeiſt nicht die Pflege finden könner

deren ſie bedurftn und die ſie verdienten . Die
Überlaſtung der Geiſtlichen hat hier weſentlich mit

gewirkt . Auch mußten die ganze Zeit über die

Landeskonferenzen dieſer Kindergottesdienſte und

Sonntagsſchulen , die die Sache weſentlich gefördert

hatten , unterbleiben . Sie ſollen jetzt wieder auf⸗

genommen werden .

1. Die Chriſtenlehren haben beſonders

da , wo nachbarliche Verſehung eintreten mußte , in —

folge des Kriegsdienſtes des Ortsgeiſtlichen , manche

auch dadurch , daß die oberen Jahrgänge der Jüng

linge zu den Fahnen 3 wurden , Beeinträch

tigung erfahren ; erfreulicherweiſe hat ſich aber die

gute Sitte eines Beſue von vier Jahrgängen

doch in einzelnen Kirchenbezirken feſthalten laſſen .

Mancherſeits befürchtet man von der Einführung

des Religionsunterrichts in der Fortbildungsſchule

eine Gefährdung der Chriſtenlehre . Die ſoeben

erſcheinende Verordnung für den erſteren weiſt den

Weg , wie dieſer Gefahr begegnet und der Chriſten

lehre ein neues Leben eingepflanzt werden kann .

Jeden falls aber werden die Geiſtlichen alle Treue

aufzubieten haben , daß dieſe wertvolle Einrichtung

unſerer Kirche keinen Schaden leide . Das Beſtre —

ben , die Chriſtenlehre auf den Vormittag zu ver

legen , wird ſpürbar ſtärker unter dem Einfluß der

übertriebenen Sportsübungen , vor allem des Fuß

ballſpiels am Sonntag . Wo man glaubt , dieſe

Verlegung durchführen zu müſſen im Intereſſe der

vollzähligen Teilnahme der männlichen Jugend ,

iſt für einen Nachmittags - oder Abendgottesdienſt

Sorge zu tragen nach § 6 der Unionsurkunde .

5.

825
in der Kriegszeit ſo gut gepflegten und

ſtark beſuchten Kriegsbetſtunden ſind an

manchen B1ten noch nach Kriegsende weitergeführt

worden , haben aber nun wohl überall wieder den

früher üblichen Wochengottesdienſten

Platz W85 in der beſchränkten Anzahl , in der

ſie früher beſtanden . Bibelbeſprechſtun

den werden neuerdings erfreulicherweiſe wieder

häufiger eingerichtet und ſtärker gepflegt unter

großem Segen .

6. Nach Evangeliſationen macht

ein ſtarkes Bedürfnis allenthalben geltend : ſie

werden auch von den Geiſtlichen der verſchiedenen

Richtungen gerne zugelaſſen und haben außer

ordentlich ſtarken Zulauf . Verſchiedene bewährte

Evangeliſten von gut kirchlicher Stellung ſtehen

noch in der Arbeit in unſerem Lande , andere ſind

durch den Tod ausgeſchieden . Aber neue Perſön

lichkeiten treten auf den Plan und auch

lich
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F. Unterricht .

Seit das letzte Mal — 1914 in dieſem

Zuſammenhang über die Lage und den Stand des

Religionsunterrichts berichtet worden iſt , ſind ſtaat —

licherſeits zwei Maßnahmen vor ſich gegangen , die

ſich zwar noch nicht ausgewirkt haben , aber doch

ſchon die Aufmerkſamkeit der Kirche nachhaltig

forderten .

à) Durch das Fortbildungsſchulgeſetz iſt der Re —

in den Lehrplan der Fortbil —

dungsſchule aufgenommen worden . Schon im Zu —

8 der Vorbereitung des Geſetzes h haben wir uns

eingehend mit dieſer Angelegenheit befaßt , ſie auch
8 nit einem größeren Kreis von Gei ſtlichen
beraten . Den Bedenken , die gegen dieſe Erweite —

rung des Religionsunterrichts vorlagen , haben wir

uns nicht verſchloſſen , ſchließlich uns aber geſagt ,

daß wir die dargebotene Gelegenheit , den Wir —

kungskreis der
Kirche z

zu erweitern, nicht von der

Hand weiſen könnten . Dadurch daß in wachſendem

Maß Gemeinden und Gemeindeverbände freiwillig

das Geſetz anwendeten , ſahen wir uns auch bald

in die Notwendigkeit verſetzt , der Frage der Ertei —

lung des Religionsunterrichts unmittelbar näher —

zutreten . Das geſchah durch die vorläufige Be —
kanntmachung vom 26 . Februar 1920 und durch

die umfaſſende vom 3. Juni 1921 ( ſiehe VBl . 1920

S . 12 und 1921 S . 43 ff . ) . Die nächſte Aufgabe
wird die Organiſation des Unterrichts ſein , wobei

wir der allgemeinen Organiſation der Fortbil —

dungsſchule durch die ſtaatliche Behörde Schritt für

Schritt zu folgen haben werden . Endlich werden

die Kräfte für die Erteilung dieſes Unterrichts für

die nicht ganz wenigen Fälle zu gewinnen ſein , in

denen Geiſtliche dieſen Unterricht zu ihren bisheri —

gen Obliegenheiten nicht hinzunehmen können

Auf die Notwendigkeit der Vorbereitung der Lehr —

kräfte auf dieſen Unterricht iſt ſchon in der Be —

kanntmachung vom 3. Juni d. J . hingewieſen .
Dort iſt er auch nach ſeiner Bedeutung ge —

würdigt .

b) Weder die neue Reichs - noch die Landesver —

faſſung haben für unſer Kirchengebiet an der Stel —

lung des Religionsunterrichts im Organismus der

Schule etwas geändert . Wohl aber iſt die Beſtim

mung bedeutſam , daß — wir führen den Wortlaut

der Reichsverfaſſung an, die ja vor der Landesver

faſſung geht — die Erteilung des religiöſen Unter

richts der Willenserklärung der Lehrer , die Teil

nahme an religiöſen Unterrichtsfächern der Wil

lenserklärung desjenigen überlaſſen bleibt , der über

die religiöſe Erziehung des Kindes zu beſtimmen

hat . In unſerer Zuverſicht , daß von dieſer Frei

heit doch nur wenig Gebrauch gemacht werden

würde , ſind wir bis jetzt nicht getäuſcht worden .

Die Zahl der evangeliſchen Lehrer , die es abgelehnt

haben , ferner Religionsunterricht zu erteilen , be

läuft ſich auf 16 ; die Zahl der Schüler , die dem

Religionsunterricht entzogen worden beträgt

rund 160 . Etwa 36 davon ſind Volksſchüler .

Durch die neue Verfaſſung hat ſich das Reich

das Recht angeeignet „ im Weg der Geſetzgebung

Grundſätze aufzuſtellen für

1. die Rechte und Pfl

ſchaften ,
2. das Schulweſen uſw . “ ( Art . 10 ) .

ichten der Religionsgeſell

Inzwiſchen iſt auch der Entwurf eines Rahmen

geſetzes für das deutſche Schulweſen an den Tag

getreten , der wohl erkennen läßt , daß hier mancher

lei und ſtark gegenſätzliche Kräfte am Werke ſind .

Es wird Aufgabe der Kirche und ihrer Organe

ſein dafür zu wirken ,daß dem Religionsunterricht

ſeine überkommene Stelle in der Schule und der

Kirche die Autorität über den Religionsunterricht

gewahrt bleiben .

2. Durch unſere neue Kirchenverfaſſung iſt die

Schulſynode eingeführt worden . Sie hat kirchen

bezirksweiſe erſtmals nach Oſtern d. J . getagt ,

überall unter lebhafter und ernſter Beteiligung

aller Berufenen . Die Ergebniſſe waren ebenſo

reichhaltig wie vielfältig . Sie werden im Zuſam —

menhang mit der Lehrbuchfrage eingehend zu be —

trachten ſein .

3. Noch immer ſteht die Neubearbeitung des

Katechismus und der bibliſchen Geſchichte auf der

Tagesordnung — ſeit der Generalſynode 1904 .

88
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Mußte man die hier geſtellte Aafgabe aus den ver teils einer

ſchiedenſten Gründen
ſ

trachten , ſo will ſch 8 eibt weiterh rnehmf

niſſe neuerdings noch h D Lirch 5 d Interweif W6

es haben die 1914 igeſetzten n ausgeübt we Dazu ſe luch

ſchüſſe ihren Auftrag erfüllt und Denkſchriften prüfungen , o bie man neuerdin

ind Entwürfen da ihrer Beratunge c r geſagt Schulbeſuche , n,

niedergelegt . Wir meinen , daß hier ein ſolide vie u maller Regel

Boden gegeben ſei , di ngelegenheit zu fördern näßigkeit aufgenomm borden ſind

und zu einem erſprießlichen Ende zu führen .

6 . nter

1. Die theol gsordnung vom

11 r1906 8f wurde ſowe

während d

venigſtens inſofern

Prüfi n Frühja

den . Notprüfunge

Teilprüfungen zugelaſſe

ranche Nachſich ö

neh 3 Mög

Für d Feld ſtehend

Bene mit er the ü

8 9 511

den Je

ng d dei

enen Zeit Berul

Uge galt
DB 51

ſte erlaſ

rüf die Einreihun

6. icht unbetont bleiben , daß te , in die d

in der htszeit ng di

nit d des Ki S. 40 16 K

in allen gei ötigte da unddort nock

heiten , großen wie kleinen , gep ommen und führ B

freundlich und erſprießlich verlief . Nicht minder [ zungsprüfung im Lateiniſck

haben wir von der it , ſofern d wenigſtens drei La

ſoweit wir von ihr teinunt 0 lit genügender Note nachweie
ung maßgebend ,freuliche und befriedigende Eindrücke gewonnen . konn e

Die Erſchwerungen , unter denen in der Kriegszeit daß ter und Unterprimaner das

der Unterricht litt , ſind behoben . Dagegen hört ſog zuerkannt erhielten , ohne

man manche Klage , daß unter den obwaltenden das rachkenntniſſe zu beſitzen

umſtänden allerlei Erſchwerungen wieder neu er Auch wurden den ſtudierenden Kriegsteilnehmern

wachſen ſeien , als Folge teils der Unterernährung , Krie rſe oder auch nur teilweiſe auf der Hoch



22

verbrachte Semeſter als voll angerechnet .

Das alles mußte ein Ende nehmen , ſowie wieder

mit der Beendigung des Krieges und der Nach —

kriegszeit geordnete Studienverhältniſſe eintraten

Nach längeren Verhandlungen mit der tl heologi 5 n

Fakultät in Heidelberg wurde daher im Jahr

1920/21 eine Du beſtehenden theologi —

ſchen Prüfungsordnung vorgenommen , die unter

dem 21 . April 1921 die Billigung der Kirchen —

regierung fand und deren Veröffe ntlichung un⸗

mittelbar bevorſteht . Ihre Hauptneuerung be —

ſteht darin , daß ſie ein Studium von ſieber

meſtern vor der erſten Prüfung fordert , ſomit neun

Semeſter für das geſamte Studium . Um jedoch

die von vielen Seiten ernſt tlichſt beanſtandete große

finanzi elle Laſt , die ein weite Studium von

einem Semeſter bei der gegenwärtigen Teuerung

auferlegt , zu erleichtern , gleichzeitig die

ſchule

rchſicht der

Se·

eLes

wurde

Übergangsbeſtimmung angenommen , daß die bei

Veröffentlichung der im Stu —

dium befindlichen Studierenden ſchon nach f ſechs

Semeſtern zur erſten Prüfung zugelaſſen werden

ſollten , auch iſt eine Erhöhung der Stipendien in

Ausſicht genommen .

Unter den Hilfskräften , die ſich während der

Kriegszeit als Erſatz für die im Feld ſtehenden

Geiſtlichen zur Verfügung ſtellten , ſtanden neben

zur Ruhe geſetzten Pfarrern der eigenen und an —

derer Landeskirchen in erſter Linie Miſſio —

nare , die aus längerer oder kürzerer Gefangen —

ſchaft in die Heimat entlaſſen worden waren

Hauptſächlich waren es Miſſionare des Basler

Miſſionsh 8, wenige kamen aus der Bremer

und der Rheiniſchen Miſſion . Die meiſten von

ihnen als ſie entbehrlich geworden waren ,

üirgend ein Unterkommen , einzelne wurden wieder

in der Miſſion verwendet . Andern wurde die

Aufnahme in den Dienſt der Landeskirche ermög⸗

licht . Die hiefür aufgeſtellten Grundſätze waren

Folgende :

a . Die nach ſechs Jahren Ausbildung im Miſ —

ſionshaus abgelegte Abſchlußprüfung wurde als

Erſatz für das Gymnaſialabiturium angeſehen .

b. Anſtelle der erſten theologiſchen Prüfung trat

berſchaffen .

ein Kolloquium , deſſen Beſtehen zum Eintritt

in das theologiſche Seminar berechtigte .

6. Die Ablegung der zweiten Prüfung wurde wie

von den anderen Kandidaten gefordert .

Vier Miſſionare ſind bisher dieſen Weg ge —

gangen . Zwei andere wurden nach vier — und fünf —

jährigem Hilfsdienſt in der Landeskirche , nach be⸗

ſtandenem Kolloquium und gehaltener Probepre⸗

digt , endgültig in den Kirchendienſt aufgenommen .

Im November 1918 hat der Oberkirchenrat
mit Zuſtimmung des Deutſchen Evangeliſchen Kir —

chenausſchuſſes die Vermittlung für die aus

Elſaß⸗Lothringen ertriebenen

evangeliſchen Geiſtlichen übernommen ,

um ihnen im Bereich deutſcher Landeskirchen

neue Heimat und neuen Wirkungskreis zu

Die Bemühungen können nunmehr

als abgeſchloſſen gelten : über 70 der um ihrer deut

ſchen Geſinnung Vertriebenen konnten Pfarrſtellen

vermittelt werden . Von ihnen haben wir mehrere

in den landeskirchlichen Dienſt aufgenommen , un —

ter Anrechnung der Dienſtjahre , die ſie in der dor —

tigen Kirche erworben haben . Zumeiſt waren es

ſo0 die aus dem badiſchen Lande ſtammten , auch

einige Altelſäſſer . Drei von ihnen ſind bereits

Pfarreien gelangt . Die übrigen ſtehen noch in un⸗

ſtändigem Dienſt . Einer größeren Anzahl ſolcher

Geiſtlichen konnten wir wenigſtens durch vorüber⸗

gehende Verwendung ſolange zu einem Unterkom —

men helfen , bis ſie in anderen Landeskirchen Auf⸗

nahme fanden .
2. Im Perſonalbeſtand der Geiſtlichen und in

der Beſetzung der Stellen ſind in der

Zeit vom 1. Januar 1914 bis zum 1. Januar 1921

nachſte hende eingetreten :

Der Zugang zu unſerer Geiſtlichkeit , welcher

vom Frühjahr 1909 bis einſchließlich Spätjahr

1913 , alſo in 10 Hauptprüfungen 93 , durchſchnitt⸗

lich 953 betragen hatte , weiſt in den 14 Haupt —

prüfungen vom Frühjahr 1914 bis einſchließlich
Spätjahr 1920 im ganzen 97 , alſo durchſchnittlich
6,9 und ſomit eine Abnahme auf .

Geſtorben f ind 31 Pfarrer und 17 unſtändige

Geiſtliche im Dienſt ( darunter im Krieg gefallen
—7
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Gemeinden durchgeführt , von denen 76 die Ent⸗

ſchädigungsrente aus Ortsfondsmitteln und 105

aus Ortskirchenſteuern beſtreiten .

6. Die auf das
Jahr 1916

fällige Pfarrſynode

wurde 5 willen verſchoben ,

ſpäter aufgegeben ; ſie iſt
ſeit '

n worden .

nicht wieder

7. Die durch den

der kirchlichen Pflegerf

nommen und zunächſt die Ei

archiven , ſoweit es nicht ſchon geſchehen , ins Auge

gefaßt ( WBl . 1920 S . 54 ff . ) .

8. Die Auszeichnungen , die vom Beginn

unterbrochene Arbeit

wurde wieder aufge

chtung von Pfarr —

der Berichtsperiode bis zum Ausbruch der Revo

868lieder und Beamte des Oblution an Mitg

rats , an Pfarrer und auf dem kirchlichen Gebiet

ſonſt tätige Perſonen verliehen wurden , waren zu —

meiſt für Verdienſte im

Feld und in der Heimat . Die ! Zahl der Empfänger

wie der Orden , Kreuze und Medaillen iſt zu groß

als daß ſie hier aufgeführt werden könntenU

Dem Präſidenten des Evang . Oberkirchenrats

D. Dr . Uibel wurde das Eiſerne Kreuz II . Klaſſe
zandeverliehen . Er nahm es

Anerkennung für die

H heimat

Ausdr Ick

treue Kriegs 3 — der Geiſtlichen in der

l. 1918 S . 125).

Zu Kirchenräten wurden in der Berichts⸗

periode ernannt die Dekane ( Badenj ) ,

Meyer
Warkeane , Henning GReilingen ) , Hauß

( Kehl ) , Möſſinger 0 . SchmitthennerNN

( Hugsweier ) , van der Floe ( Pforzheim ) , vor

191311914

e eee

Schoepffer ( Mannheim ) , und die Pfarrer Ahles

( Malterdine * Schenck ( Unterſchüpf ) , Höhler

( Singen bei Durlach) , Weymann ( Hagsfeld ) , Gei —

ger (Selnsheinz, Obländer ( Eggenſtein ) , ſowie die

Pfarrer a . D . D. Brückner ( Karlsruhe ) , Körber

( Freiburg ) , Spies ( Haßmersheim ) ; zum Ge

heimen Kirchenrat der Militäroberpfarrer

Schloemann ; zum Oberhofprediger Hof⸗

prediger Fiſcher . Prälat D. Schmitthenner wurde

tionen des Hofdekans und da

durch mit der Seelſorge des Großherzoglichen Hau
L

ſes betraut .

9 Förmliche Disziplinarverfahren

wurden in drei Fällen eingeleitet und durchgeführt .

10 . Die 2 — mungen über die Koſten der

Dienſtreiſe der Geiſtlichen wurden

der immer größer werdenden Teue —

mehrfach geändert , ſo am 26 . April 1918

( VBl . S . 94 ) , am 25 . Juli 1919 ( VBl . S . 108 ) ,

am 11. Juni 1920 ( VBl . S . 58 ) .

entſprechend

rung

H. Chriſtliches Gemeindeleben .

t. Im Anſchluß an den Bericht von 1914 iſt

nachſtehend das Ergebnis einiger ſtatiſtiſcher Er

hebungen über die Jahre 1913 - 1919 , wie ſie für

die Beſcheide auf die Diözeſanſynoden zuſammen

geſtellt wurden , in P aufgeführt .

Daneben ſtehen zum Vergleich mit dieſen Zahlen

diejenigen zweier je um ein Jahrzehnt zurück —

liegender Nachweiſungen über dieſelben Vorgänge
1916 S . 59 ff . ; 1917 S . 65 ff . ; 1918

119 If. 1919 S . 57 ff . ; 1920 S . 67 ff . ) .
r5 f Unterſchi ed

1915191619171918191919091899 piſchen

a. Kirchgänger KRR .

b. Abendmah ſt AA5

c. Kirchenopfete 24,31 3

d. Ercebnis der Kollekten
8 205

e. Ergebnis der Sammlungen . . . 117,0114,9

f. Uneheliche Geburten 9,2 9,6

g. Ungetauft gebliebene Kinder . . . 3,4 3ſ4

h. Ungetraut gebliebene evangel . Paare 6,4 18,0

i . Ungetraut gebliebene gemiſchte Paare 23,7 26,0

1919u .

211J 214l 195 18,7 18,8 21,2 26,4 —

47, %0 444 42,0 4,7 / 42,2 46,7 54,7 — 1

305 [ 282 27/6 358 50,60 2388l 232 ＋ 2

22,30 20,2 23,8 [ 25,9 35,20 12,9l 76 2

1028106,1414 . 143,9243,21034 48,5 19

10,J 10,0 10 , 118 10 %% 76 82 —

3,1] 2,1 ] 14 ] 26 2,0 1,7 1/7 ＋

23,2J 13,5 ] 15,1 ] 8,2 ] 6,5½ 4,1] 3,0
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ihre perſönlichen Kräfte evangeliſchen Liebeswerken

noch ganz anders zur Verfügung zu ſtellen , als

dies bisher geſchah .

4. Eine Schöpfung der Kriegszeit , die den Zweck

verfolgt , evangeliſches Bewußtſein und kirchliches

Pflichtgefühl in der männlichen heranwachſenden
1

Jugend groß zu ziehen , ſind die S chülerheime

der Melanchthonſtiftung , die ihr Da⸗

ſein dem Oberkirchenratspräſidenten a. D . D. Dr .

Uibel verdanken ( VBl . 1917 S . 91 und Anlage ) .

In Freiburg und Wertheim beſtehen bereits zwei

Anſtalten , denen weitere an anderen Orten des

Landes folgen ſollen . Auch die Friedrichs - Stiftung

in Heidelberg , eine Schöpfung des Geh . Rats Dr .

Krehl , verfolgt einen ähnlichen Gedanken .

5. Dieä evangeliſchen Frauenverei⸗

nigungen des Landes auf den drei Gebieten des

Guſtav⸗Adolf⸗Vereins , der äußeren und inneren

Miſſion , die bisher ohne Verbindung miteinander

geweſen waren , ſchloſſen ſich während des Krieges

zu einem Evangeliſchen Frauenver⸗

band zuſammen und waren dadurch inſtand ge⸗

ſetzt, die evangeliſche Sache beim Kampf gegen Volks⸗

ſchäden im Benehmen mit den Landes⸗ und Reichs —

behörden wirkſam zu vertreten . Ein Frauen⸗

ſonntag , von dem Frauenverband für Innere

Miſſion im Jahr 1916 angeregt , vom Oberkirchenrat

jährlich bisher für die Adventszeit , neuerdings für

einen Oktoberſonntag angeordnet , hat der Stär⸗

kung aller evangeliſchen Frauenarbeit weſentliche

Dienſte geleiſtet ( VBl. 1916 S . 98 ſamt Anlage

und die folgenden Jahrgänge ) .

6. Die im Verein für Innere Miſ⸗

ſion A. B. zuſammengeſchloſſenen Gemeinſchaften

ſtehen mit dem Leben der Landeskirche zur Zeit

erfreulicherweiſe in einer engen Fühlung . Aus

dieſer ihrer Stellungnahme kann nur eine Segens⸗

wirkung für das landeskirchliche Leben erhofft

werden .

7. Sekten allerlei Art , alte und neue , ſind

in machtvoller Ausdehnung begriffen . Das im

Volk vorhandene religiöſe Bedürfnis und der allem

Außergewöhnlichen zugeneigte Sinn macht die Her⸗

zen vielfach empfänglich zu kritikloſer Hinnahme

auch ungeſunder Gedanken . Bedenklich erſcheint

beſonders das anſpruchsvolle Wirken der „ Ernſten

Bibelforſcher “. Unſere Geiſtlichen werden gut tun ,

ihre volle Aufmerkſamkeit dieſen Beſtrebungen zu⸗

zuwenden und ihre Gemeinden in geeigneter Weiſe

zu verſtändigen . ( Vergl . das mit den Evang . ⸗irch⸗

lichen Nachrichten Nr . 5 ausgegebene Flugblatt

der Evang . Preſſeſtelle . )

8. Mit der katholiſchen Kirche wars in

den Kriegsjahren vielfach ein freundliches Zuſam⸗

menarbeiten auf allen Gebieten der Kriegswohlfahrt

und von manch erfreulichen und perſönlichen Be —

rührungen zwiſchen den leitenden Perſönlichkeiten

beider Kirchen könnte berichtet werden . Aber ſchon

die Aufhebung des Jeſuitengeſetzes im Refor⸗

mationsjubiläumsjahr und mancherlei Geſchehniſſe

auch auf politiſchem Gebiet ließen dieſe Beziehungen

wieder erkalten , um ſo mehr , je mehr die katholiſche

Kirche ihre Macht wachſen ſah und bekundete . Im⸗

merhin ſind beide Kirchen in vielen Stücken auf⸗

einander angewieſen , ſo in der Bekämpfung aller

gottloſen Mächte , die wieder auf dem Wege ſind ,

wie auch auf dem Gebiete der Sorge um den finan⸗

ziellen Beſtand der Kirchen , und ſie werden ſich

deſſen auch immer wieder erinnern müſſen .

Größer als in den Jahrzehnten zuvor iſt der

Zeitabſchnitt , durch den der Bericht zur Landes —

ſynode diesmal geführt hat ; einſchneidender in

ihren Wirkungen für das Leben der Kirche ſind die

Geſchehniſſe die er darſtellt , im verfloſſenen Jahr⸗

hundert nicht geweſen . Aber noch iſt vieles im Fluß .

Keiner wird ſagen wollen , daß Bleibendes erreicht

iſt . Die Kirche wird ja auch in der nächſten und

weiteren Zukunft in Mitleidenſchaft gezogen wer —

den von all der Lebensnot , die unſer Volk noch zu

erwarten hat .

Aber Gott geht ſeinen Weg auch in der Ge⸗

ſchichte ſeines Reichs und ſeiner Kirche , und ſeine
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Heilsgedanken müſſen ſich vollziehen , gleichviel ob

die Menſchen der Gegenwart ihm widerſtreben , oder

ſich ihm dienſtbar machen . Die Werkzeuge , die er

braucht , wird er immer finden . Daß nur auch

unſer evangeliſches Volk und ſeine verantwortlichen

Vertretungen nicht darunter fehlen ! Dazu muß

aber das Gefühl der gemeinſamen Verantwortung
wachſen , Trennendes zurückgeſtellt , Einigendes ge

ſucht werden .
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Eine Jahrhundertfeier wird uns das Jahr

1921 noch bringen , die der Kirchenvereini

gung , der Union des reformierten und luthe —

riſchen Bekenntniſſes im badiſchen Lande . Möchte

das Jubiläum , für das das Reformationsfeſt am

6. Noven iber d. J . ins Auge gefaßt iſt , eine feiernde

Volksgemeinde finden , die bereit iſt , ſich von den

Taten der Väter begeiſtern zulaſſen zu dem , was

unſerer Kirche und unſerem Volke not tut !
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Beilage

1 .

außerordentlichen

Kirchenſammlungen.

Sammlungen

1914

1915.

19162

1918M.

.

2 1919

1920%/1
zuſammen

. 4

A.

E4

Durchſchnitt
1.

I .

Ordentliche
Kirchenſammlungen.

Reformationsfeſt
Buß⸗

und

Bettag.Dffhitgsgs
Judika

(für

die

Landesbibelgeſellſchaft)zuſammen

1

Durchſchnitt

1909/13

II.

AußerordentlicheKirchenſammlungen

für

Innere

Miſſion

leinſchl.

Frauen⸗

verband

und

Diakonenanſtalt

1919

und

1920)

für

die

Deutſch⸗Evang.

im

Ausland

(einſchl.

Wiederaufbau

und

für

die

Kriegsſchäden

1917)

für

die

badiſchen

Diaſporagemeinden

Oſterburken

(1914),

Kappelrodeck

FFF
für

Oſtpreußen

u.

Elſaß⸗Lothringen

für

Kriegsinvalide

(1915),

Kriegs⸗

hinterbliebene

(1918),

Kriegs⸗

gefangene

(1919)

für

religiöſe

Verſorgung

der

Truppen
F

für

die

Diakoniſſenhäuſer

für

das

Verſorgungshaus

in

Hand—

ttt

für

bad.

evang.

Erziehungsanſtalten(Nationalſtiftunhh-⸗)))))

für

Landesbibelgeſellſchaft(Jubiläum)

für

Kriegergräben
zuſammen

II

zuſammen

1ẽund

II

Durchſchnitt

1909/13
13

056
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53398
9

401
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035
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039
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021
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68711634
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25
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9
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20
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75]
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41751

02
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98
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743

01¹
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—
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11
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9
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31
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43

5
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7¹

5

04403
5
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100

325

94

60

86153
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(669

56

119

88

74
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22

1221
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[841
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5²

231082
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157
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59
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813

36

110
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——
———

—äñ—ß

7
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9514
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52
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1
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2
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09
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66
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25
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Vorlage

an die

Candesſynode des Jahres iꝙꝛzi ,

das Kirchenvermögen betreffend .



A. Unmittelbare Fonds und Kaſſen

B. Landeskirchenſteuer

C. Ortskirchenſteuerkaſſen

D. Kirchenbezirkskaſſen

I . Überſicht der unter Verwaltung des Evangeliſchen Oberkirchenrats ſtehenden Fonds und Kaſſen

Il . Unterländer Kirchenfonds , Zuſammenſtellung der Einnahmen und Ausgaben für die Jahre 1913

bis mit 1919 nebſt Vermögensdarſtellung .

III . Kirchenſchaffnei Rheinbiſchofsheim , desgleichen

IV . Stiftſchaffnei Lahr , desgleichen

V. Evangeliſche Zentralpfarrkaſſe , desgleichen
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s Kirchenvermögen ( Abſchnitt A mit der

2 V .
N 51 NFrACHnHIiAN „ Na An21 bellariſcher Form . Nur für die größer Fond 2. die Ergebniſſe der Landeskirchenſteuer ( Ab

22 0 ſind e Er ſſe der ſchnitt B)

0 5 A 91 die Ergebniſſe der Ortskirchenſteuer Ab23 1 0 1 lusg Tale die Ergebniſſe der Ortskirchenſteuer (

U Fro! 1 ſchnitt 60—

ifa 8 t eſchloſſen 4. die Ergebniſſe der Kirchenbezirkskaſſen ( Ab

Für die übrigen Fonds und Kaſſen ſind die Rech ſchnitt D) .

2
A . Unmittelbare Fonds und Kaſſen .

9 u 2 ferick ſtand inter der ten Preisentwickli 5 Einnahmen au

13 rwalt des Ev. Oberkir ts 20 Fonds und Land d Forſtwirtſchaft führt d andererſei

17
ſer ef t viſchen d Chorſtift d nblickli rückſtellung von Bau - und an

6
Werthe t eine 3e 253 141 / deren Arbeiten zur Folge hatte , die aber in ſehr al

9 weggefallen , deſſe unter di ufwand doch

chberechtigten ſchon bei Erſtatt des Ber müſſen . De

ler Generalſynode in A einer vorſick

1iſt

Das Vermö der 1 0 Fonds und Kaſſen

hat ſich gegenüber dem Stand n 1. Jan 1913 um

5352 449 / 19 vermehrt . Von dieſer Summe

llen auf die größeren Fonds und die Zentral
pfarrkaſſe allein 5 186 393 57 &, denen gegen

uüͤber die kleineren Fonds , für die die Vermögens

vermehrung zumteil ſatzungsmäßig gefordert iſt ,

kaum in Betracht kommen . Die Vermehrung iſt im

weſentlichen eine Folge der durch den Krieg bewirk

————

—



Beilage 1.

der unter Verwaltun

Überſicht
g des Evangeliſchen Oberkirchenrats ſtehenden Fonds und Kaſſen

mit der Nachweiſung ihres Vermögensſtandes auf 1. Jannar 1920.

Laufende Einnahme und Ausgabe Vermögensſtand 1. Januar 1920

Boends oder Kaſßen
des Jahres 1919

gensf 3

—
ohy⸗

Einnahme Ausgabe — 1913 1919 Zunahme Abnah

E. % 8 0 . E . ＋ . 1

11 unterländer Kirchenfonds 1777 295 . 86 88126312 896 032ʃ74 255 836 23131 403 603062l 4 147 767 . 39 —

2J Neuer evang Kirchenfonds 7 84140 8 291ʃ/64 63 01939 63 092 ( 14 7275⁵

3J Chorſtift Wertheim .
253 141 . 39 — — E

4J Kirchenſchaffnei Rhein⸗

biſchofsheim 311 280 60l 186 42617 124 85443 3501 712 43[ 3 992 09946 490 387003

5] Stiftſchaffnei Lahr 131815ʃ8 85 51130 46 304 ( 57 272 275 34J 1 546 04959 ] 273 77425

61 Altbadiſcher Kirchenfonds 30 765ʃ5 25 48456 5 281ʃ03 255 56023 ] 281 951ʃ64 26 391ʃ41 ＋

7 77 930034 56 26295l 21 66708 553 88502l 675 08059 “ 121 195057

8 52 135042 34 265. 05l 17 870ʃ38 8850 742 393866 91 005/36 —

9 1306 112092 1 306 112092 — 11686 388 92111 960 85382 274 46490

10 Ge wenkaſſe . 66 235055 66 23552 — — 1490 22664 ] 1 570 002351 79775/71 —

111Un fonds
9 8

27 408059 2476622 2 642ʃ37 184 90032 200 141/99 15 241ʃ67 R

12 g⸗Hill ' ſche Stiftung . 16 565. 890 J12 912074 365315 476 08617 ] 496 73945l 20 653/28 —

13 licher Baukollekten

und allgemeine

Kollekten 134 639 89] 123 18773 ] 11452 . 16 70 61463 ] 112 87392 22 259. 29 —

14] Sekretär Maler ' ſcher Sti⸗

pendienfonds für 191719 2 357ʃ5 331001 2 026(56 9 45285 13 080007 3 62722

15] Luiſenſtiftungng 224363 • 411230 — 29 35858 30 897( 65 153907 —

16] Melanchthon⸗ und Rothe⸗

Stiftung für 1917/19 716807 1342ʃ10 5 82661 372ʃ73] 38 551ʃ006 9178ʃ33 —

17J Regiekaſſe . . . 4279 85871] 479 853710 — — EIHIEIIE

18] Kaſſe für das kirchliche

Bauperſonal 101 50976 101 50976 — — 51 34798 59 60533 8 257ʃ35 —

191 Kapitalienverwaltungsan⸗

ſtalt 353 77316 353 773ʃ1664 — — —

20] Allgemeime Kirchenkaſſe . 3975243l13l. 4486 59579 —
zuſammen [ 8862 176097 8238 237. 75[ 1137 611008 86047 834 567 . 350 [ 53 187 01654 5 605 59058 255

ab 8238 237 . 75 513 671ʃ86 J47 834567 . 35l 253 141ʃ39

—
— 1323—

Unterſchied 623 939 . 22 623 939 . 22 1J5352 44919l 5 352 44919



Unterländer Kirchenfonds .

ir 1920

39

29

Abna

4

Zuſammenſtellung

der

Einnahmen und Ausgaben

für

die Jahre 1913 bis mit 1919 .



3
Einnahme .

1917 1918 1919 [ Zuſammen

2 E iiÜ.

I. Rückſtände 135 00457 106 298075 2784 ( 130 101 86576 776 12042

II . Vom laufenden Jahr .

Aus Gebäuden
Aus landw . Grundſtücken

Waldungen
Aus Lehen und Berechtigungen

FFo
Aus Gerätſchaften und Materialien

Beiträge aus anderen Fonds und

Kaſſen .
0. Rückerſatz von Prozeß - und Gefäll⸗

betreibungskoſten
11. Sonſtige Einnahmen

ꝙοενεεεε

ν

=

2

195 298

2033
226 80672

42 492
480 654
485 470

1491
268 801

49 086

41¹

152
16 111

08
89
06
29
0³
89

41 930
547790
645 217

1679
321 683

4275

58

OQ0
2

70176

481¹

◻
2

S
8

08

42 060 —
613 582ʃ52
751 69350

5 009,92
35705062

2 95281263258030

2488
4616012

202 887)58
3203 34271
2755 42624

15 89406
1890 97072

59 120 ( 32

41ʃ58

1
850

19
998 533298 532

Summe Einnahme

Ausgabe .

I. Rückſtände

II . Vom laufenden Jahr .

A. Laſten .

1. Offentliche Abgaben
2. Abgaben aus beſonderen Verhält⸗

niſſen KSS·
3. Zinſen von Schuldigkeiten des

4. Abgang und Nachlaß
5. Sonſtige Laſten

Summe A

B. Verwaltungskoſten .

l. Aufwand der Zentralverwaltung .

6.

II . Aufwand der Bezirksverwaltung .

7. Gehalte
8. Wohnungsgeld
9. Andere perſönliche Ausgaben

10. Für früher geleiſtete Dienſte

11. Für ſachliche Amtsunkoſten

———Aufwand für Leitung und Beſor⸗

gung des kirchlichen Bauweſens .

Übertrag

1344301ʃ38 1567458 45 177729586

— 495 495P —- 495 2010

78 38099 134591053J 190 57742l 961 43632

85 8746 ] 3 278023 3 48775 18 82976

75 50273 ] 446556 186844 6 301ʃ19

42 389 . 22 235698 267081 ] 20 09886

20 5089 27559 104030 128678

9029 140 967 89 197 02712l 1 007 95291

25 88016 25 88016l 25 88016 25 88016 181161 ( 12

29 33 325
330 39 73096 44 005 ( 4 262 82302

5 50097 6516 7239036 70917 46 44817

774004 28 28 199005] 57 58125 113 329057

56 16 171557 2445ʃ14 13 83785

12 58 8 04763 10 95104 51295083

1741891 1119785 ] 10 408J04 ] 12 31791U 92727ʃ05

98 94105 100 9780040 121 22077J 160 27317[ 761622ʃ61

U

41.

VII

42.



tmei

204

42
26 4

7707

41

19
48

6

010

1436

976

301( 19
9098186

952191

Ausgabe . 1914 1915 1916 1917 1918 1919 [ Zuſammen

A ＋ 7 ＋ ＋ A 2 2 2 2 K. ＋ 2 7
1

8 33 A49
üÜbertrag ] 98 941/0 7 83930l 89 951029 92 41899 100 97804 121 22077 ] 160 27317 761 622ʃ61

IV. Beſonderer Verwaltungsaufwand

Krar erſiche N 5 1
Koſte 561ʃ82 877 3 979ʃ80 3 898ʃ70 3 506ʃ67 4 944ʃ07 5 58154 29 349ʃ63
Für ( iude 3 617192 19 983ʃ87 5 59434 3 479ʃ60 11 910ʃ21 22 443ʃ032 53 92533 210 954ʃ59
Für te Dienſtr 10 10 10 10 10 10 10 70
Für landn ſchaf 1761ʃ21] 16 692684]4 18 264( 33] 19 694( 76l 18 48809 ] 14 96953 ] 32 502ʃ84 142 37360
5 N 0 638070 7 56803J 100 082058J 110 27071 108 88601 ] 141 03829l 208 91456 847 39894

ig 475 171097 160 22576 160 251 548009 1521ʃ57

7 0 0 151 15920 124 ( 40 580ʃ27 183 ( 43 28077 199060 1 97877

Für V f 14092 2 1451 2 09456 2 28321 2 504 2 487036 2 75872 16 713190

Für Pr f6 6
foſten 15ʃ46 2780 15127 72593 114ʃ67 17110 1458ʃ61

1* EIEE 17 28003 20125 248ʃ87 39274 3125ʃ24

S 12 19492J 228 99217 ] 220 692094l 233 789ſ18 246 886ſ99 308 054 ( 95 ] 465 956031 2 016 567 ( 46

C. Zwecksausgaben

II. Kompetenzen für Kirchendienſte

III. Für Kirchen , Pfarr⸗ und Glöckner
häuſer .

F
ndiger Kircheninbau

IV. Für innere kirchliche Bedürfniſſe .

g39

V. Beiträge an andere Fonds u. Kaſſen .

40

VI. Leiſtungen an Schulen und höhere
Lehranſtalten .

41.

VII . Sonſtige Ausgaben auf die Fonds⸗
zwecke .

42

Summe C
Summe A
Summe B

Summe Ausgabe

Abſchluß .

Ausgabe

Mehreinnahme

152 149046
287ʃ58

216192

112 17771

10 85483
U

214ʃ64

106 32510

108 63796
170ʃ91

216092

112 177071

10 824/46

491/14

106 638196

106 77799
304133

21692

62 170

10 931ʃ34

207 . 14

107 861ʃ62

7 53579
1709ʃ75

171⁰4

62 00771

9 66514

207ʃ14

107 570058

21 111ʃ836
57148

171ʃ4²

62 007ʃ71

9 66514

217ʃ14

107 75119 740 217069

38 214ʃ13
16896 2 830ʃ38

171ʃ42 1381094

62 007ʃ71 534 56397

71328ʃ19——9 66

301014 1845ʃ48
85—

382 238075
127 527
312 19492

1
228 992017

287 24667
134 18152
220 692ʃ094

219 158ʃ57
141 369029
246 88699

200 800ʃ83
140 967ʃ89
308 05495

1926 763 ( 08
1007 952ʃ91

465 956 [ 31 2 016 567/46

218 27969
197 027,12

821 96067

̃

867 75040
821 960ʃ67

697 670/07

1083 45392
697 67007

642 121/13

901 25776
642 121 ( 13

651 029

976 049
651 028

94

11
9.

607 41485

1344301ʃ38
607 414ʃ85

649 82367

1567458ʃ45
649 82367

881263 ( 12 4951283 ( 45

8 517 56688
4951283ʃ45

1777295086
881 263 ( 12

45 78973 259 13663 325 019 17 736 88653 917 63478 896 032( 74] 3 566 283 ( 43

2—

—

—



Unterländer

Kirchenfonds.

Beuage

U.

Vermögensſtand

vom

31.

Dezember

1919

verglichen

mit

demjenigen

vom

31.

Dezember

1912.

3

4

5

6

K

8

9

10

12

Liegenſchaftliches

Vermögen

Bew

l1

es

Vermöger

Leuſchaſtliches

Vern8

Aktiv⸗

Rein⸗

Hofraite

Sonſtiges

Steuerwert

Sonſtiges

[Vermögen

Schulden

[vermögen

„Gebäude⸗

tzegenſchaf

Gelände⸗

u.

Haus⸗

liegenſchaftl.].

zuſammen

Fahrniſſ

zorder

bewegliches

5

Fahrniſſe

[Forderungen

5
8

8

gärten

ſteuerwert

[Gelände

ſteuerwert

Sp.
3

u.
5

Vermögen

Sp.
6,
7,
8

u.9

Sp.
10

u.
11

ha

hha

IiI2

7

12LE2

1913

2,6589

] [
1

163

190.-7838,0683

19

284

os010

20

447

27072

19

675ʃ44

6

651

361033]

196

26334ʃ27

314

570]83

58

27

255

836.23 *92f

5

Zugang
1913—1919

0,4791

15

600—

85,0192“

407

604¹63

1063

5

1810½42

4384

80541

—1

4812

62846

4812

628046

—

—

Abgang1913—1919

55,0898]

660

976

660

97(f“—

—

5041042l

2113864

45

52535

664

861007

31.

12.

1919

3,1380

7867,9977ʃ19

030

Waſß

20

208

936035

511036

16674

145

85292

31415

812ʃ87

12

2092⁵

31403

603062PARR

Zunahme

1913—1919

[4147

767.39



Beilage III .

Kirchenſchaffnei Rheinbiſchofsheim .

Zuſammenſtellung

der

Einnahmen und Ausgaben

Squu⁰ονοpοuοαενο

nioοοοοuuſοναννονj“

die Jahre 1913 bis mit 1919 .
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ↄ6Eẽec
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Einnahme .
1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 [ Zuſammen

, I 9 , . I . 7 4. 7 . % IN
f

8 9 E Alog

I. Rückſtände 25 066056 ] 26 531/530 36 28134 19 65 25 223092 3 60687 151 264,26
8

K̃

II . Vom laufenden Jahr .

1. Aus Gebäuden 7233A—
4 „7 96955

7 008f60 7 266 7 157]94
„7 634 % „50 464 %%0

2. Aus landw . Grundſtückn
71094 ( 72 87 —317 22] 76 00952l 77 98747 ] 92 00549 95 561644 555 28 3ʃ93

3. Aus Waldungen
18 448,47 45 30980 84 36201 ] 90 00099J 122 8310660 167 919 . 615 036046

4. Aus Lehen und Verechtigungen 82630 — 865 . 88 75930 759030 63105
63190 I

5. An Zinſen
8368 4041 3375 26975 239292 5 515ʃ55 9 6083535 17 9444

8. Aus Gerätſ ſchaften
——

Materialien n 68003 8 467 3395 16044 31ʃ33 *
281 90

10. Rückerſatz von Prozeß⸗ und Gefäll⸗ 5 67
55

betreibungskoſten
8

34033
3 —4 4¹⁰6 121005 200026

11. Sonſtige Einnamen 05 2559 22 . — 346827 3 49741 ] 29 90044 . 5031586

Summe Einnahme 13089360 136625751 171 95300 231 683(40 311 28060 1 292 773001

Ausgabe .

I. Rückſtände
— — — . — — — — E

Il . Vom laufenden Jahr .

A. Laſten .

1. Offentliche Abgaben
I 12689 . 10 12 832

3224
13 73499 ] 14 91576 15 300J0 15 633081 ] 17 177ʃ( 62 102 353ʃ001

1

3. Zinſen von Schul ldigkeiten des 8 E 8

Grundſtocks — 3021½ 3010/46 69074 548½44 232800
282 %% 10 8558 %%

4. Abgang und Nachlaß 487111 389003 102680 1 13420 1044ʃ81 350544 8 09866

Summe X 16 19744 16 231ſ03
16 8

1050
16

63830
17

040085
16 91142 20 915866 120 807ʃ38

B. Verwaltungskoſten .

JI. Aufwand der Zentralverwaltung .

6 .
3 956. 64 3 95664 3 95664 3 95664 3 9e22 3 95664 3 956ʃ64 27 69648

Il . Aufwand der Bezirksverwaltung .

7. Gehalte 5 14444 4 58610 2 515ʃ54 2 52508 607ʃ66 1 978ʃ74 5
—. —

3 24 287099

8. Wohnungsgeld 78650 814ʃ58 872033 988011 Saeſn
801/96 95682 6 023ʃ47

9. Andere berſönliche Aussgaben 2 193020 2 66594 131054 3 06808 2831ʃ5 5 015971 10 005 93 28 912ʃ63

10. Für früher geleiſtete Dienſte 25866 26995 271ʃ57 143483 52636 577084 57613 3915034

11. Für ſachliche Amtsunkoſten 150950 1 90696 182133 ] 192591 232399 “ 2933723 696009 16 117ʃ50

III . Aufwand für Leitung und Beſor⸗

gung des kirchlichen Bauweſens .

12.
1 2 1731ʃ75 79440 1721ʃ01 187908 2 024 ( 28 105 ( 45 13

IV . Beſonderer Verwaltungsaufwand .

13. Krankenverſicherung und ähnliche

Koſten 0 892081 828ʃ10 75696 74397 63440 88055 888018 5 624 . 97

14. Für Gebäude . . . 5159 ) —[ 392993 331622 . 2408 —3 . 3628629 44730 47 16702 ] 96 . 7955

*
— 9—r 55

üÜbertrag ] 21 760029 22 68995l 18 436 534 18 772 28 17 88 47 617 — 75 28269 222 40008

15. F
16. F
8

18. F
21

90

283. F

V. B

10.

.

VII.



Ausgabe .
J 2

J

N ö
75 89 4890864026 4.

ö 30
17 61 1898 “

—

e 2
N f 2 2734 88 8

ö
48 74 2 221 32

11917 88f 19N
ö 1186 14

33 2 2 09104 13 29408

6144 i j 67U
1476ʃ51 7

158

ö ö
7 öZweck d us gaben 1

II. Kompetenzen für Kirchendienſte .
19 88433 ] 19 884 88433 19 884 19 884 19 884 19 884334 139 19

ö
III. Für Kirchen , Pfarr - und Glöckner

— — häuſer
7117N 45 1674ʃ04 1849048 121098 20980 21907171

5 760 50968 6
U 40

23 f IV. Für innere kirchliche Bedürfniſſe N

6 32ʃ57 257 151042 60ſ490 210
8 098066 Nonds

ö66 Beiträge an andere kirchliche Fonds
0 807 und Kaſſen ö

44 571ʃ4 130 71143 f 4 571ʃ4513

VI. Leiſtungen an Schulen und höhere
Lehranſtalten

8U 28⁴ 1 14 1080ʃ4 1115078 141ʃ81 1 1
27 69604

VII. Sonſtige Ausgaben auf die Fonds
f

zwecke



Kirchenſchaffnei

Rheinbiſchofsheim.
Vermögensſtand

vom

31.

Dezember

1919

verglichen

mit

demjenigen

vom

31.

Dezember

1912.

4

5

6

7

8

9

10

11

Liegenſchaftliches

Vermögen

Bewegliches

Vermögen

e

ee,

PRCEE

Zu⸗

Zu⸗

Steuerwert

Sonſtiges

ſammen

Schulden

ſammen

landw.

Gebäude⸗

Gelände⸗

1

Darlehens⸗

.

—

2

Waldungen]

Ft5

233

zuſammen

JFahrniſſe

bewegliches

„

3

Gelände

ſteuerwert

ſteuerwert

Sp.
5
u.
6

forderungen

Vermögen

Sp.

7u.

8—10

Sp.
11

u.

12

ha

ha

A

IÆ

9

„

LI

II

4

,

.

2

31.

12.

1912

f1,9996597,0018]1

115,0391

246

900

32

3

532

373—-[

5

698010

33l

3

576

862

75⁵

6 •

Zugang
1913—1919

0,2700]

6,6935

28,7706l

10

500

63

895.—

392

200

456

501

456

501000

Abgang
1913—1919

0,2349]

1,0389

0,36520

7

000ʃ-

6

590

13

590

21530ʃ87

35

120

69

006

33

88513

2,2696[603,6953l1

143,8097l

257

400

3

338

868

3

596

268—

393

750

37

241ʃ33

4

033

364

75

50—

3

958

21433

31.

12.

1919

[2,0347[602,6564ſ

143,4445

250

400

3

332

278

3

582

678—

393

750

15

710/46

3

998

243

6

144.—

3

992

099ſ46
ak

üi

Zunahme

1913—1919

490

55705
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Einnahme .

I. Rückſtände
12 198075

II . Vom laufenden Jahr .

Aus Gebäuden
Aus landw . Grundf tücken
Aus WDameAus Lehen und BerechtiaungenAn Zinſen —

. Rentengenüſſe
Bürgernutzungen
Aus Gerätſchaften und Materialien

Rückerſatz von Prozeß⸗ und Gefäll⸗
betreibungskoſten

Sonſtige Einnahmen

S
ο

αι
σ
σ

π
Dο

ον

41— I2

40 372ʃ64
39 658ʃ55

926ʃ01

260
93

Summe Einnahme

Ausgabe .

I. Rückſtände

II . Vom laufenden Jahr .

A. Laſten .

Offentliche Abgaben 3
3. Zinſen von Schuldigkeiten des

Grundſtocks
4. Abgang und Nachlaß

ο

Summe A

B. Verwaltungskoſten .

I. Aufwand der Zentralverwaltung .

6.

II . Aufwand der Bezirksverwaltung .

7. Gehalte8 Wohnungsgeld
9. Andere perſönl 8 Ausgaben

10. Für früher geleiſtete Dienſte
11. Für ſachliche Amtsunkoſften

III . Aufwand für die Leitung und Be⸗

ſorgung des kirchlichen Bauweſens .

12.

—
Beſonderer Verwaltungsaufwand .

3. Für Krankenverſicherung und

liche Koften
Aberttil

E 81 289070

6 002ſ04

08
61

1
5⁸

ν D2 22
—

88
2 D1

2 35536

680ʃ68
371188
66226
17426
368067

66913

391ʃ039

*12—73

—
2

—

9
—
0

—

ο
ο
Dο

—

2 ◻L

5 67363
SN

14. Für
16. Für
16. Für
U. Für
48. Für
A. Für
N. Verſ
23. Proz

koſte⸗
A. Son

0

Il. Ko

90

IIl. Für

44 .

37.
8. Für

cheni

V. Fü

90.

I V. Veitt

40.

VI. Be

VII. So

42.



iſamme Ausgabe .
1915 1916 1917 1918 1919 [ Zuſammen

78 091ʃ39 Ubertrag

f

1

m B

‚ C. Zwecksausgaben .

ll. Kompetenzen für Kirchendienſte

Ill. Für Kirchen , Pfarr - und Glöckner
häuſer

f K

43 155% IV. Für innere kirchliche Bedürfniſſe

9½
V.

Beiträge an andere kirchliche Fonds
und Kaſſen .

VI. Beiträge an Schulen und höhere
Lehranſtalten

16 48
VII. Sonſtige Ausgaben auf die Fonds⸗

zwecke .

11244
**

Summe
10 96 6

1355 Summe B991 5

5 115 Abſchluß .

Einnahme

Ausgabe

2803 Mehr⸗Einnahme

53 027

6 48503

120

8 90164

175

380

6 919ʃ31

89
1

2 58171
10 996ʃ51

3869
156159

3710
20

5 673ʃ63

574 . 25
120

2 027ʃ81
12 067ʃ31

31093

175

6160

6 45971

271ʃ05
120

3 088101
20 616ʃ57

1090
175

1120

17ʃ40

12 88848

4805087
120

3 961/94
40 245

1
175

10ʃ54

53 027ʃ07

8 615ʃ67
800

19 554ʃ51
118 873049

8459
178099

1 245

21ʃ45

115003

10 413

K

1715864 17430

56810
1100

1

616
85

50E

1 462

6 082ʃ26

8 38

5 000

164ʃ57

34286

1237ʃ21
100

15 657ʃ52
13097

110

13069

11 ö

6268188

5 000

19 56771

6 112ʃ60

2 043ʃ33

16457

6241ʃ48

1613ʃ14

40

16457

34286

20 67653

7 286661

78033

40

164ʃ57

34286

30 759184

342086

62 207 ( 83

6. 747

6 574/50

40 . —

16457

342 ( 86

202 515ʃ80

45413ſ83

18 112ʃ95

280

10 000 —

115199

2400002
15 469108
13 964ʃ41
21274ʃ62 19 567 ( 71

8 402 0⁵5
14 030,04
2187042

8 61437
2 170ʃ73

20 676053
—

836028
11 687ʃ36
30 759084

13 86893
9 434 54

62 207ʃ83

77 358179
88 29660

202 51580

50708 ] 11

60 090ʃ65
50 708111

53 543 ( 40

58 94514
53 543040

41 836076

59 42247
41 83676

44 30251

79 61746
4430251

41 46163

81 28970
41 461ʃ63

50⁰807J48

130 482ʃ51
50 807ʃ48

31815/87
85 511030

368 171ʃ19

601 66380
368 171ʃ19

9 382ʃ54 5 401/74 17 58571 35 314 . 95 39 828007 79 675003 233 492ʃ61

—————

——————



Stiftſchaffnei

145Vermögensſtand

Zu

Beilage

IV.

vom

31.

Dezember

1919

verglichen

mit

demjenigen

vom

31.

Dezember

1912.

1

5

6

7

8

9

10

11

Liegenſchaftliches

Vermögen

Hof⸗raiteha

landw.Geländeha

Waldungenha

Gebäude⸗ſteuerwert.

05

Gelände⸗ſteuerwert1

SteuerwertzuſammenSp.
5
u.
6I2

Fahrniſſe
A

Darlehens⸗forderungen4.

2

Bewegliches

Vermögen
SonſtigesbeweglichesVermögenK.

Zu⸗ſammen
Sp.
7,

8—10
24

2

ſammen
Sp.
11
u.
122

A.

31.

12.

1912Zugang1913—1919Abgang1913—1919
31.

12,1919
2,7349

279,36720,8234

484,3297130,7362

1393

463.—132

1474963.—
132.—

1

2

5845715404

14

878ʃ8178276
1492

026438
81¹

06880

12722753481

06880

2,7349

280,18965,7121

615,0659131,6161

81500—
1393

595ſ
20

036

1475

095
20

036.—
2

73861

15

261ʃ57
1573

09418
219

751/04
212

74145

1352

344
192

705

2,7349

274,4775

483,4498
81¹

500.—

1373

559

1455

559.—
2

el

7

009

59

Zunahme

1913—1919
1

546

049
273

774.25



Beilage V.

Evang . Zentralpfarrkaſſe .

Zuſammenſtellung

der

Einnahmen und Ausgaben

fürAο

ubpnuüluͥuοοpοαgαglne

die Jahre 1913 bis mit 1919 .



Einnahme .
1916

,

Zuſammen

. 74

2. Aus landw . Grundſtücker

5. Aus Zinſen

7. A

I. Rückſtände 68 786036 81 90465 499 392ʃ002

II . Vom laufenden Jahr .

Aus Gebäuden

3. Aus Waldungen
4. Aus Berechtigungen

Aus Rentengenüſſen
Bürgernutzungen

Aus anderen Fonds und Kaſſen

Rückerſatz von Prozeß⸗ und Gefäll⸗

betreibungskoſten
Sonſtige Einnahmen

Summe Einnahme

Ausgabe .

I. Rückſtände

Il . Vom laufenden Jahr .

A. Laſten .

Offentliche Abgaben

Abgaben aus beſonderen Verhält⸗

niſſen .

Zinſen von Schuldigkeiten des

Grundſtocks 22

Abgang und Nachlaß

Sonſtige Laſten

Summe A

B. Verwaltungskoſten .

. Aufwand der Zentralverwaltung .

. Aufwand der Bezirksverwaltung .

Gehalte
Wohnungsgeld

9. Andere perſönliche Ausgaben

0. Für früher geleiſtete Dienſte

Für ſachliche Amtsunkoſten

III . Aufwand für die Leitung des kirch⸗

lichen Bauweſens

Ubertrag

1048ʃ05

54
128

218 42294
6438047

53 08748
217 810077
545 80563

7900ʃ47
740

10
722

A

S

20

—

69 622ʃ61
227 121/76
583 00791

8330ʃ85
740

11015
334 ( 13

1571 259050

5
537 396ʃ56
192 885/25

10 015ʃ20

94 79008
55 855

65 056005

105093663 3211 125 726090

32 487 48

384ʃ85

2584
25477
145130

34 900ʃ38

561ʃ83

249098
770168
145

5 180

15700
2 6040 % 28. Fur

8
＋ koſte

8035 199 24. Sor

0

4 I. 2

34. Bei
kaſſe

ö V. B

244 0115

3 4946

17 03500
3 7250
1 055 (

33 298024

18 84496

5
2 020
6 538025

896055
1505⁵

36 627ʃ87

18 84496

—

A◻◻

269 322ʃ

131 914 %

64 292ʃ
13 870ʃ
90 20600

5 38306

11625ʃ

10

5 976 0 8 E 12 317 2940



81 191 10 916 f Imnmon
Uſamm Ausgabe . 191 19144 191 1916 191 19 1919 Zuſammer

. 6 6 7 7 4 ＋ —7 7 „

499 392 Übertrag 15976 ( 179 42 81913 8 322]62 4141064 ] 49 341/90] 67 06048 317 294001
. . —

1 2
IV. Beſonderer Verwaltungsaufwand

ö
Krank imd ähnliche

1⁰ 55
K He 14445 189162 185104 6139 25762 1356ʃ44

1 9 f 618 8 1502 1116 1208 18195 708167

8 0 · 0 610 610 610 610 990
3 k 789 0 11147 1015ʃ61 01903 449541 410089

8
ö 4674 4 13 4072ʃ7 5687 5 03935 602ʃ43

192 885 1 f 03202 69905 7889033 3985 ( 20 39962ʃ76
6505600 43

18 — 79130 396ʃ31 45752 512ʃ49

157
̃ 11 1122² 112 1132 7 874

2 604 90
— — — — k 6 4 1 1120 135129

6035 199 4. S 14 8 8418 217ʃ89 502092 13410

Sun 6 4 610197 58 649181 64 98779 83 560ʃ65 129 281ʃ51

C. Zwecksausgaben

l. Aufwand für die Geiſtlichen

1648150 78447

V. Beiträge an andere Fonds und

94 Kaſſen244 0115 f E
54154 159 103348810611 0650 1111112 3008l1172151ʃ8 7303 811ʃ18

— 22 — — — — — — —
40 Sumt 975 80 1033488 33. 11l111267308ʃ1 17215188l 7336 595ʃ9

f 6 1 40044 269 322ʃ5
1703 12 7 6 55 4981 6498779 83 560/65] 429281ʃ51

. ——— —̃ Du—ä— — — —2 2 —
Einnahn
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Zentralpfarrkaſſe.

PVerm
8

0

6

7

gensſtand

vom

31.

Dezember

1919

verglichen

mit

demjenigen

vom

31.

8

9

10

Zu

Beilage

V.

Dezember

1912.

ZahlderPfrün⸗den

Liegenſchaftliches

Vermögen

Gebäude⸗ſteuerwert

Sonſtigesliegenſchaftl.Geländeha

Gelände⸗ſteuerwert

SteuerwertzuſammenSp.
3
u.
5

Bewegliches

Vermögen

Aktiv⸗

Fahrniſſe

Forderungen2.

SonſtigesbeweglichesVermögen,

I

vermögen
Sp.
6,
7,
8
u.

9
I

Schulden

Rein⸗vermögen
Sp.
10
u.

112

81.

12,

1912
Zugang19131919Abgang1913-1919

31.

12.

1919

K.

9

87

300.—
2

047,45707,5139
6

377

12496
49

556.53
6

464

424

96

49

55653

200

617ʃ53

634

686(10
544

80384012

210

65004

524261(12——

11

686

388
684

292

87

300.—
27

300.—
2

054,970922,7105
6

426

681/49
131730

6

513

98140
159

03009

1

179

489

684

555

12

894

942067
446

43371

524

261012
36

60598
12

370

681
409

827

60

000—
2

032,2604
6

294

951

6

354

95140

4913

213ʃ91
1179

489

12

448

508096Zunahme
487

655141913—1919
11

960

853
274

464
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0 in den vier vorarn

100 %, Vern n81

1Einkommenſteuerſatz ; für

Haghlag und
81 7die Jah

8

B . Landeshkirchenſteuer .

r ( Soll ) iſt aus der nachſtehenden U berſicht

den Jahren Anſchläc Beträ

Einkommenſteuer

Beträge
7 K

Summe der

Steuerbeträge
A.

1914 355 700

1915 371
7 300

1916 3683 537 500

1917 3743 547 800

1918 3909 544 700

1919 4083 501 500

Das geſamte Reinerträ

In den

gars8 Der

fe ſtge ſtell

423 297

419947

3 438 808

17 810 452 75

im gjan zen inſchl. Abgänge

10 673 60350 81

10 363 124 50

9 311 615 [75

10 289 523 [ 25

weiteren Über

darauf

107

1340

829 049

744 929

823 161
5 104

1 424 836

ſicht dar
2

ruhten

koſten
Laſten

77

ganzen

N.

11

77

33

01

06

29

Reinertre ag

( Spalte 6—9)

7.

Jahren igär
N

1914 53 503

1915 44 05

1916 403

1917 1 38 9?

1918 1 52 84 962
1919 1890 385 [291 168 487

Die nachfolgende Ub

98 704

012 40770
8 983 45

341 —336 58705

gibt Au t dar

i Steuer ( Soll )

21

08

375 809 230711

1011 398 39175

211 320 64769

7711431 42279

2 025 86434

2 400 121/16

128 575 60

92 190 45 84 806 29

218 507 41 89 921 [12

155 613 49 89 626 23

81300 888 91894 29

191 850 69

76 996

308 428 55

245 239

173 195

114 313 06ʃ2

137 080 32

2 888

328 931 15

Rech

1

von frühIn den Jahren

Steuer⸗Soll

vom laufend

Steuer⸗Hat

von früheren

II

vom laufenden

Steuer⸗Reſt

von früheren vom laufenden
Jahren Jahr Jahren Jahr Jahren

. 7 . 2 4 2 24
1914 445 1375 809 41708 [26[ 1244 325

[
49 2823 89 74

1915 134 307 398 391 109 807 68 1297 615 [73 24 499 95 02
1916 125 275 1320 647 98 928 07 1267 112 [ 23 26 347 90 46
1917 79883 1431 422 56473 82 136139750 23 410 0⁴ 2
1918 93 435 2 025 864 71 120 75 1 941 47021 22 314 58 Kt .
1919 106 708 2 400 121 89 73 18 2 217 998 [65 16 977 53 51

Die Zahl der Erhebi

auf 1. Januar 1920 431 gegenüber 432 auf 1.

nuar 1914 , indem der Steuerdiſtrikt Neckarkatzen

Ortsbach ( Verz . VI O3

S be

54 ) infolge Aufhörens

ke beträgt

Ja

MNe

Au fgabe

Krieg Sze3

kirchenſteuererhebung wieder dem Erhebungsbezirk
unkirchen zugeteilt wurde .

Die Erheber und deren Stellvertreter haben die

des Steuereinzugs

it in efelab Weiſe gelöſt .

während der



IJ. Nach den

C . Überſicht über das Erträgnis der Ortskirchenſteuern .

Ortskirchenſteuervoranſchlägen :

Von

Art . 12 Pflichtigen

den nach
Von den nach

Art . 13 Pflichtigen

Die ſpäteren Rechnungen ſind noch nicht durchweg abgehört .

( Kirchſpiels⸗ (Auswärtige , Stif Zuſammen

einwohner ) —

2
4 4 4

Im Jahr 1891 von 19 Kirchengemeinden
111 865 17 751 129 616

1 336 . 933 62 937 399 870

n88
789 541 195 739 985 280

‚
850 673 211067 1061740

E
884 703 228 961 1113 664

10918 „ 189 957 559 259 805 1217 364

ieie 8
991 087 280 122 1271 209

„ 1915 „ 185 5
1029 089 292 553 1321642

„ 1916 „ 185 5
1011957 203 145 1305 102

aien
1072 330 324 710 1397 040

j 1171517 348 472 1510 989

1919 „ 196 5
1533 284 451888 1985 172

„ „ 1920 „ 208 5
850 397 658 616 4509 013

0 II . Nach dem Rechnungsergebnis :
1 2 3 4 6 6 7

Sl Indh DernDunbtrepffter . Summe [ 5„ J . Mein.

nach Art . 12 nach Art . 13 Zuſammen
Nachträge

Sp . 3 u. 4 Abgänge erträgnis

4 ＋4 ＋4 4 ＋4 40 40

1906 von 130 Kirchſpielen 601 594 128 116 729 71⁰0 49 213³ 778 923 36 623 742 300

1807 „ 135 8 619 656 136184 755 840 60 625⁵ 816 465 42 065⁵ 774 400

„ 142 72⁷ 347 150 623 877 970 68 063 946 033 55 806 890 2²7

1909 „ 152 5 782 230 1. 80 199 962 429 84 895 [ 1047 324 55 581 991 743

1910 „ 158 806 827 203 723 1010 550 81593 [ 1092 143 73 949 1018 194

1911,, . 162 856 340 214926 1071266 70 796[ 1142 062 578121084 250

1012 „ 173 905 102 237 044 1142 146 117 585 [ 1259 731 69 839 1189 892

1913 „ 180 966 701 272 161ů [ 1238 862 95271 [ 1334133 78 374 1255 759

1914 „ 184 5 1061949 239 995 1301944 90 917 [ [ 1392 861 59033 ] 1333 828

1915 „ 185 5 10347796 299 197 [ 1333 993 126 230 [ 1460 223 151102 ] 1309 121



D . überſicht der laufenden Einnahmen und Ausgaben der

Kirchenbezirkskaſſen für 1913 - 1919 .

Soll der laufenden Soll der laufenden
— — Umilagefuß

Einnahmen Ausgaben
Kirchenbezirk 0 St

˖ berechtig - [ 191301914 ( 1915/1916019171918f1919 “ 1 Summe Durchſchnittf Summe Durchſchnitt
ter 7 2 2 K 9 2 9 2 2 I . N

A 156 3130 3030 [ 3246 46 834 43 547 78] 3 592 44 513 21

B 9 15 174¹ 16202025 3 914 Ä8 559 28 3712 40 530 34

1 8 2 28 20 25 25 [25 4048 22 578 [32 4004 99 572 14

4 Brette 194 18 191 18194 1921 7 209 93] 1029 99] 6 265 79 895 11

ch 19 7119 9 9 9 9 9 10 4 928 76 704 11 573 (77 510 54

8 1 1319 16 4615 5 034 12 719 16l 5 266 (59 752 37

Spp 11 471 20 0 2020202020 3 687 41 526 [77] 2 913 22 416 17

8 Freib 621 14 14 10. 10 1044100 4051 90 578 84 4 343 08 620 44

9 Heidell 8 368 3 4646 10[ 2922 80 417 654( 3021 71 431 67

10 berg 0 477 202020 0 22 6 296 68 899 [53] 6 595 98 942 28

11 8 d 1 5 181 15 12 1 12 5 258 38 751 [19] 3 423 49 489 07

12 7 16 68 R E536454077 25 582 46 4183 02 597 57

Konf 10 8 25 25 20 202022235 4 122 09 588 [871 4264 [77 609 25

14 adenburg⸗L 18 4 99 10 8 8 6 11 9 3 135 20 447 [89] 2 785 71 397 96

1 26 6 302 18 [17 156 1010 10 5 054 57 722 [08 4777 20 682 46

16 ͤb 657 25 25. 2525 [ 251528 J11836 42] 1 690 92l 10 770 [97 1538 71

17 MNannh 821 015 2 2 2 2 4 4 822 9 546 [14 281 23 468 75

18 Mosbach 7 4136 FR 5 062 10 723 16] 4514 56 644 94

19 Müllhein 26 er27 447 99 778 [29J 5 104 26 729 18

20 21 2431 J353532 32 32 3030 825 93 832 [28l 4 681 55 668 79

1 35 6983. 2½r210 101020 178 80 739 83] 5 130 02 732 86

22 19 7743 1011 56101013 5132 32 733 20l 4 158 16 594 02

23 7417 / 15 1515 15 151525 7 199 [40 1028 [49] 5 570 32 795 76

24 Stadt 713433 5 5 5 444 [ 44364 87 623 55 4904 43 700 63

2 theinbiſchofshe 29 6 252 [12 12121010817 5060 356 722 91] 4792 06 384 58

26 Schopfhein 23 913 2020 202020 2020 536 52 790 93] 5787 03 826 72

27 J [ Sinsheim 1[ 339720 20 2020 22 20 20 [ 5 110 388 730 ſosſ 4176 66 596 67

28 [ Werthe 15 2162 J20 ( 18 — 12 ( 15 . 19 21 [2 370 66 38 67L. 2231 53 318 79

544 [ 163 188 39 525 37 19 932 23 127 826 94 18 260 99

83632





Anlage III .

Vorlage
an die

Landesſynode von iqꝛi ,

die allgemeinen kirchlichen Husgaben und deren

Deckungsmittel betreffend .

Die Kirchenverfaſſung beſtimmt in § 130 Ziff . 3575

daß jeder ordentlichen Landesſynode der Voranſchlag
über die Mittel , welche zur Beſtreitung der allge —
meinen kirchlichen Bedürfniſſe erforderlich ſind ,

und die Nachweiſung über deren Verwendung vor —

zulegen iſt .

Dieſe Vorlage enthält demgemäß :

J. eine Vergleichung des Landeskirchenſteuer - Vor⸗

anſchlags und der Rechnungsergebniſſe ( der

Allgemeinen Kirchenkaſſe ) und zwar für ſieben

Jahre ( 1913 —1919 ) , weil die letzte ordentliche

Karlsruhe , den 6. Juni 1921 .

Landes - ( General - ) ſynode im Jahr 1914 ſtatt
gefunden hat ,

den Voranſchlag für die allgemeinen kirchlichen
Bedürfniſſe der Landeskirche ( Landeskirchen⸗

ſteuer⸗Voranſchlag ) für das Jahr 1. April
1921/22 nebſt dazugehörigem Geſetzentwurf .

Es wird beantragt :
Die Landesſynode wolle die Nachweiſung

unter Jnach Prüfung für unbeanſtandet er

klären und den Voranſchlag unter II durch

Zuſtimmung zu dem beigegebenen Geſetzent

wurf gutheißen .

Der Kirchenpräſident :

Dr . Muchow .

*

ee



80
Steuerzugänge (1 P)

lichen Ergebniſſen zu ermöglichen .

J . Vergleichung des Landeskirchenſteuer - Voranſchlags mit

3
ſchlag für

Titel 1913 1914 1915 1916 1917 1918 [ 19.
2 2 4 . 2 4

Einnahme .

I II . Laufende Einnahmen .

1. Ertrag der Landeskirchenſteuer :
a. Laufende Steuer . 1155 522 1174 101 [ 1483 5031491727 [ 1 500 493 1 503 92 1513
b. Zugänge

1

c. Nachträge hierunter “) ( 45 000 ) ] ( 45 000 d22 o00 %0 ( 22 obũ0 % ( 22 000 % d22U 2²

8 d. Sonſtige Poſten

115
2. Reinertrag der Zentralpfarrkaſſe . 844 000 844 000 920 000 920 000 920 000 920 U

9201

164
3. Einnahme aus der Hinterbliebenenverſor⸗

8

gung der Geiſtlichen :
a. aus Vermögensertrag 38 — — 57 500 57 500 57 500 57

571

K b. aus Beiträgen :

5

q. geſetzliche Beiträge

. 6. ſatzungsgemäße Beiträge :
I . nach §S 28 des H. V. Geſetzes : — — 4500 4500 4500 450 40

A a . laufende Beiträge

0 014 66. Verbeſſerungsbeiträge .

ö Il . nach §S 26 des H. V. Geſetzes

4 4. Beiträge von kirchlichen Fonds und Kaſſen 190 000 190 000 137700 137 700 137700 1377＋ 1375

0
— — — — — *

6. Rückerſatz an Betreibungskoſten — — — — —

6 7. Sonſtige Einnahmen :

I a. Unbeſtellbare Steuerrückvergütungen — — — — — —

U b. Beiträge zu den Gehalten unſtändiger

Geiſtlicher 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 200
206

c. im übrigen .
— — — — —

UK

—
*

4
Summe Abt . II . 2209 522 [ 2 228 101[ 2623 203[ 2631427 [ 2640 1932 643626534

4 Ausgabe .
WA

N II . Vom laufenden Jahr .

Ordentlicher Bedarf .

9 A. Laſten .

835 1. Steuerabgänge und Rückvergütungen . — — — —

40 2. Paſſivzinſen
— — — — —

. 3. Sonſtige Laſten
— — — — — —I —

Summe 4 H 40000 40000 100 000 100 000P 100 000P 100U1000

Die unter 1a ( Laufende Steuer ) angegebenen Zahlen ſtellen

ſind alſo in jenen Zahlen enthalten und hier nur zur

den ganzen Steuerbedarf nach

rſtellung gebracht , um ihre

dem Voranſchlag dar .

Vergleichung mit den talſ



den Rechnungsergeb

M

1918

4

1919

N.

20 000

97 500

41500

20 000

— 2
2653 456

—
100 000

190 006

1499

9½

13 501

915

.

1202 84
44
8 70

3284

60 358

127 cᷓᷓe137 706

1691

22

59 74

507

2 070
140112

166

137 706

378

1890 385

168 487

336 587

4661

172 151

57165

462
7

2 469 687

97329

1452 2
679

534
2932980

21 86

63
126 48

102

04

06

50

3 975 243

66

98 782 218 507 41 19 128 575 60 191850



1913

N.

1914

l .

1915

.

1916

el .

Voranſchla

1917

Al.

9

1918
.

4. Aufwand der Bezirksverwaltung :

5. Koſten 555 Steuerfeſtſtellung :

6. Koſten der Erhebung:

B. Verwaltungskoſten .

a. Gehalte

b. Wohnungsgel 8

C. Sonſtige perſönliche Ausgaben
d. Sachliche Amtsunkoſten

a . für Bekenmenisfeſtſtellung .
b. für 2Aufſtellung der Regiſter
c. Sonf ſtiges
a . Vergütung der Erheber 8

b. Sonſtige Koſten für die Erl hebung
Betreibungskoſten

Sonſtige Verwaltungskoſten1
Summe B

Zwecksausgaben .

9. Beiträge zum Aufwand für den Ober⸗

kirchenrat “ PP

10 . Beiträge zum Aufwand für die evang .

Kirchenbauinſpektionen “
1 Kofſten der Generalſynode einſchl . Steuer⸗

ſynode

Aufwand für die Geiſtlichen .

Dienſtbezüge der —
Ständige Bezüge der nicht feſtangeſtellten
Geiſtlichen :
a. der nicht feſtangeſtellten Stadtvikare

und ſonſtigen Vikare 8

b. der

der

14 . Nebengehalte und Nebenbelohnungen :
à. Funktionsgehalte der Dekane

b. Vergütung für zeitweilige All einver⸗
ſehung eines Pfarrdienf tes , mit welchem
ein ſtändiges Vikariat verbunden iſt ,

ſowie für Verſehung eines durch beſon⸗

3 Verhältniſſe erſchwerten Dienſtes

Übertrag .

Cσ—

—

94 567

30 265

5 000

1383 000

45 000

55 000

30 000

12 900

75 000

95 636

30 675

5 000

1400 100

45 000

55 000

30 000

12 900

90 000

1449 600

70 000

40 000

30 000

16 000

2 000

90 000

94512

37 295

6 000

1455 900

70 000

40 000

30 000

16 000

2 000

90 000

95 589

6 000

1463 100

70 000

40 000

30 000

16 000

2 000

14640

70⁰

401

300

160

*) Siehe Allgem . Kirchenſteuer⸗ Voranſchlag 1910 —1914 S .7
1915 —1919 S . 29 „ Bl .2

S Bls3

1915 —1919 S . 29 „ Bl . 35

„ 0
* 3

55

1655732 1674311

1910 —1914

ak ) Abzüglich 90⁰ 000 ν Staatsbeitrag (ſ. Voranſchlag für 1910 —1914 S

7 ſowie Bl .2

1743 483 1751707 1760 473

( Rechn . ⸗Ergebnis imS . 50
S . 50 3 5
S . 75 u. 77 ( „ 7

— 66 u. 68 (
18 Poſ . XV und 1918 —

5/ F
J1 J.

6

17639

einzelnen ſ. Bl . 2
. Bl. 2

ſ . Bl . 3
f. Bl.

1916 S . 40 Poſ . XIII .

145

es



ſ.
Poſ . XIII

14649

9
— —

17636

Bl. 2
Bl . 2

ſ.
Bl . “
Bl. 3

7205 7478 75 012 95 9343 75 7767

1810 1810 1880 1950 1980
053 6 66169 7041 30 192431I [ 27 011

2 256 1960 161 43 1990 090
U

3218 22 086 17 19 216 81 14 25 683

397 326 78 117 556 62 374

44 096 44 278 56 17260 27 60 767 84 65 425

1898 1884 13 2 054 29 2 567 89 572

681 845 73 850 20 919 37 82⁴4

2304 2294 42 2299 48 2304 84 2350

89 921 89 626 233 9189429 1313 06l 137 080

779⁵ 76239 75 209 45 89 915 [ 80 142 050 [83] 225 041

38339 33 908 26 885 4]4 41869 77 51008 19 73 650

6 000 — — — 58 186

1473 60⁰ 1432 524 1416 625 29 1527 159 26 1739 597 12 2 214 19

70 0⁰⁰ 54792 7704 47 53 303 27 80 522 72] 112 786
40 000 36 023 35 710 45 40 693 66 40 041 02 77 892
30 000 18 890 18 694 81 20 357 75 23 859 75 23 688

16 000 16 000 16 000 — 16 000 — 16 000 16 000

2 000 50 2 633 4218 4020 1703 22 3918 31 4337

1773 736 3 1672 597 38 ] 1640 850 [01] 1794002 73] 2 096 997 94J 2 800 780



Voranſ chlag

SKbel 1913 1914 1915 1916 1917 1918

eM, . . . . 01.

Übertrag . 1655 732 [ 16743111743 483 [ 1751 707 1760 4731763 903

c. Vergütungen für Mitverſehung :
q. Jahresvergütungen 2 000 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500

6. Wochengebühren 500 500 700 700 700 70⁰

J . einmalige Bewilligungen 500 500 2 300 2 300 2 300 2 300f

15 . Entſchädigung für Dienſtaufwand :
8 en 815

eines Dienſt —
vikars 18 000 18 000 15 000 15 000 15 000 15 000

b. Filialdienf ſtdergütungen
25 000 25 000 28 000 28 000 28 000 28 000

c. Büroaverſen der Dekane . 790 790 820 820 820 8²⁰

d. Diäten und Reiſekoſten 12 000 12 000 10 000 10 00⁰ 10 000 10 000

e. — ＋ koſten :

für Pfarrer 6 000 6 000 12 000 12 000 12 000 12 000

6. aus Verwaltung er ledigter Pffarr⸗
dienſte 4000 1000 4000 4000 4000 4 000

2 im übrigen 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2000˙
f. Sonſtiges . . — — — — —

16 . Beiträge zu den Koſten für Dienſtver⸗
ſehung in Krankheitsfällen uſw . 7 000 7000 8 000 8 000 8 000 8000

17 . Unterſtützungen in Krankheits - und Un⸗
glücksfällen 3 2 500 2 500 3800 3800 3800 3 800

18. — — 35 000 35 000 35 000 35 000

19 . Sachliche Koſten für erledigte Mfarrdie enſte 100 100 100 100 100 10⁰

20 . Rub nlte 160 000 160 000 190 000 190 000 190 000 190 000

21 . Unterſtützungsgehalte 12 400 12 400 12 000 12 000 12 000 12 00ʃ

22 . Unterſtützungen an nicht mehr im DDienſt
befindliche Geiſtliche 2000 2000 1500 1500 1500 1500

23 . Witwen⸗ und Waiſenverſorgung :

à. iche Verſorgungsgehalte
b. Bezüge der Altwitwen und⸗Waiſen :

c . mit dem Recht der erweiterten — 266 000 266 000 266 000 266 000

33 —
6. ohne das Recht der erweiterten

Verſorgung .
c. Unterſtützungen an Pfarrwitwen und

Waiſen 3 — — 32 000 32 000 32 000 32 000

Statt 8 23 früher und bis mit 1914 :

22 . Witwen⸗ und Waiſengelder :
a . Zuſchüſſe zu den Witwen⸗ und Waiſen⸗

63 000 63 000 — — — —

b. Unterftützungen an
Pfarrmitwen

und

⸗Waiſen 25 000 25⁵ 000 — — — — .

üÜbertrag 1998 522 [2 017 101 [ 2 369 203 [2 377 427 [ 2386 193 [2 389 6²³

19

260

2395



266 00

2
— — —

2 389 6²³

A. M. .

1919

.

2000

820

10 000

12 000

4000

8 000

800

50000

ö 100

190 000

12 000

1500

266 000

32 000

99 456

1686 473

10 037

691

833

1074

1261

61 653

25 360

—4

85

69

1640 850

2 100

13 800 —

139 4e
179 974

10 643 332

1260

32 545

1794 002

18 263
90 092

5 148

6 840

25 315

818

5 780

11 310

5138

5418

1402

3225

15 800

185

193 578

7170

1 700

44 381

210 046

15 505

*
875U

2 096 997

24 667

3 492

5 493

13 305

20173

734

5 894

24 580

10 042

10 584

1100

22 321

1933

15 400

156

189 519

7 170

1100

2 800 780

9 814

1074

5 079

8968
92 2A226 358

818

13 170

63 992

18 089

14280

800

7000

19 200

45

220 861

7420

1200

89 281

232 564

18 304

Q22Q2QEC33 852

2 040 423 60 2 419 476 2819 802 3626 490 (64

pprrrr———



Voranſ

1917

ch la g

itel2 1913 1914 1915 1916 1918

＋ . 4 .

Übertrag 1998 522 [ 2017 101 [ 2 369 203 [ 2377 427 [ 2386 193 [ 2389 623

C. Witwenkaſſebeiträge der Geiſtlichen :

a. Leiſtungen an die Geiſtliche Witwen —

80 000 80 000 — —.—
—

—

d. Zuſchüſſe zur Geiſtlichen Witwenkaſſe

( wegen Unzulänglichkeit ) — — —

24 . Dotationsbeiträge :
a. für neu zu errichtende Pfarreien 15 000 15 000 30 000 30 000 30 000 30 000

b. zur Aufbeſſerung vorhandener Pfarr⸗

ſtellen SEF . . . — 10 000 10 000 10 000 10 000

25 . Stipendien für Theologieſtudierende . 10 000 10 000 12 000 12 000 12 000 12 000

tigees
1000 1000 12 000 12 000 12 000 12 000

Summe C 2104 522 [ 2123 101[ 2433 203 [ 24414272 150 193 [ 2 453 623

A 40 000 40 000 100 000 100 000 100 000 100 000

„ B 75 000 75 000 90 000 90 000 90 000 90 000ʃ

Ordentlicher Bedarf . 2219522 [ 2 238 101 [ 2623 203[ 26314272640 1932643623

27 . Außerordentlicher Bedarf :

a. Unterſtützung armer Gemeinden und

Genoſſenſchaften für örtliche Zwecke
Sonſtiges 8

Außerordentlicher Bedarf

Ordentlicher Bedarf

Summe Il der . Ausgabe
Summe I der Einnahme .

Mehr⸗Einnahme

Mehr⸗Ausgabe

) Die Summe von 10 000 % war in dem

dere Bedürfni

zu ermöglichen , hier unter dem or

1914 unter der vorgenannten S

dien und ſonſtige beſon

z wei Voranſchlagsperioden
*) Im Voranſchlag für 1910 —

2 278 101

40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

— 10 000 10 000 10 000 10 000

40 000 40 000 50 000 50 000 50 000 50 005

2 219 522 [ 2 238 101 [2 623 203 [ 2 631427 [ 2 640 193 [ 2 643 62

2 259 522 2 673 203 [ 2 681427 [ 2 690 193 J2 693 62

Voranſchlag für 1910

ſſe “ vorgeſehen und wurde ,

dentlichen Bedarf eingeſtellt .
umme von 10 000 * l enthalten .

1914 unter dem außerordentlichen Bedarf „fünr S tipel

um eine vergleichende Überſicht für Zeiträume a



1918

7

2 389 6285

40 00

10 00
— ——ü—ę—

50 00

2 643 62

2 693 62

—

Nechnungs SoOoll

1919 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919

4 4 . 7 7 9 7

2 399 456 2 032 243 [42] 2 040 423 60] 2 249 126 66] 2 243 288 59 2 419 476 23] 2 819 802 [ 57 3626 490 64

84 370 73 84333 25

7 72 —

2 526 06 2

0 000 28 484 50 29 797 2 997 1497 1497 32 097 33 897

10 000 —.
12 000 7005 9 590 5 605 — 5 055 3010 — 3 920 — 762⁰0
12 000 216 207 70 291 33 1854 55 E357 038 3405 — 19327 [ 48

2 463 456 2 154 917 [71ʃ 2 164 423 [55l 2 288 019 99l 2 281 695 14l 2 455 340 26 2 859 224 57 3 687335 12

100 000 98 782 74 92 190 [45 218 507 41 155 613 [49 81 300 88 128 575 60 191850 69
90 000 84189 73 84 806 29 89 921 12 89 626 [ 23 91894 29 114 313 06 137080 32

2653 456 2 337 890 18] 2 341 420 [29ſ 2 596 448 [52] 2 526 934 868 2 628 535 [43] 3 102 113 [23] 4 016 266 13

10 000 36 454 70 30 068 80 72 81 5 500 494 90 — — 14000 —

10 000 5 497 87 6 023 33 152 724 88 85 081 66 179 536 96 605 318 77 ] 456 329 [ 66

50 000 41952 57 36 092 [13 152 797 69 90 581 [ 66 180 031 [866 605 318 77 470 329 66
2653 456 2 337 890 18] 2 341 420 [29ſ 2 596 448 [52] 2 526 934 868 2 628 535 (43] 3 102 113 [23] 4 016 266 13

2703 456 2 379 842 75 2 377 512 [42J 2 749 246 [21 2 617 516 52] 2 808 567 29f 3 707 432 ] 4486 595 79

2 469 687 03] 2 539 420 02] 2 638 621 91 2 567 386 [49ſ 2 700 698 [55l 3 533773 33] 3 975 243 13

89 84428 60 — — — —161 907

110 624 30 50 130 03 107 868 74 E 511 352

633

—

———
——

—

—

—.—
—
—





II .

Geſetz⸗Entwurf
die allgemeinen kirchlichen Ausgaben für 1. April 1921/22 und deren Deckungsmittel betr .

Die Landesſynode hat als Übertrag . 5062 000 /

kirchliches Geſetz 3. Beiträge der unmittelbaren

beſchloſſen was folgt :
Fonds und zwar :

a. des Unterländer Kirchenfonds 50 000 „

1 b. des Allgemeinen Hilfsfonds 32 500 „

Ddie allgemeinen kirchlichen Ausgaben werden C. des Altbadiſchen Kirchenfonds 9 500 „

für das Rechnungsjahr 1. April 1921/22 auf d. des Evang . Pfarrhilfsfonds 27 000 „

Grund des angeſchloſſenen Voranſchlags feſtgeſetzt e. des Unterſtützungsfonds für

Pfarrwitwen und Waiſen . 18 700 „

die ordentlichen Ausgaben auf . 16 945 277
.

die ſonſti Ei 6
3 R die ſo en Einnahmen der

die außexordentlichen Ausgaben
Allgemeinen Kirchenkaſſe , ver

iſt durch Beſteuerung gemäß dem Landeskirchen

ſteuergeſetz aufzubringen , und zwar ſind zu erheben :

HfFffii

— —- —' Küſchlüigt ß)ß 80 000 „

Zuſammen . . 18 505 277 . 2
5 . der Staatsbeitrag zur Aufbef

ſerung gering beſoldeter Pfarrer

8 ECRECEEEECEERECRCCC· 300 000 „
Zur Deckung dieſes Aufwands ſind zu ver⸗ — tuÄ—

wenden : zuſammen . 5579 700 & .

„1. der Reinertrag der Zentral

pfarrkaſſe , veranſchlagt zu 5 000 000 KK. Das weitere Erfordernis mit 12 925 577 & 1
7 8 „

2. die Einnahmen aus der Hinter

bliebenenverſorgung der Geiſt —
2

lichen , veranſchlagt zuu . . . 62 000 „ 5 % von 100 % Vermögensſteueranſchlag ,

üÜbertrag . . 5062 000 %/ 35 vom Hundert der Einkommenſteuerſätze .





Voranſchlag
der

Ausgaben und Einnahmen

für allgemeine kirchliche Bedürfniſſe

der evangeliſch - proteſtantiſchen Landeskirche

( LLandeskirchenſteuer⸗Voranſchlag )
für

1. April 1921/22 .

Beilagen

1. Nachweiſung des Ertrags an Landeskirchenſteuer für 1920 .

2. Bedarf der Regiekaſſe für 1. April 1921/2 . 12u2u ꝑß28

3. Bedarf der Kaſſe für das kirchliche Bauperſonal für 1. April 1921/22 .



Vorbericht .

Die Verlegung des Abgabe - und Rechnungs —
jahrs im Reich , in den Ländern und Gemeinden

auf 1. April machte es notwendig , den Rechnungs —
abſchluß der Allgemeinen Kirchenkaſſe auf denſelben
Zeitpunkt zu verlegen . Die außerordentliche Gene —

ralſynode vom Mai 1920 hat deshalb durch Ge

nehmigung des Nachtrags zum Voranſchlag für

1915/20 die für die Zeit vom 1. Januar bis

31 . März 1921 erforderlichen Mittel

ſodaß das Rechnungsjahr 1921 mit dem 1. April
1921 beginnen kann .

Der vorliegende Voranſchlag weicht auch in an —

deren Bezieht ingen von den vorhergehenden ab .

Einmal ſind die Einnahmen und Ausgaben für die

oberſte kirchliche Landesbehörde GKirchenregierung
und Oberkirchenrat ) und für das kirchliche Bau⸗

weſen ( Kirchenbauämter ) nicht mehr wie bisher im

Voranſchlag ſelbſt aufgenommen . Dieſer weiſt nur

noch die Zuſchüſſe nach , die für die genannten Be —

hörden aus allgemeinen Mitteln erforderlich wer —

den . Die Anderung empfiehlt ſich , weil für dieſe

Behörden beſondere Kaſſeneinrichtungen ( Regiekaſſe
und Kaſſe für das kirchliche Bauperſonal ) beſtehen
in deren Rechnungen jene Zuſchüſſe vereinnahmt

werden . Es wird ſo erreicht , daß die Ergebniſſe
der Kirchenkaſſe , in welcher der Voll —

zug des Landeskirchenſteuer - Voranſchlags nach⸗

gewieſen wird , mit dieſem Voranſchlag ohne wei —

teres verglichen werden können , was bei der bis —

herigen Einrichtung zum Nachteil der Überſichtlich —
keit nicht möglich war .

Sodann muß dieſer Voranſchlag auf den Zeit⸗
raumeines Jahres ( 1. April 1921 bis 31 . März
1922 ) beſchränkt bleiben . Die auf der außerordent⸗

lichen Generalſynode von 1920 gehegte Erwartung ,

daß die Kirchenſteuergeſetzgebung den durch den

Wegfall der badiſchen Vermögensſteuer und den

— ng der Einkommenſteuer an das Reich ver

nderten Verhältniſſen ſo raſch ſich werde anpaſſen
laſen, daß bereits im laufenden Rechnungsjahr die

Erhebung der Kirchenſteuern auf der neuen Grund

lage vor ſich gehen könnte , iſt nicht in Erfüllung

gegangen . Die Veranlagung zur Reichseinkom

menſteuer iſt noch nicht vollzogen und wird noch

reichliche Zeit in Anſpruch nehmen . Die anſtelle
der Vermögensſteuer den Ländern vom Reich noch

zugeſtandenen Ertragsſteuern vom Grundvermögen
und vom Gewerbebetrieb harren in Baden noch der

Einführung . Die Lage
15

demnach die , daß zur

Erhebung von Kirchenſteuer in naher Zeit keine

Möglichkeit beſtünde . um dieſem für die Kirchen

unerträglichen Zuſtand abzuhelfen , hat die Bad

Staatsregierung auf Grund der Übergangsbeſtim
ng des Geſetzes vom 18 . März 1920 über die

Anderung der Kirchenſteuergeſetze unterm 28 . Ja
nuar d. J . verordnet , daß in dem vom 1. April
1921

15
31 . März 1922 zu rechnenden Kirchen

ſteuerjahr die kirchlichen Steuern auf Grund des

für 83 vorhergehende Steuerjahr 1920/21 maß —
gebenden Kataſters erhoben werden . Damit iſt die

rechtliche Grundlage für die Erhebung von Kirchen —

ſteuern für das Rechnungsjahr 1921/22 und nur

für dieſes gegeben , für die folgenden Jahre muß ſie

erſt noch geſchaffen werden . Aber auch im Rech⸗
nungsjahr 1921/22 wird der Vollzug der Erhebung
im Hinblick auf die großen Veränderungen an Ver —

mögen und Einkommen , die ſeit der letzten Ver⸗

anlagung eingetreten ſind , nicht geringeren Schwie —

rigkeiten begegnen und den nach den Steuerregi —

mu

lich

Gut
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ſtern errechneten Betrag an Kirchenſteuer mit Si

Auf dieſen Mangel

er wirtſchaft

cherheit nicht voll einbringen

muß von vornherein bei Beurteilung d

lichen Lage Rückſicht genommen werden , wenn es

auch nicht möglich iſt , den ſo ſich ergebenden Ausfall

auch nur annähernd zum voraus feſtzuſtellen .

Auch im übrigen ſind die Grundlagen für den

Voranſchlag ungewöhnlich unſicher , weil die

niſſe der letztvorangegangenen Rechnungsjahre , deren

Zeitr fünf Biertelfah
letztes zudem einen Zeitraum von

ren ( 1. Januar 1920 bis 31 . März 1921 ) umfaßt ,

wegen der eingetretenen Verſchiebung

wirtſchaftlichen Verhältniſſe keinen zuver

urz auf die Künftige Entwicklung geſtatten .

Dieſe Unſicherheit iſt bereits im abgelaufenen Jahr

ſigen

npfindlich hervorgetreten und hat den geregelten

Vollzug des Voranſchlags für 1920 ſehr beeinträch

tigt . Obgleich nämlich die außerordentliche Gene

ralſynode im Mai 1920 eine Neuregelung der Teue

rungszulagen der Geiſtlichen im Sinn einer nam

haften Erhöhung beſchloſſen hatte , erwieſen ſich auch

die neuen Bezüge ſehr bald wieder in dem Maße

als unzulänglich , daß die Kirchenregierung ſich ge

zwungen ſah , im Dezember 1920 eine einmalige

Teuerungsbeihilfe für alle Geiſtlichen einſchließlich

befindlichen , ſowie an die Hinter

bliebenen von Geiſtlichen zu bewilligen , die ſofort

auch mit einem Geſamtaufwand von 1 536 840

zur kam . Aus demſelben Grund mußte

die Bewilligung im April d. J . wiederholt werden .

der im Ruheſtand

895 beiden Anordnungen der Kirchenregierung

ſtellen ſich als vorläufige Verfügungen im Sinn

von § 120 der Kirchenverfaſſung dar und bedürfen91

u ihrem Rechtsbeſtand der nachträglichen Zuſtim

mung der Landesſynode . Sie wurden bei ihrer un

beſtreitbaren Drin lichkeit als vertretbar erachtet ,

weil die Erwartung berechtigt 85 ſich dank1Dell

günſtiger Entwickli

inzwiſchen für 1920 unſerer Landeskirch⸗ zuerkann

ten Staatsbeitrags von 695 000 /Wam Schluß de

Rechnungsjahres eine Unzulänglichkeit der Mittel

nicht herausſtellen werde . Die endgültigen Rech

nungsergebniſſe des letzten Jahres liegen zwar in

dieſem Augenblick noch nicht vor , es darf aber da

t gerechnet werden , daß jene Erwartung ſich er

füllt und daß darüber hinaus auch noch ein Betrag

hen wird , der als Betriebsfonds vorbehaltenverbleibe
werden muß .

—̟

„



Aufwand für die ev .

Koſten der

Dienſteinkommen der

Bedarf ( Ausgaben )

Ordentlicher Bedarf .

A . Für die Zwecke der Steuer .

Aufwand für die Kirchenregierung
und den Oberkirchenrat

Kirchenbau⸗

Water :

Landes⸗ ( General - ) ſyn
oden einſchließlich Steuerſynoden

Geiſtlichen :
1. der Pfarrer

2. der unſtändigen Geiſtlichen .

1920

197

163 33 f0

Voranſchlag

797

131000

620 006 0

14 . 1921/22

N,

75 200

00 000

9 098 080

1307 300

Erläuterungen

er Voranſchlag für
eilage

den Ev.
2 angeſchloſſen .

Der Geſamtaufwand wirdteils aus der E taats
kaſſe beſtritten Lereiberrung vom 1. Juli 190
mit Nachtrag vom 31. 8. 1909) , teils durch die biz

eigen Beiträge und Zuſchüſſe der unmittelbares ( Art . 3 des Landeskircher
die Gebühren der örtlichen Fonds gedeck
darnach verbleibende Mehrausgabe iſt *

6Ertrag der Landeskirchenſteuer zu entnehmen .

Oberkirchenrat iſt al

Der Voranſchlag der Kaſſe für das kirchliche Bau
perſonal iſt als 3 angeſchloſſen . Für di
Deckung des Aufwands gilt das zu I B mMorkteBemertte

Beilage

Die a. o.
urſachten

Generalſynoden von 1919 und 1920 ver
einen Aufwand von 115 633 94 9

der noch zu decken iſt . Der weitere Betrag iſt zufBeſtreitung der Koſten der 5585 ntlichen Landes
ſynode von 1921 beſtimmt .

dach Den neuen Pfarrbeſoldungsgeſetz , welches am
̃ 1921 in Kraft treten ſoll , beträgt der ge—
ſante Jahres aufwand an Grundgehalt , Kin—
der⸗ und Teuerungszuſchlägen 9 969 840 // . Da⸗
von entfallen auf die Zeit vom 1. Juli 1921 bis

April 1922 / mit 7474 6804
Für das erſte Vierteljahr des Rech⸗
nungsjahres 1. April 1921/22 be⸗
trägt der Aufwand an Beſoldung
nach dem auch für 1920 geltenden

85 1
5 600

Voritnſchlac für 1919 443 400 „

und die Teuerungszi ulage nach dem
Nachtragsvoranſch chlag' für 1920
2 360 000

5 — . . . . 1411489000

ſomit der
Geſamtaufwand für das

Rechnnungsjahr 1921/2 9 098 080 &,
Im Monat April 1921 wurde daneben eine ein⸗

malige Teuerungsbeihilfe im Geſamtbet trag von
rund 1 173 000 gewährt , welche unter dem
außerordentlichen Bedarf I1 angefordert iſt . “

Nach dem neuen Pfarrbeſoldungsgeſetz , welches am
1. Juli 1921 in Kraft treten ſoll , beträgt der geß
ſamte Jahres aufwand an Grundgehalt , Kin⸗
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Voranſchlag
A. Bedarf ( Ausgaben )

1920 14 . 1921/22 Erläuterungen

eAl. A

8 7 *＋der - und Teuerungszuſchlägen 1376 400 . Da⸗
von entfallen auf die Zeit vom 1. Juli 1921 bis
1. April 1922 / mit — — 1032 800 &l.
Für das erſte Vierteljahr des Rech⸗
nungsjahrs 1921/22 beträgt der Auf⸗
wand an Gehalten nach dem auch
für 1920 geltenden Voranſchlag fürrat iſt

140 000 81919 2 35 000 „e
und die Teuerungszulage nach dem

33 Nachtrags⸗Voranſchlag für 1920Urch die
ö 480 000 1mittel

8 — E 240 0002
ſomit der Geſamtaufwand für das
Rechnungsjahr 1921/22 — 1 807 800 &l .65 Im Monat April 1921 wurde daneben eine ein3
malige Teuerungsbeihilfe im Geſamtbetrag von
rund 194000 / leinſchl . der Aushelfer ) gewährt ,chliche Ba welche unter dem außerordentlichen Bedarf IIn. Für
angefordert iſt .

Bemerl 3. Nebengehalte und Nebenbe

lohnungen :d 1920 114 a. Funktionsgehalte der De

ag if e 26 400 26 400
n Lande b. Vergütung für Alleinver

ſehung 2 000 3 000 ] Der Aufwand für die Zeit vom 1. Januar 1920 bis
1. April 1921 betrug 3 760 / 19 F .

welches a C. desgleichen für Mitver —
ägt der ge

540 Ki ſehung S 19 100 50 000ʃEbenſo 20660 /ö 50 . Die Vergütungen ſollen53 * zeitgemäß erhöht werden .
li 1921 b Summe 3 47 500 79 000474 680 4

4. Entſchädigung für Dienſt⸗

aufwand :

a. für Aufnahme eines Vi⸗

443 400 kars . . 15 000 40 000 Die Dienſtvikare werden nach den allgemeinen Sät⸗
zen für Unſtändige beſoldet , ein Teil ihrer Ver

gütung fließt aber den betr . Pfarrern zu, wel —
chen ſie beigegeben ſind . Der Bedarf iſt unter
IV. 2 mitenthalten .

18000⁰QN — Der hier vorgeſehene Betrag iſt für die frei
willige Aufnahme von Pfarrkandidaten beſtimmt .

098 0804 b. Filialdienſtvergütungen 78 000 78 000 ] Die Vergütungen wurden 1920 neu geregelt . Dern eine ein⸗
betrag vor
inter dem
E

velches am
igt der ge⸗
halt , Kin⸗

c. Büroaverſen der Dekanen .

d. Diäten und Reiſekoſten

2 820

30 000

2 800

30 000

Aufwand für die Zeit vom 1. Januar 1920 bis
1. April 1921 betrug 91997 „ 84 .

Doesgl . 3 495 &l .

De fTes 18 783 93 J . Erhöht infolge der allge1l
meinen Erhöhung der Aufwandsentſchädigungen .

—

SS

—

———

———
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àA. Bedarf ( Ausgaben ) 1920 1 . 4 . 1921/22

Voranſchlag

Erläuterungen

e . N. .

e. Umzugskoſten :
G. für Pfarrer 5 92 000 120 000l Desgl . 131749 15 F .

6. aus Verwaltung erle⸗

digter Dienſte 24 000 24 000 Desgl . 30 993 4 90 &.

J . im übrigen 22 000 20 000 Desgl . 12 314 &I 45 F .

Summe e 138 00⁰0 164 000

f. Sonſtiges 3 — 1 000ʃ Desgl . 1600 &I .

dazu Summe a 15 000 40 000

b 78 000 78 000

„ 0 2 820 2 800

833 30 00⁰ 30 000

„ e 138 000 164000

Summe 4 263 820 315 800

5. Dienſtverſehung in Krank⸗

heitsfällen und bei Beur⸗

laubung 38 000 40 000ʃ Desgl . 79 057 „ 55 F . Der Aufwand war dur

8 8
die Nachwirkungen der Kriegszeit ausnahmswei

6. Unterſtützungen in Krank⸗ hoch.

heits - und Unglücksfällen 8800 9 000 Desgl . 11 300 &.

7. Erziehungsbeiträge 35 000 35 000l Der Aufwand im Jahr 1920 betrug 25 800 &.

8. Sachliche Koſten für erledigte

Pfarrdienſte 100 100 ] Desgl . 59 &.

Summe 8 100 100

5 114133 600 ] 9 098 080

„ 2 620 000l 1307 300

1 8 47 500 79 400

„ 4 2863 820 315 800

38 000 40 000

3 8 800 9 000⁰

3 35 000 35 000

Summe IVI 5146 828 10 884 680

Aufwand für Ruhe⸗ und Unter⸗

ſtützungsgehalte der Geiſtlichen
und für Verſorgung ihrer Hin⸗
terbliebenen :

348 000 896 500 K
79tteeder Gelſtetzer ,welhez um f. Jun Aun.
Kraft treten ſoll , beträgt der geſamte Jahrel
aufwand an Ruhegehalt , Kinder⸗ und Teuerung
zuſchlägen 900 000 &l . f



àd . Bedarf ( Ausgaben )

Voranſchlag

1920 1 . 4 . 1921/22

. .

Erläuterungen

d war durch
snahmsweiß

5 800 &AA.

die Ruhege
Juli 1921 U

e Jahres
Teuerung

2. Unterſtützungsgehalte

3. Unterſtützungen an nicht

mehr im Dienſt befindliche

Geiſtliche

4. Witwen⸗ und Waiſenverſor

gung

a. Witwen⸗ und Waiſenge

halt

b. Unterſtützungen an Pfarr

witwen und ⸗Waiſen

Summe 4

1

0
6˙ —

0
77 8

Summe V

12 000 35 000

1500 1500

576 000 1196 500

32 000 32 000

608 000 1 228 500

348 000 896 500

12 000 35 000

1500 1500

969 500 2 161 500

Davon entfallen auf die Zeit vom 1. Juli 1921
bis 1. April 1922 ¼ mit . 675 000 &.

Bisheriger Ruhegehalt für 1. April
190 000

bis 1. Juli 1921
1

3*3 47 500 „

Teuerungszulagen für dieſe Zeit
58 0005

70 000 „0 — — —

Geſamtaufwand für 1. April 1921/22 896 500 l .
Im Monat April 1921 wurde daneben eine ein⸗

malige Teuerungsbeihilfe im Geſamtbetrag von
rund 56 000 / gewährt , welche unter dem außer⸗
ordentlichen Bedarf II angefordert iſt .

Der Aufwand für 1. Januar 1920 bis 1. April 1921
betrug 22 487 50 FV. Die Beträge müſſen des
geſunkenen Geldwertes wegen namhaft erhöht
werden .

Der Aufwand für 1. Januar 1920 bis 1. April 1921
betrug 900 &.

Nach dem Entwurf des Geſetzes über die Verſor⸗
gung der Hinterbliebenen von Geiſtlichen , welches
am 1. Juli 1921 in Kraft treten ſoll , beträgt der
geſamte Jahres aufwand an Witwen - und Wai⸗
ſenbezügen einſchließlich Kinder - und Teuerungs⸗
zuſchlägen 1300 000 . Davon entfallen auf die
Zeit vom 1. Juli 1921 bis 1. April 1922 ¼
mit KSS·· ˖ le
Bisherige Gehalte für 1. April bis

266 000
— 66 500 „

Teuerungszulagen für dieſe Zeit
310 000

5 . . . . . .
Geſamtaufwand für 1. April 1921/22 1 196 500 &l .

Im Monat April 1921 wurde daneben eine ein⸗
malige Teuerungsbeihilfe im Geſamtbetrag von
rund 120 000 „ gewährt , welche unter dem außer⸗
ordentlichen Bedarf II angefordert iſt .

1. Juli 1921

Wie bisher . ⏑
e



à . Bedarf ( Ausgaben )

Voranſchlag

1920 144. 1921/22 Erläuterungen

—

l . M. -

VI. ] Dotationsbeiträge :

a . für neu zu errichtende Pfar⸗

reien 30 000 50 000 ] Der Aufwand für 1. Januar 1920 bis 1. April 192ʃ

betrug 45 732 85 F , d. i. für 1 Jahr 34 300 &.
Die Errichtung neuer Stellen muß auch in Zu—

kunft ermöglicht ſein .
b . zur Aufbeſſerung vorhande⸗

ner Pfarrſtellen 10 000 — Dafür ſind Mittel vorerſt nicht mehr vorhanden .

Summe VI 40 000 50 000

VII . ] Stipendien für Theologieſtudie⸗

rende 12 000 25 000 ] Bei dem geſunkenen Geldwert iſt eine Erhöhung
unerläßlich .

VIII . ] Sonſtiges 62 000 150 000 ] Zur ausgiebigeren Verſorgung der Diaſpora , füt
Einrichtungen zur Förderung des Orgelſpiels umd
der Kirchenchöre ( Kirchenmuſikdirektor ) , Koſten
der Beteiligung an der Eiſenacher Kirchenkonfe⸗
renz und am deutſchen Kirchenbund . Unterſtüt
zung kirchlicher Vereine und ähnlicher Beſtrebun —
gen . Aufwand für den Religionsunterricht an
den Fortbildungsſchulen u. a.

IXI B . Verwaltungskoſten 190 000 250 000l Die Koſten der Steuerfeſtſtellung , die für 1921 nich
mehr durch die Steuerkommiſſäre geſchieht , wer
den ſich mindern , dagegen der Aufwand für die
Erhebung bei dem geſunkenen Geldwert erheblich
anſteigen .

X. ] C . Laſten 200 000 ] 2 000 000 Die Steuerzugänge und Nachträge haben die Ab⸗
gänge und Rückvergütungen regelmäßig , in man⸗
chen Jahren erheblich überſchritten . Im Lauf dez
Steuerjahrs 1921 werden Zu⸗ und Abgänge nich
mehr feſtgeſtellt . Es muß aber damit gerechnet
werden , daß ſich bei der veralteten Grundlage der
Steuererhebung zahlreiche Beträge als unbei
bringlich erweiſen werden . Ihr Betrag kann auch
nicht annähernd im voraus beſtimmt werden .

Zuſammenſtellung . Hier iſt ein Betrag von annähernd 207 des lau⸗
fenden Steuerſolls ſchätzungsweiſe angenommen .

Summe 1 497 797 975 200

5 25 163 339 248 897

7 III 131000 200 000

7 IV 5 146 820 10 884 680

57 4 969 500 2 161 500

VI 40 000 50 000

5 VII 12 000 25 000

VIII 62 000 150 000

„ IXI 190 000 250 000

7 200 000 2 000 000

Ausgaben Summe IX

Ordentlicher Bedarf .

7 412 456 16 945277

I .

I .

III .

IV .
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A. Bedarf ( Ausgaben 1920

N.

Voranſchlag

14 . 1921/22

N.

Erläuterungen
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Außerordentlicher Bedarf .

Unterſtützung armer Gemeinden

und Genoſſenſchaften für ört⸗

liche Zwecke

Sonſtiges

Summe J u. II

Außerordentlicher Bedarf .

Geſamtbedarf

b . Verfügbare Deckungsmittel
( Einnahmen )

Reinertrag der Zentralpfarrkaſſe

Einnahmen aus der Hinterbliebe⸗

nenverſorgung

Beitrag aus dem Unterländer Kir⸗

chenfonds

Beitrag aus dem

Hilfsfonds

Allgemeinen

— * * * 2

Übertrag

40 000

10 000

10 000

1550 000

50 000 1560 000

7 462 456

920 000

2 000

50 000

32 500

18 505 277

5 000 000

62 000

50 000

32 500

1 064 500 5 144 500

iſſe gebieten ſtrenge Zurückhaltung
en, die für Unterſtützungen vorzugsweiſe

in Betracht kommen , müſſen vorerſt unterbleiben .

Der große Aufwand für 1921 iſt durch die einma
rungsbeihilfe verurſacht , welche im April
Rückſicht darauf bewilligt wurde , daf

neuen Geſetze über Pfarrbeſoldungen , Ruhe
halte und Hinterbliebenenverſorgung erſt au
1. Juli 1921 in Kraft treten ſollen .

Im Jahr 1920 wurden für den gleichen Zweck
2 529 697 67 verwendet .

Die Zentralpfarrkaſſe hatte im Rechnungsjahr 1920
1. Januar 1920 bis 1. April 1921) einen Ein

nahmeüberſchuß von 1901853 4 . Er würde für
1 Jahr auf ungefähr 1500 000 %/ ſich belaufen
aben . Infolge Aufhebung des Vertrags über die8 der domänenärariſchen Holz⸗ und

tenzen kann eine weitere Zunahme
von 1000 000 / erwartet werden ,

einem Einnahmeüberſchuß von
( zu rechnen wäre

erwähnte Vertragsaufhebung hatte die
weitere Folge , daß für die Jahre 1919 und 1920
ein Betrag von im ganzen 2530 541 / 75
nachzuzahlen war , der im laufenden Jahr mit
rund 2 530 000 «“ als Deckungsmittel zur Ver
ſugung ſteht . Es werden demgemäß im ganzen5 000 000 •/ vorgeſehen .

Wie bisher .

Der Fonds bedarf trotz günſtiger Einnahmen drin⸗
0 r Schonung und der Vermehrung ſeines
Grundſtocks , weil die Laſten ( Bau⸗ und Kompe⸗
tenzverpflichtungen ) durch die Geldentwertung
ungeheuer erſchwert worden ſind .

Wie ſeither .



b . Verfügbare Deckungsmittel
Voranſchlag

Erläuterungen
( Einnahmen ) 1920 14. 1921/2

. .

Übertrag 1064 500 ] 5 144 500

V. ] Beitrag aus dem Altbadiſchen Kir⸗

chenfonds 9 500 9 500 ] Wie ſeither .

VI. ] [ Beitrag aus dem Ev . Pfarrhilfs⸗

fonds 27 000 27 000 ] Wie ſeither .

VII . ] Beitrag aus dem Unterſtützungs⸗

fonds für Pfarrwitwen und

⸗Waiſen 18 700 18 700l Wie ſeither .

VIII . ] Sonſtige Einnahmen der Allge⸗

meinen Kirchenkaſſe 20 000 80 000 Die Leiſtungen an Gehalt und Wohnungsgeld an
unſtändige Geiſtliche aus örtlichen Mitteln ſollen
künftig an die allgemeine Kirchenkaſſe abgeführt
werden , aus der die geſamten Bezüge dieſer Geiſt⸗—
lichen entrichtet werden ſollen .

IX . Staatsdotation 300 000 300 000 ] Bewilligt für 1915/24 .

1439 700 ] 5 579 700Zuſammen Deckungsmittel

Bedarf nach S . 21

Durch Steuer ſind ſomit aufzu⸗

bringen

7462 456 18 505 277
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gsgeld an
eln ſollen
abgeführt

ſer Geiſt⸗

C . Berechnung des Steuerertrags .

Der vorſeits nachgewieſene ungedeckte Aufwand für 1921 beläuft ſich auf . . . 12 925 577

Davon werden noch für das Jahr 1920 feſtgeſtellte Zu gänge vorausſichtlich gedeckt etwa . 400 000 „

ſodaß noch zu decken bleiben 12 525 577 M.

Nach dem Hauptſteuerregiſter für 1920 betragen die beiziehbaren

Vermögensſteueranſchläge CEEEERECCE. . . . . . . . 1329 265 150 /

Einkommenſteuerſätze 26 694 900 „

Daraus ergibt ſich bei Anwendung der geſetzlichen Höchſtſteuermaße von

5 Pfennig von 100 % Vermögensſteueranſchlag und

vom Hundert der Einkommenſteuerſätze ein Ertrag von30 „

4329 265 150 5

100
2 164 633 /

26 694 900 35
aus Vermögen und von — ARAEE 93843215 „

100

11507 848 „aus Einkommen , zuſammen

1017 729 M. .und es bleiben ungedeckt

Soweit dieſer Betrag nicht durch günſtigere Ergebniſſe aus den verſchiedenen Einnahmequellen ge —

deckt werden kann und andere Mittel nicht verfügbar werden , müßte er wie auch eine etwa weiter eintretende

Erhöhung der Unzulänglichkeit durch Aufbrauchung des Betriebsfonds und nach Bedarf durch einen Vor —

ſchuß aus dem vorhandenen Grundſtocksvermögen des Unterländer Kirchenfonds beſtritten werden , welcher

nach Feſtlegung der neuen Kirchenſteuergrundlagen durch entſprechende Mehrerhebung an Kirchenſteuer in

noch näher zu beſtimmender Weiſe und Zeit zu erſtatten wäre .

————

—

—————
P—————

————





Nachweiſung

Ertrags an Landeskirchenſteuer aus den für 1920 feſtgeſtellten Vermögensſteueranſchlägen
und Einkommenſteuerſätzen bei Erhebung von

5 Pfennig von 100 “ Vermögensſteueranſchlag und

35 vom Hüundert der ſtaatlichen Normalſteuerſätze

nach Steuerkommiſſärbezirken .



Vermögens⸗

Steueranſchläge Steuerbeträge

Einkommen⸗

Steuerſätze Steuerbeträge

7

Summe der

Steuerbeträge

l . , E l . 7 . 7 l . 9

1J Konſtanz 105 148 600 52 574 [30 507 973 25 177 79183 ] 230 366 13

2Radolfzell 22 793 500 11396 [75l 134 700 25 47 145 [ 63 58 542 38
3 überlingen . 18 157 000 9078 ( 50 53 509 25 18 728 48 27 806 98
4J Stockach 6 171500 3085 [ 75 33 021 75 11557 83 14643 58

5 [ Meßkirch 2 676 900 1338 45 20 398 50 7139 63 8 478 08

6 [ Engen 352 000 676 . 12 406 50 1342 41 5 018 4¹

7 JDonoueſchingen 12 936 000 6468 — 60 204 75 21071 97 27 539 (97

8 J Bonndorf 2748 900 137445l 13624 25 4768 58 6 143 03
9 Neuſtadt 4 969 800 2484 90 209 921 50 10 742 690 12 957 59

10 Villingen 46 568 800 23 284 40 386 721 [ 50 135 353 [ 52 158 637 92

11 Hornberg 17 075 200 8537 60 110 630 — 38 721 14 47 258 74

12Wolfach 31 868 600 15 934 30 171591 25 60 057 39 75 991 ( 69

13J Waldshut . 8 540 400 4270 20 6752325l 23 633 59 27 903 79

14J Säckingen . 12 428 700 6 214 ( 35l 92757 25l 32 465 41U 38 679 76

15 J Schönau 25 945 300 12 972 65 114751 25 40 163 34] 53135 99

16 J[ Schopfheim 67171 600 33 585 80 242 378 25 84 833 60 ] 118 419 40
17 Jörrach . 68 885 700 34 442 [85l 380 370 1383 132 33] 167 575 18

18 [ Kandern 41 601 500 20 800 [75] 219 977 5⁰ 76 992 73] 97 793 48

19 [ Müllheim 63 874 700 31937 35] 436 937 [75l 152 929 8 184 866 43
20 JStaufen 5 972 900 2 986 [45 20 532 — 7186 35l 10 172 80

21J Breiſach 17 431 200 8 715 [ 60 109 240 25f 38 23445 46 950 05

22 [ Freiburg⸗Stadt 335 174500 167 587 25[ 1232 160 [25 431258 72l 598 845 97

23 „ Land 23 172 700 11586 35l 141687 25 49 590 [ 85 61177 20

24 Emmendingen 73 943 500 36 971 [75][ 351 905 75l 123 168 36 160 140 11

25 [ Waldkirch 26 782 200 13 391 10 199 525 50 69 834 19 83225 29
26 [ Kenzingen 16 171 600 8085 80 9586175 33 552 — 41637 80
27 [ Ettenheim 7710 900 3855 45 32 597 25 11409 30 15 264 75
28 [ Lahr⸗Stadt 79 343 900 39 671 ( 95 405 216 [75 141827 (o6b 181 499 01
29 , Land 35 848 000 17924 —121323 25 42 463 85] 60 387 85
30 [ Gengenbach 4717 600 2358 80 27046 25 9466 36ʃ 11825 16
31] Offenburg . 30 236 800 15 118 40l 213 875 25 74857 07 89 975 47

32 [ Kehl . 94 990 900 47 495 45l 545 976 75 1910983 32 238 588 77
33 [ Achern 17 797 400 8898 7 72 945 50 25 53119 34429 89
34J Oberkirch 7 892 800 3946 40 32 156 — 11254880 15 201 23
35 [ Bühl 6 388 300 319415 56 744 —- [ 19 860 57 23 054 22

Seite 26 . 1344 489 900 ] 672 244 95 6 748 191 75 2 361 889 65 8 034134 6

„W„

—A—A—=A=

62

63

65



ne der

rbeträge

366 13

542 38

806 98

643 58

478 08

018 41

39 97

143 03

957 59

637 92

258 74

991 69

903 79

679 76

135 99

793

866

172

950

845

7

140

9920

637

264

429

201

6054

134

48

43

80

05

97

20

11

29

80

77

89

23

72

60

Vermögens Einkommen⸗ Summe 8 EL
O. 3 Steuerkommiſſärbezirk 8 8 3 SteuerbeträgeSteueranſchläge E Oteuerſätze euerbeträge

, 6 7 7 7

6 Baden 152 788 400 76 394 [20l 492 016 25 172 206 [851 248 601 05
37 Gernsbach 30 209 500 15 104 75 266 207 93 172 93 108 277 68
38 Raſtatt . 15 356 100 7 678 05 125 544 50 43 941 19 51619 24
39 Ettlingen 17 8389 300 8 919 ( 65 120 360 75 12 126 71 51 046 36
40 Karlsruhe⸗Stadt 187 776 800 243 888 40 2 998 937 75f 1049 637 90] 1 293 526 30
11 5 Vand 48 158 700 24 079 35 439 748 50 153 914 41 177 993 76
2 Durlack 81227 100 40 613 55f 639 430 75 223 803 [61 264 417 16
143 Bretten 61232 400 30 616 20 296 882 75 103 909 92 134 526 12
14 Pforzheim - Stadt 49 698 400 174849 [20] 2 977 196 1042˙023 28l 1 216 872 48
45 5 Land 12 932 500 21466 [½25f 345 386 [25f 120 886 46l 142 352 71
46 Fhilippsburg 2 792 500 1296 25 29 706 25 10 397 34 11 793 ( 59
47 Bruchſa 2 678 100 16339 05( 252 12075 88 243 34 104 582 [ 39
48 [ Eppingen 8 606 600 9303 30 189 537 [ 75 66 338 81 85 642 11
19 Sinsheim 50 992 000 25 496 — 302 286 — 105 801 12 131297 12

50 [ Neckarl Sheim 11 541 700 20 770 85 146 495 [ 75 51274 29 72 045 [ 14
51 Wieslock 20 358 200 10 179 [10] 126 411 50 44 244 67 54423 77
52 Schwetzingen 12 558 900 21279 [45l 386 767 50 135 372 036 156 651 [ 48
53[ Mannhein 664 164 750 332 082 37 5 697 730 [50 1 994 216 02] 2 326 298 39
54 m 89 689 000 14 844 50] 590 611 [ 25 206 715 [69] 251 560 [19
5⁵ lberg⸗Stadt 133 257 200 216 628 60] 2 062 824 [50 721 993 176 938 621 77
56 Lande. 54 157 000 27078 [ 50 506 794 25 204 458 92
57 Neckargemünd . 62 093 800 31046 90 248 472 50 118 013 ( 44
58

34 182 400 17 091 20 155 696 [ 25 71 585 (57
59

40 071 300 20035 65 205 848 50 7 92 083 31
60

16 949 100 8474 55 31075 [ 25 10 876 45 19 351
61

19 037 400 9 518 70 83 790 50 29 327 38 845 70
62

24 000 000 12 000 106 980 75 37443 59 49 443 59
63 Tauberbiſchofsheim 2 234 300 1117 15 15 249 50 5337 38 6454 53
64 Lauda 1546 700 773 35 10 858 (50 3800 (54 1573 8965 [ Wertheim 26 645 100 13 322 55 95 754 80 33 514 66 46 837 21

Seite 27 2 984775 250 [ 1492 387 62ſ19 946 722 75[ 6 981408 35[ 8 473 795 97
26 1344 489 900 672 244 95 6 748 191 (75f 2 361889 65[ 3 034 134 60

Summe 4329 265 150 [2 164 632 57/26 694914 50] 9 343 298 11507 930 ( 57

A7

4
4
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1

Beilage 2

Regiekaſſe
( Aufwand für die Kirchenregierung und den Oberlirchenrat ) .

Bedarf für 1. April 1921/22 . S

2 3 4 5 6 7 8 22

— —
—— ——— — —— — ——eä —ñ —

Zahl ] [ Grup⸗] Grund — ' rts⸗ Kinder⸗Teuerungs⸗ Summe

pe gehalt zuſchlag zuſchlag zuſchlag Sp . 3 —6 Bemerkungen

. . . .

Grundgehalt 35 000 Al

Ortszuſchlag 4000 „

àd. Kirchenpräſident : Teuerungszuſchlag . 26 130 „

65 130 l ( 67 %)

B 3 26 250 3 00⁰ 19599 48 849 J Hiervon verbleiben der Regiekaſſe je ?)/

Beamte der kirchl . Vermögensverwaltung :

E2 25 000 4000 — Stellvertreter des Präſidenten .

IIII 20 000 4000 Oberkirchenräte .

15 600 4000 —

20 670 4000 2100

XI 14 500 4000 — Rechnungsdirektor .

3 X 12 600 4000 8 1 Finanzamtmann und 2 Miniſterial

12 600 4000 Oberſekretäre .

12 600 4000 —

IX 11400 3 600 1440 Miniſterialſekretäre .

11400 3 600 600

11400 3 600 2 420 —

10 950 3 600 1800

5 PVIII 10 200 3200 600 Oberſekretäre .

10 200 3200 —

10 200 3200 1390

10 200 3200

9 600 3200 720

6 VII 9200 3200 132⁰ Oberfinanzſekretäre .
9 083 200 —

7933 2 800

8100 2800 1320

8500 200 1080

7700 800 8

1 IX 11 200 8 600 2 6 10 Büroinſpektor .
— I 50⁰ 2800 — 2 Kanzleiaſſiſtenten und 1 Hausmeiſter .

7300 2 800 600

7500 2 800

13136 92400 18030 294247 717813 [ Von dem Aufwand für dieſe 27 Stellen

8 8 8 ö 2 trägt die Staatskaſſe die Hälfte .
2 156 568 46 200 9015 147124 358 907 [ Die andere Hälfte wird hier eingeſtellt .

26 250 3000 — 19 599 48 849 J Summe a wiederholt .

2 182818 J9200 9015 • 1656725 107756 l übertrag



niſterial

zmeiſter .

7 Stellen
fte .

ngeſtellt .

Zahl Grund⸗ Orts⸗ Kinder⸗ Teuerungs⸗ Summe

— Gruppeſ gehalt zuſchlag [Hzuſchlag zuſchlag [Sp. 3 —6 Bemerkungen
Stellen

l ( eM. Ml

28 182 818 49 200 9 015 166 723 407 756 Übertrag
4650 1200 3 919 9769 [ Dazu Mehraufwand für die Wiederein⸗

ſtellung der im Staatsvoranſchlag ge
ſtrichenen bezw . herabgeſetzten Stellen .

5 000 1400 — 4288 10 688 [ Weiterer Mehraufwand , der durch die
Nachprüfung der Beſoldungsordnung
vorausſichtlich verurſacht werden wird .

192 468 51800 9 015 174930 428 213 ] Summe des Aufwands für die gemein⸗
ſchaftlichen planmäßigen Beamten , ſo⸗
weit er der Regiekaſſe zu verbleiben hat .

5952 500 1000 —
1 780 5 845 [ Der Regiekaſſe verbleibender Aufwand

für einen außerplanmäßigen Beamten .

C . Rein kirchliche Beamte :

̃ B 2 25 000 4000 720 Prälat .
3XIII 20 000 4 000 — Oberkirchenräte .

20 000 4 000 1500

20 000 4 000 2 040

ü X 12 050 3 600 — Finanzrat .
1VIII 8 950 3200 1680 Oberſekretär .
8 IV 5 100 2 000 — 1 Kanzleiaſſiſtentin , 1 Hausmeiſter ,

7 500 2 800 — 1 Maſchiniſt .
6275 2 400 —

9 124 875 30 000 5 940 111192 272 007

500 — — 88 835 [ Mehrerfordernis infolge Nachprüfung der
Beſoldungsordnung .

125 375 30 000 5 940 111527 272 842 ] Summe des Aufwands für die rein kirch
lichen planmäßigen Beamten .

Dazu :

28 192 468 51 800 9 015 174 930 428 213J der der Regiekaſſe verbleibende Aufwand
für die gemeinſchaftlichen planmäßigen
Beamten .

1 2 500 1000 — 2 345 5 845 [ Anteil an dem Aufwand für einen außer
planmäßigen Beamten .

38 320 343 82 800 14 955 288 802 706 900 [ Summe des Aufwands für im Dienſt
befindliche Beamte .

58 000 [ Aufwand für Ruhegehaltsempfänger
91 000 W „ Hinterbliebenenverſorgung
35 000 5 „ Aushilfe

890 900 [ Summe des perſönlichen Aufwands .



Zuſammenſtellung .

Perſönlicher Aufwand ( Anteil der Regiekaſſe )

Tagegelder , Reiſe - und Umzugskoſten

Sachliche Amtsunkoſten ( Anteil der Regiekaſſe )

Hievon ſind durch Einnahmen gedeckt :

Abhörgebühren . 5 15 000 Al

Wüiitleee 55 000 „

Pflege Schönau . 8 2 000 „

Staatsbeitrag “) 8 20 000 „

Beitrag für den Prälaten . 8 1700 ,

—4
Reſtlicher Bedarf

) Der Betrag von 20 000 - l , ſtellt nur den Staatsbeitrag für den Evang . Oberkirchenrat

890 900 /

54 000 „

124 000 „

1068 900 %/

93 700 A

975 200 KA

als oberſte evang .
Landeskirchenbehörde dar . Im übrigen iſt in vorſtehender Überſicht der Anteil des Staats an dem perſönlichen und ſach⸗
lichen Aufwand des Oberkirchenrats in der Weiſe abgerechnet , daß nur die der Reglekaſſe endgültig verblei
in Rechnung geſtellt wurden .

benden Reſtbeträge
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) As

0

093

0 A.

7

0 A

0 M.

vang .

ſach

eträge

Beilage 8.

Kaſſe für das kirchliche Bauperſonal .
Bedarf für 1. April 1921/22 .

31

Gegenſtand Betrag Bemerkungen4 2

A. Laſten und Verwaltungskoſten .

Beitrag zum Aufwand des Oberkirchenrats . 500 —

Beitrag zum Aufwand der Ev . kirchl . Stiftungenver⸗
waltung Karlsruhe 3000 —

Summe A. 3 500

B. Zwecksausgaben .

Perſönlicher Aufwand .

andgeß alte der gen Beamten 78 650 —

Ortszuf ſchläge der planmäßigen ; Beamten 25 600 —'

Kinderzzuſchläge der Beamten 3950 —

Ter ꝛerungszuſchläge der pl 33 Beamten . 74785 —

Tagegelder und Reiſekoſten des pl anmäßigen Perſonals
bei auswärtigen Dienſtgeſchäften 4000 —

Unterſtützungen und außerordentliche Beloh hnungen 4
1000 —

Sonſtiger perſönlicher Aufwand für den laufenden Dienſt 2700 —
Für früher geleiſtete Dienſte und zwar :

Ruhegehalte 19 712
Verſorgungsgehalte 33000 —

Unterſtützungen 1000

b. Sachlicher Aufwand .

Sachliche Amtsunkoſten 33 000 —

Raönrne . . . 1500 —

Summe B. 278 897 —

67 A. 3500
Geſamtaufwand 282 397 —

Deckungsmittel :

Beiträge und Zuſchüſſe 13 400 —
Averſalbeiträge der örtlichen

Kirchnfonde , 7700
Beſondere der ört Kirchenfonds 470⁰0

29

Sonſtige Einnahmen 38 6500 —

Summe der Decungsmittel 33 500 —
Summe des Geſamtaufwands 282 897 —.

Bedarf 248 897 —





Der Landesſynode wird nachſtehender B

in die Kirchenverfaſſung zur Beratung und

Karlsruhe , den 1. Juni 1921 .

*

ericht

Beſchlußf

Anlage IV .

über die Frage der Einführung des Referendums

aſſung vorgelegt .

er Kirchenpräſident :

Dr . Muchow

Bericht
über die Frage der Einführung des Referendums in die Kirchenverfaſſung .

5 Generalſynode hat in der

1919 auf

ie außerordentliche

Sitzung 10 . Dezember

Abg . Karl beſchloſſen :

vom

„ Die Kirchenregierung wird erſucht , der näch
ſten ordentlichen Landesſynode zu berichten , ob

nenfalls in welcher Form ſie die Ein

führung der Volksabſtimmung ( des Referen

dums ) in die Kirchenverfaſſung für empfehlens

und gegebe

wert hält . “

ſeinen unmittelbar vor

Abſchluß der Verhandlungen vorgebrachten Vor

ſchlag hauptſächlich mit der dringenden Notwendig
keit begründet , daß der mehr und mehr einſetzen

den Parlamentariſierung des kirchlichen Lebens

und den Auswüchſen der Parteibeſtrebungen da

durch zu begegnen ſei , daß in geeigneten Fällen das

Kirchenvolk ſelbſt befragt werde . Im einzelnen

Bender

216 - 219

bericht des Abg .

Verhandlungsbericht S .

Kommiſſions

den

wird auf

S. 44 und

verwieſen .

Um

Lande zu

den

einen Überblick über die Stimmung im

gewinnen , hat der Oberkirchenrat zunächft
die Gelegenheit der gerade fälligen Bezirksſynoden

benützt und hat mit Bekanntmachung vom 22 . Sep

tember 1920 VBl . S . 89 den Wunſch geäußert , die

Antrag des

Anſchauung der Bezirksſynoden über die Frage
der Einführung des Referendums in die Kirchen

verfaſſung , wie ſie vom Abg . Karl angeregt worden

iſt , zu erfahren . Eine Zuſammenſtellung der hier

auf ergangenen Außerungen der Bezirks sſynoden
iſt in der Beilage angefügt . Die Anſichten waren

darnach ſehr geteilt . Abgeſehen davon , daß 6 Be

zirksſynoden ke ellung nahmen , haben 7 die

Einführung des idums befürwortet , 8 ſie
abgelehnt und 7 ſich unentſchieden aus

geſprochen .

Soweit der Inhalt der Beratungen
Bemerkungen in den Protokollen 1

Referaten erſehen läßt
des vorgebracht :

ine St

Referer

weitere

1s den

einigen

folgen

ſich au

ind aus

t , wurde im einzelnen

D2Die Befürworter machten geltend : Das Refe

rendum ſei Erſatz des ausgefallenen Summ

episkopats ein Korrektiv gegen den durch die Kir

chenverfaſſung aufgerichteten ſchrankenloſen Par
lamentarismus , der leicht zum Abſolutismus der

Volksvertretung und zur Parteiherrſchaft führe ,
umſomehr als durch die Liſten - und Verhältnis
wahl die Beſtimmung der Abgeordneten tatſächlich
nur in die Hand weniger Parteiführer gelegt ſei .
Das Referendum mache es demgegenüber möglich ,
44en wahren Volkswillen anzurufen und zur Gel —

R
8——



3
4

4

1

tung zu bringen . Es liege auch ganz in der Rich

tung der Und 1 etzte Ke

ſequenz des Synodalprinzips , weil di 90

gewalt dem Kirchenvol zugefallen ſei, und es ent

ſpreche auch dem allgemeinen Prieſtert

komme darin die Selbſtverwaltung der Kirche , d. h
der Geſamtheit des Kirchenvolks in idealer Weiſe
zum Ausdruck . Wer für Urwahlen ſei , müſſe auch

für das Referendum ſein . e Urwahlen ſeien

nur von mittelbarer Wirkung , das Referendum

entſcheide dageg 5 i Frage ſteher
den Gegenſtände . Übrigens werde das Refere n

auch für die Lan de bei ſtarken und unüber

brückbaren Geger ine Entlaſtung bringen
Ferner könne tef um einen Schutz gegen
radikale S IU m

Gebiet der Es ſei

eine wertvolle b. 2 d wirke

allein ögli Endlich ſei de

Referendu tel nüber dem Staat

wenn es im en des ſittlicher

Volkslebens ( Proſtitutio Alkoholismus , Kino )

handle , oder wen n
Lebene Sfragen der

haltung des Reli

Eiehenc) auf dem Spiel ſteh
wert ſei , daß die Kirchenleit
Rückhalt verſchaffe .

Als en d wurde auch von den Befürwor —
tern die Frage bezeichnet , welche Gegenſtänd

Referendum unterſtellt werden ſollen . D

dieſer Fragen müſſe feſt umſchrieben ſein . Nur

wichtige Fragen , wo es ſich um Wohl und Wehe

der ganzen Kirche handle ( etwa Einführung de

biſchöflichen Verfe n

welche vom Volk leicht zu entſcheiden ſeien ( etwa

Erhaltung des Apoſtolikun komn trach

Von anderer Seite wurdene

ferendum ſich nur auf

könne , welche der Entſ

R

aſſung ) , und einfache Fr

rats , der Kirchenreg

unterſtehen , d. h. nur

Verfahren unterliege , wei

die rechtliche , nicht in die dogmatiſche

und der Land

508— wꝗd —

Souveränität eingeſetzt ſei (§88 1,

)he ſich alſo mehr um die iura circa sacra

0 rd ſcht Ale
el inig , daß das Re⸗

ttel 0 21 Uck rhehlen ſie
0 P lich 1 ſch jen trotz ſo cher

ausgeſchloſſen ſeien Einig ſind ſich die Be

vort 0 un 0 darin , daß es

irchzufül nur ſelten an

I1 TDel Onn n dürfe

luch für die Einzelgemeinden , etwa für Pfarr
ef vurde es n, wozu nur zu be

f te Kirchenverfaſſung in 8 26

dohl kaum angewandte Beſtimmung
hatt „ Wenn die Kirchengemeindeverſammlung

inel ö irchengemein ablehnt , ſo

ie zugle beſchließen , daß die Entſcheidung
theit der ſtimmberechtigten Gemeinde —

glieder einzuholen ſei “. Von anderer Seite wurde

bie Einführung des Referendums in die Einzel
gemeinde gerade für unprak tiſch erklärt , da ver

ſſungsmäßige B in der Anrufung über⸗

3 zenug gegeben ſeien .
hen hie bei den Befürwortern des Re —

ims , die gerade in wichtigen Punkten aus —

chon manche Bedenken mitgeſpielt ,
n e größeren Teil der

Urtei eſ ark zum Ausdruck gekommen ,

rlich : Die politiſchen Einrichtungen des Staats

dürfen nach ihrer Meinung nicht ohne weiteres auf

vi ibe igen werden . Die Einführung
des Referendums wäre ein weiterer Schritt auf
dem bedenklichen Weg der Politiſierung der Kirche .
Die K faſſu zenüge . Man habe die 12

wahlen und die aus den Urwahlen hervorgegangen
d Da reichend , um den Wil⸗

l irchenvolks Ausdruck zu bringen .
L e, in di in der Regel ein⸗

ichtige und verſtändige Männer gewählt werden ,
kt

werden . Wenn

e zu ſchulden kommen

die nächſten Urwahlen genügen
um mit den ſchuldigen Parteien abzurechnen . Man

iwerfaſſung ſich aus —

müſſe volles Vertr

ſich gleich

olle zuerſt einmal die Kirch

erke

gen .

unt

ten .

aus
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beſonders dann , wen der N or

bringe , und biete andererſeits doch

Schutz gegen überſtürzte Neuer

dere beſtehe da die Gefahr , daß gerade

feinde das entſcheidende Wort Gegen
3Pret he,eine allzuweit gehende Demokratiſi

daß die Kirche eine Gemeinſchaft der Gläubigen
ſein ſolle und nicht von der Summe der 8
beherrſcht werden dürfe . Wichtiger ſei die Stär —

kung der Autorität .

Selbſt aber wenn

erkenne , ſeien die

gend . Schon bei der

unterſtellt werden
ten . Eine

ausgeſchwſſen. Das Bekenntnis könne dem Refe⸗

rendul licht lterſtellt werden , denn es müſſe auch
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De neden werden , als unterſtehe

Wahrheit ſei , dem Volks
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höchſtens nach
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faſſungsfragen und ähnliche igen wichtiger
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Da ſei aber zu

denn da die Verfaſſung nicht genüge ,

Fragen wirklich religiös ſo wichtig

ferendum in Betracht kommen .

eien , daß man um ihretwillen die ſehr zweifelhafte
des Referendums übernehmen müſſe .

er Parlamentarismus in der Kirche ſei gewiß
efahr, aber andererſeits ruhe das religiöſe

01 der Tiefe und werde vom Wellenſchlag
en nicht ſo ſehr berührt . Wenn Verfaſſungs —
) herungen dem Refe terſtellt werden , ſo

e das eine noc ſchwerung ſolcher .

Zuſammenfaſſend werden , daß die

vei iegende JY Beurteiler auf den

)hen, wenne chiedenen Grün —
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der Ausübung der Staatsgewalt durch das Volk ſollte . Ein Beſchluß des Reichstags kann durch

neben der urſprünglichen Landsgemeindeverfaf Volksabſtimmung nur außer Kraft geſetzt werden , 8

ſung , wo alle Staatsbürger beſchließen . Die Re wenn die Mehrheit der Stimmberechtigten ſich be 5

präſentativverfaſſung , wo die Staatsbürger durch teiligt . Verfaſſungsänderungen ſind gar nur zu

Vertreter beſchließen , iſt dadurch zum Teil erheblich [läſſig , wenn die Mehrheit der Stimmberechtigten fi

eingeſchränkt worden . Seine wichtigſten Formen zuſtimmt . Was das bedeutet , erhellt daraus , daß u

ſind das Volksbegehren Initiative ) auf aſ in der Schweiz von 1879 —1915 unter 54 dem Volk

ſung eines Geſetzes und die Volksabſtimmung , auch vorgelegten Geſetzen nur 2 von der Mehrheit der

Volksentſcheid , ( eigentliches Referendum ) über Stimmberechtigten angenommen worden ſind . Das

ein Geſetz . Die Vorausſetzungen und Formen ſind Reichsgeſetz über den Vollzug des Referendums iſt D0

im Bund und in den Kantonen nach ſehr verſchie bis jetzt über einen Entwurf noch nicht hinaus

denen Geſichtspunkten geregelt . In faſt allen gekommen .

Kantonen begegnet das Referendum aber ziemlicher In ähnlicher Form iſt das Referendum auch in f.

Gleichgültigkeit . Es wird ſelten veranſtaltet und [ den ſüddeutſchen Staaten in die Verfaſſungen auf j

die Beteiligungsziffern ſind meiſtens ſehr niedrig , jzenommen worden . Hervorzuheben iſt für Baden , ſe

ſodaß die annehmende oder verwerfende Mehrheit daß für das Volksbegehren die feſte Zahl von

faſt immer eine Minderheit der Stimmberechtigten 80 000 Stimmberechtigten (S etwa ½is der Ge 9

iſt . Mitunter wurden fortſchrittliche Maßnahmen ſamtzahl ) verlangt wird , daß
di lksabſtimmung

dadurch gerade verhindert ( Verwerfung der obliga im Gegenſatz zum Reich für Verfaſſungsänderungen

toriſchen Kranken - und Unfallverſicherung und obligatoriſch iſt und daß die Auflöſung des Land ·

nehrfache Verwerfung der Verhältniswahl im tags ebenfalls nur von der Mehrheit der Stimm d

Bund ſowie Ablehnung des Frauenwahlrechts in berechtigten verlangt werden kann ( vergl . 88 21 —24 9

Zürich und aſel⸗Stadt ) . und 46 bad . Staatsverf . und das LandtagswahlG . 6

Von der Schweiz hat das Referendum vor der vom 29 . Juli 1920 ) .

Revolution nur in einer Anzahl von Weſtſtaaten Im deutſchen Staatsleben wird das R 8
der amerikaniſchen Union Verbreitung gefunden . dum angeſichts all dieſer Erſchwerungen vorau

Die Revolu ition brachte das Referendum nach ſichtlich nicht zu erheblicher Wirkſamkeit gelangen .

Deutf länd⸗ Seiner Auswirkung ſtehen hier aber Die Frage iſt nun , ob Volksge
tcgebn

ung

zwei ſtarke Hinderniſſe entgegen : erſtens die
—. auch in die Kirchenverfaſſung eingeführt we

aus größere Volkszahl , die es praktiſch ſehr ſchwie ſoll . Wie aus dem Geſagten hervorgeht , r das

rig macht , und zweitens der zur 8 5
Referendum zwar theoretiſch ſehr einleuchtend , aber

der es möglichſt fernzuhaltel praktiſch ſehr ſchwierig . In ſeiner theoretiſchen

ſucht . In der Re ing 5 Abſ. 9 Form , daß nämlich das Volk als Träger der ober

iſt für das Volksbegehr eine ſehr hoheſten Gewalt auch unbeſchränkt das Recht der un

U.iterſtützt ngsziffer , ein Zehntel der Hmittelbaren Geſetzgebung haben ſoll , läßt es ſich

mbe 0 Die Sammlung der 3½ Mil nicht verwirklichen . Sobald aber Kautelen an —

852 8 Stimmen muß aber ſſchon an der Koſten⸗ gehängt werden , wird es leicht wertlos und ſinkt

frage ſcheitern . Die Volks abſtimmung iſt an zu einer bloßen Dekoration herab . Das reizt nicht
mancherlei ſehr ſchwierig zu erfüllende Vora ohne weiteres zur Nachahmung . Bis jetzt hat die

K ſetzungen gebunden ( Art . 73 —76 , 43 Abſ .2 Reichs Einführung des Referendums in das kirchliche

verf . ) und insbeſondere meiſt abhängig vom Willen [ Verfaſſungsleben noch nirgends ſtattgefunden und

9 des Reichstags oder des an die Zuſtimmung der ſie iſt auch nirgends in Ausſicht genommen . Auch

5 Reichsregierung gebundenen Reichspräſidenten , de-⸗ die kennt das kirchliche Referendum nicht .

ren Korrektiv das Referendum doch gerade ſein ] Wenn der Abg . Karl auf das Schweizer Vorbild

2

——
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ordentlichen Tagung zuſammentreten . Sie kann ſich

alſo mit der Frage der Einführung des Referen

dums in die Kirchenverfaſſung immer noch befaſſen ,

wenn ſich vielleicht auch in anderer Beziehung er —

geben haben wird , ob die Kirchenverfaſſun

Anderung bedarf . Irgend welche Fragen , die vor —

her ein Referendum A e machen könt

dürften vorläufig kaum in Ausſicht ſtehen

EvangeliſcheZwiſchenzeit wird auch der Deut

Kirchenbund zuſtande gekommen ſein ,

Aufgabe 5 —
dem vorliegenden Entwurf

Bundesverfaſſung es u. a. gehört , Anregungen

einheitliche Entwicklun

der Landeskirchen in Bezug auf ihre Verfaſſung zu

geben ( § 2 Abſ . 4 des Entw . ) . Die Badi ſche
Lan

2 A
der Richtung auf tunlichſt

deskirche ſollte deshalb der Frage

greifen

Der Oberkirchenrat ſchlägt daher

mung der Kirchenregierung vor , die

der Einführung des Referendums

in die Kirchenverfaſſung

weiteres beruhen zu laſſen .



Beilage .

Stellung der Be

ö
1. Adelsheim

10 10. 11. 1920.

9. Heidelberg

29 . 9. 1920 .

10 . Hornberg
10 . 11 . 1920 .

irksſynoden im Herbſt 1920 zum Referendum

( vergl . Bek . vom 22 . September 1920 VBl . S . 89 ) .

Beſchluß : Die Synode ſtimmt dem Gedanken der Volksbefragung als

eines Gegengewichts gegen den reinen Parlamentarismus unter Um

ſtänden zu , hält aber

gegenwärtig noch nicht für gegeben .

daß ſie allezeit nur ſo handeln werden , daß die Kirche im ganzen und

jedes einzelne Glied derſelben in allen S

das Haupt iſt , Chriſtus .

Thema wurde nicht behandelt .

Der Antrag Karl findet von der Mehrheit

ſtützung , nur 3 Abgeordnete ſind dafür .

Beſchluß ( mit allen gegen 2 Stimmen ) : Die Synode ſtimmt dem Ge —

danken der Volksbefragung als eines Gegengewichts gegen den reinen

Parlamentarismus zu und erſucht das Kirchenregiment , der Frage

näher zu treten .

Referendum einſtimmig abgelehnt .

Beſchluß ( gegen 4 Stimmen ) :

das Referendum , ſetzt aber voraus , daß es au

ſchränkt wird .

Die Synode fand vor dem Auftrag ſtatt .

ſchluß

nd für das Referendum und erſuchen den Oberkirchenrat , einen Geſetz —

15

2. Baden Das

10. 11. 1920.

4 3. Boxberg

Kiitt 6. 10 . 1920 .
FNN

4. Bretten

29 . 11 . 1920 .

5. Durlach

20. 10. 1920.
6. Emmendingen

RN 10 . 11. 1920 .

7 ö
3 7. Eppingen

13 . 9. 1920 .

8. Freiburg B

15 24 . 11 . 1920 .

5 entwurf über Volksentſcheid und Volksbegehren auszuarbeiten .

2 Thema wurde nicht behandelt , da der Auftrag zu kurz erteilt war .

4

die Notwendigkeit zur Einführung derſelben

Sie vertraut der Gewiſſenhaftig

und dem Verantwortlichkeitsgefühl der kirchlichen Abgeordneten ,

tücken wachſe an dem , der

der Synode keine Unter

Die Synode iſt nicht unbedingt gegen

f beſtimmte Fragen be

1
( gegen 1 Stimme bei einigen Stimmenthaltungen ) : Wir

Thema wurde nicht behandelt .



7

11 . Karlsruhe - Land Die Synode . fand vor dem Auftrag ſtatt . Eine nachträgliche Umfrage

13. 9. 1920 . bei den Kirchengemeinden ergab , daß zwei Drittel dagegen ſind . „ Auf

der Synode wäre es zweifellos abgelehnt worden . “

12. Karlsruhe Stadt Beſchluß : Die Synode hält die Frage des Referendums zur Zeit noch

8. 12 . 1920 . für zu wenig geklärt , um ſchon jetzt zu ihr Stellung nehmen zu können .

13. Konſtanz Referendum mit 13 gegen 7 Stimmen abgelehnt .

7. 10. 1920

14. Ladenburg - Weinheim Das Thema wurde nicht behandelt .

20. 10 . 1920 .

15 . Lahr die Frage des R ms wurde als ungeklärt keiner Beſchlußfaſſung

Un
29 . 9. 1920 zugeführt . Alle laut gewordenen Stimmen waren warnend oder ab

6
lehnend oder gaben zum mindeſten ihren ſtarken Bedenken Ausdruck .

1 16. Lörrach Beſchluß ( mit großer Mehrheit ) : Wir ſtimmen dem Referendum

8. 12 . 1920 grundſätzlich zu, halten aber ſeine Einführung zur Zeit nicht für not

1 wendig

17. Mannheim Die Syt hält die Frage des Referendums noch nicht für geklärt , um

24 . 11 . 1920 . über ſie zu beſchließen ( förmlicher Beſchluß nicht gefaßt ) .

18. Mosbach Die Synode iſt mit großer Mehrheit gegen das Referendum .

15 : 12 . 1920 .

——
19. Müllheim Beſchluß ( einſtimmig ) : Die Synode ſtimmt dem Antrag Karl über

24. 11 . 1920 . die Einführung des Referendums zu .

( 8 8 1 3
20 . Neckarbiſchofsheim Beſchluß ( gegen 1 Stimme ) : Es erſcheint wünſchenswert, daß das

mnmen 8
15 . 12 . 1920 . Referendum in die Verfaſſung aufgenommen wird , wünſchenswert aber

auch , daß es nur in den allerſeltenſten Fällen zur Anwendung kommt .

21 . Neckargemünd Referendum mit allen gegen 1 Stimme abgelehnt .

17 . 11 . 1920 .

22 . Oberheidelberg Die Synode iſt nicht in der Lage ein Urteil abzugeben , ſolange nichts

8 20. 10 . 1920 . Genaueres über Umfang und Ausgeſtaltung bekannt ſei . Die Urteile
60 8 — 4 4 4

waren im allgemeinen zurückhaltend ( förmlicher Beſchluß nicht gefaßt ) .

23 . Pforzheim - Land Beſchluß ( einſtimmig ) : Die Synode begrüßt den Vorſchlag , in die KV

17 . 11 . 1920 . das Referendum über beſonders brennende Fragen des kirchlichen und

Volkslebens fügen , und ſie begleitet eine ſorgfältige und allſeits

Wir erwogene Ve irklichung dieſes Gedankens mit den wärmſten Wünſchen .

eſetz 4 Me — D 8 ＋ * 1 N 1* 4 5 7 — 8
88 24 . Pforzheim - Stadt Das Referendum wird mit 23 gegen 7 Stimmen abgelehnt , während die 4

17 . 11 . 1920 . übrigen Abgeordneten ſich der Stimme 8 ſolange ſie nicht

var . wiſſen , welche Angelegenheiten dem Referendum unterworfen werden 5

ſollen . 1

25 . Rheinbiſchofsheim Das Referendum wird mit 22 gegen 10 Stimmen abgelehr

10 . 11 . 1920 .



Schopfheim

1. 11 . 1920 .

Sinsheim
15 . 9. 1920 .

Wertheim

8. 12 . 1920 .

Die Synode iſt der Anſicht , daß das Referendum grundſätzlich anerkannt

werden könne , jedoch nur bei Verfaſſungsfragen , keinenfalls aber bei

Lehrbuch - und anderen religiöſen Fragen Anwendung finden dürfe .

Die Synode fand vor dem Auftrag ſtatt .

zeſchluß : Die Kirchenregierung möge der nächſten ordentlichen Landes —

ſynode einen Geſetzentwurf zur Einführung des Referendums in die

neue Verfaſſung vorlegen , um eine Möglichkeit zu ſchaffen : durch die

Urabſtimmung das evang . Kirchenvolk direkt zu befragen und ihm das

Recht zu geben , die Auflöſung der Landesſynode zu beantragen und

die Initiative für neue Geſetze zu ergreifen . Damit ſoll das Referendum

den ausfallenden Episkopat erſetzen , den Grenzüberſchreitungen des

Parlamentarismus wehren und die Minoritäten vor Vergewaltigung

ſchützen . Um ſo mehr iſt die Einführung zu verlangen , weil das Refe
rendum die letzte Konſequenz des Verfaſſungsaufbaus wie des Prieſter
tums aller Gläubigen darſtellt . Die Vorlage muß eine genaue Um

grenzung aller Gegenſtände enthalten , die in den Bereich der Volks

abſtimmung gezogen werden ſollen . Auch darf deſſen Einführung nicht

übereilt geſchehen , da zuvor die Wirkung der neuen Verfaſſung in

ihren Härten und Schwächen zu erproben iſt .
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Nachſtehender Bericht , die Errichtung eines

Anlage V.

Deutſchen Evangeliſchen Kirchenbundes betr . , wird

der Landesſynode zur Beratung und Beſchlußfaſſung vorgelegt .

Karlsruhe , den 6. Juni 1921 .

D er Kirchenpräſident :

Dr . Muchow .

Bericht ,

die Errichtung eines Deutſchen Evangeliſchen Kirchenbundes betr .

Di e organiſche Verbindung der deutſchen evan —

geliſchen Landeskirchen iſt ſeit Mitte des vorigen

Jahrhunderts das Ziel des deutſchen Proteſtantis —

mus , wie dies auch ſchon in 8 2 Abſ . 2 der badiſchen

Kirchenverfaſſung vom 5. September 1861 aus⸗

geſprochen und in § 1 Abſ . 2 der Kirchenverfaſſung

vom 24 . Dezember 1919 übernommen worden iſt .
Bis zur Revolution war es lediglich zur Gründung

der Eiſenacher Konferenz Deutſcher Evangeliſcher
Kirchenregierungen 1852 und des engeren Aus —

ſchuſſes derſelben , des Deutſchen Evangeliſchen

Kirchenausſchuſſes , 1903 gekommen . Wenn auch

dieſe Annäherung ein dankenswerter Fortſchritt
war , ſo konnte ſie doch nicht genügen , weil den

genannten Einrichtungen die breite Grundlage

und genügende Zuſtändigkeit fehlte . Nach der Re —

volution , die den landesherrlichen Summepiſkopat
und die Anlehnung an den Staat beſeitigte , wurde

der Zuſammenſchluß dringend , ſoll der deutſche
Proteſtantismus gegenüber der Geſchloſſenheit der

katholiſchen Kirche und gegenüber der Erſtarkung
unkirchlicher Strömungen ſeine nationale Geltung

behalten . Die vom Deutſchen Evangeliſchen Kir —

chenausſchuß einberufene Vorkonferenz zur Vor⸗

bereitung eines allgemeinen Deutſchen Evangeli⸗

chen Kirchentags in Kaſſel am 27 . /28 . Februar
919 und der auf Grund dieſer Beſprechungen

einberufene erſte Deutſche Evangeliſche Kirchentag
in Dresden vom 1. bis 5. September 1919 haben
dem Ziel bedeutſam näher geführt . Der Kirchen —

tag hat am 5. September 1919 in machtvoller

Kundgebung die Gründung des Deutſchen Evange —

liſchen Kirchentags als einer dauernden Einrich —

tung beſchloſſen und die Gründung des Deutſchen
Evangeliſchen Kirchenbundes , deſſen Organ dann

der Kirchentag werden ſoll , in die Wege geleitet .
In Verfolg dieſer Beſchlüſſe hat der durch ſynodale
Mitglieder erweiterte Deutſche Evangeliſche Kir —

chenausſchuß den Entwurf einer Bundesverfaſſung
und eines Bundesvertrags ausgearbeitet auf
Grund der Richtlinien , denen der Kirchentag zuge⸗

ſtimmt hatte .

Zweck und Ausgeſtaltung des Kirchenbundes iſt
aus dem Entwurf zu erſehen , der den Abgeord —
meten in je einem Abdruck zugeht und der vorläu⸗

fig noch vertraulich zu behandeln iſt . Zu ſeiner
Erläuterung dienen nur wenige Worte : Die

Gründung einer Reichskirche mit einer aus Wahlen
des Kirchenvolks hervorgehenden Reichsſynode und

einer von ihr beſtellten Reichskirchenleitung iſt

ſ.
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wenigen Monaten ledigli

ſeits ſollte über eine ſo wichtige Maßnahme nicht

nicht beabſichtigt . Die Selbſtändigkeit der Landes - ⸗

kirchen in ihrer Eigenart in Bekenntnis , Verfaſ⸗

ſung und Verwaltung ſoll vielmehr unangetaſtet

bleiben . Der Kirchenbund iſt lediglich ein Bund

der Landeskirchen , nach Art eines Staatenbundes ,

mit beſtimmt begrenzten und natürlich ſich ergeben
den Aufgaben . Die Organe des Kirchenbundes
werden grundſätzlich aus den Landeskirchen heraus

gebildet . Vorgeſehen iſt entſprechend dem Aufbau

der Landeskirchen ein Kirchentag von 200 Mitglie
dern , die zu 150 aus Wahlen der Landesſynoden

5und im übrigen aus Ernennung durch den Kir —

chenausſchuß hervorgehen , ferner ein Kirchenbun —
desrat , der aus den Vertretern der Kirchenregie —

rungen beſteht , und endlich ein aus beiden zuſam

mengeſetzter Kirchenausſchuß als Verwaltungs
und Vollzugsorgan .

Der Entwurf des Kirchenbundesvertrags hat

noch nicht ſeine letzte Faſſung erhalten . In einer

am 30 . Juni 1921 zuſammentretenden Verſamm

lung des Deutſchen Evangeliſchen Kirchenausſchuſ —
ſes ſoll darüber abſchließend beraten werden . Es

kann alſo der Beſchluß der Landesſynode über die

Annahme des Entwurfs und damit den Eintritt

der badiſchen Landeskirche in den Kirchenbund nicht 2
ſchon jetzt gefaßt werden . Dieſe Möglichkeit wird

aber wohl im Herbſt gegeben ſein . Eine außer 9
ordentliche Tagung der Lar Udesſemohe ſchon nach

chzu dieſem Zweck einzu
berufen , iſt indes nicht wohl angängig . Andrer

lediglich auf Grund des § 120 KW durch eine vor —

läufige Verfügung der Kirchenregierung entſchieden

werden . Da nun über die Notwendigkeit des Bei —

tritts zu dem Kirchenbund wohl kaum eine Mei —

nungsverſchiedenheit beſtehen kann und da der

Entwurf der Bundesverfaſſung und des Bundes⸗

vertrags ſchon vorliegt und weſentliche Anderungen
an ihm wohl nicht mehr vorgenommen werden ,

könnte und ſollte dem Kirchenpräſidenten als Ver —

treter Badens in der

55 3
58 die Erm aig

tigung erteilt werden , den Bu esvertrag mit Wir

kung für die badiſche Lan bezkirthe abzuſc pließen.
Anderungen des Entwurfs ſind zwar zahlreich vor

geſchlagen ; ſo iſt die badiſche Landeskirche dafür

eingetreten , daß ſie im Kirchenbundesrat dadurch
eine rkere Vertretung erhalte , daß ſchon auf eine

halbe Million Seelen ein Vertreter und auf jede
angefangene weitere Million ein weiterer gewährt
wird ( § 11 Abſ . 2 des Entwurfs ) , und weiter , daß

mit Rückſicht auf ihre Seelenzahl auch im Kir —

chenausſchuß einen ſtändigen Sitz erhalte ( 8 14lit. àa des Entwiirfs ) . 85 die Erfüllung dieſer

und ähnlicher Vorſchläge wird aber das Weſen des

Kirchenbundes nicht enge werden .

8 ißer der Erteilung dieſer Ermächtigung wird

die Landesſynode e darüber Beſchluß zu
faſſen haben , wen ſie als eitglied des Kirchentags
beſtimmen will ( 8 7 lit . a des Entwurfs ) , ſofern
nicht die Beſtimmung der Kirchenregierung über —

ſen bleiben ſoll . Auf Baden werden bei 150

itgliedern nach ſeiner Seelenzahl wohl 3 Abge
ordnete entfallen , worunter 1 Geiſtlicher und 2

Nichtgeiſtliche ſein ſollen .

Seitens der Kirchenregierung wird hiernach

1 . Die Landesſynode möge dem Kirchenprä⸗
ſidenten die Ermächtigung

3 zum Abſchluß
des Kirchenbundesvertrags auf der Grundlatze
des vorliegenden Entwurfs einer

verfaſſung .
2. Die Landesſynode möge jetzt ſchon die von

ihr zu beſtimmenden Mitglieder des Kirchentags
wählen .

He

fol
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Anlage VI .

Nachſtehender Bericht über die Einführung eines Ternaverfahrens für die Beſetzung der Patro

natspfarreien wird der Landesſynode zur Beratung und Beſchlußfaſſung vorgelegt .

Karlsruhe , den 6. Juni 1921 .

Der Kirchenpräſident :

Dr . Muchow .

Bericht
über die Einführung eines Ternaverfahrens für die Beſetzung der Patronats —

pfarreien .

Nach § 60 Abſ . 2 KL ſind die privaten Patro —

natsrechte , deren Beſtehen die Patrone nachzuwei

ſen haben , durch Verſtändigung mit den Patronen

nach Möglichkeit aufzuheben . Zur Anbahnung die⸗

ſer Verſtändigung waren ſchon vor Schaffung der

KWeSchritte getan worden . Die Verhandlungen
mit den Grundherren hatten dazu geführt , eine

Mitwirkung der Gemeinden bei der Beſetzung der

Patronatspfarreien in der Richtung in Ausſicht zu

nehmen , daß im Wege eines Ternavorſchlags ihnen
vom Patron drei Bewerber zur Wahl genannt wer —

den ſollten . Die außerordentliche Generalſynode
hatte dazu grundſätzlich ihr Einverſtändnis erklärt

und den Oberkirchenrat ermächtigt , eine entſpre⸗
chende Regelung im Verwaltungsweg herbeizuführen
( Verhdl . S . 175 , Ausſch . ⸗Ber . S . 34 ) .

Die weiteren Verhandlungen mit dem Vertreter

der Grundherren , Frhrn . Ernſt von Gemmingen⸗

Hornberg , fühtren zunächſt im November 1920 zu

folgender Geſtaltung des Ternaverfahrens :
„1. Die Pfarrei wird im Verordnungsblatt ausge —

ſchrieben ; die Bewerbungen ſind an den Patron

zu richten .

1 2. Der Patron legt die Bewerbungen dem Ober

kirchenrat vor . Die Kirchenregierung prüft ſie

im Hinblick auf die Bedürfniſſe der Gemeinde ,

die Intereſſen der Landeskirche und die An

ſprüche der Bewerber . Der Oberkirchenrat

nennt die als geeignet befundenen Bewerber

dem Patron .

Der Patron ſoll der Gemeinde von dieſen Be

werbern mindeſtens drei , wenn weniger auf der

Liſte ſtehen , alle zur Wahl vorſchlagen .

ο

4. Die Gemeinde ſoll unter dieſen gemäß 88 63

und 64 KV wählen und den Gewählten dem

Patron benennen .

5. Der Patron ernennt den Gewählten mit Be

ſtätigung der Kirchenregierung .
6. Lehnt der Patron alle ihm vom Oberkirchenrat

genannten Bewerber ab oder will die Gemeinde

keinen der ihr vom Patron vorgeſchlagenen Be

werber wählen , ſo wird die Pfarrei durch Er

nennung ſeitens der Kirchenregierung beſetzt . “

Die Verſammlung der Grundherren verwarf

aber im Februar 1921 dieſen Vorſchlag und beauf

tragte den Präſidenten des Grundherrenvereins ,



tenGrafen Douglas , mit neuen Verhandlu . 61 Sor
Haen . Ver

Hauptwiderſtand kam von Frhrn . Peter von Men

tzingen , der

Kirchenreck tslehrers

Berlin berief , wonach das vor„ pDponadch das vor

ſich auf ein Gutach

39 . DF

AKen R 4 * 8 9 . Soefahren nur „ eine ſchlecht verhüllte Vernichtung des

Präſentatic nͤrechts bedeute und für die Patro

natsherren in dieſer Geſtalt unannehmbar ſei .

Frhr . von Men machte folgenden Gegenve

ſch la 9*

Pfarrei wird

ſchrieben . Die B
1 Ratron zu richten

einzuhalten .

2. Die Bewerber 8

lichkeit dem Patr

weis gilt als

Pfarramt inne ent Die

Ziff . 1 oder gemäß § 72 Ziff
der Landeskirche ſeit zwei Jahren Verwendung
gefunden hat .

3. Durch Beſchluß der Kirchengemeindeverſamm —
lung ( § S 13 KV) kanndie Gemeinde ( § 5 Ziff . 2

KN ) verlangen , daß ihr ſeitensS des Patrons

drei Bewerber oder , wenn weniger als drei auf

alle zur Wahl vorgeſchlagen

. 1g . —— — ſich die Gemeinde ,

ſten ( Kompetenzen uſw . ) zu
id die Laſten

1

Hälf Ddel

9 demeinde wählt unter den ihr vorgeſchla⸗

werbern gemäß § 8 638/64 KV und be

dem Patron

6. Pat rnennt den Gewählten , der von

der K egierung zu beſtätigen iſt .
.

0 atron keinen der Bewerber der

Gemeii zur Wahl » ernennt die Kirchen

regieru n Pfarrer

8. Komm ns der 38 — nicht

1 nd Patron den Pfarrer .

Llrc

f. 1 KV im Dienſte nicht wähle , und dann auch

Vorſtehendes Abkommen bleibt ſolange in

Kraft , als 88 60 ff . KV die Ffarrbeſetzung
regeln . Im Falle der Aufhebung oder Ande —

rung des Gemeindewahlrechtes greift das volle

Patronatsrecht , wie es ſeither in Geltung war ,

Rechten und Pflichten wieder Platz ,

bezw . es kann eine neue Vereinbarung getrof

mit aller

fen werden . “

In dieſem Gegenvorſchlag war für den Ober

henrat die angeſonnene Übernahme der Laſten

Hälfte noch dazu mit Rückwirkung ſchlech

und einer weiteren Erörte

dann auch nicht weiter

egten die Grund

f die grundſätzliche
hres Ernennungsrechts und

ng , daß der

unannehmbar

dhig Es wurde

en . Im übrigen

Gewicht au

Patron , nicht

einde

darauf , daß das Vor

tregierung das Sub

Stutz nannte beſeitigt

Kirchenregierung ernenne , wenn die Gem

erhandlungen mit Graf Douglas
im April 1921 zu dem folgenden

f
für das Ternaverfahren :

im Verordnungsblatt mit

3 —
die mit dem Ausgabetag

ingsblatts zu laufen beginnt , aus⸗
Ber n ſind an den Pa⸗Die Bewerbunge

tron zu richten .

Um ſic über die Tauglichkeit und Würdigkeit
der Bewerber und etwaige die der
Veſtätigung ( Ziff . 11 ) ent⸗

— könnten , zu vergewiſſern , ſoll der

Patron binnen weiteren 3 Wochen unter Vor⸗

lage der Bewerberliſte mit dem Oberkirchenrat
ins Benehmen treten .

Oberkirchenrat gibt gleichzeitig mit dem

Ausſchreiben der Pfarrei der Gemeinde bekannt ,
daß die Wiederbeſetzung der Pfarrei gemäß die⸗

ſem Verfahren bevorſtehe . Die Gemeinde kann

binnen einer Friſt von 6 Wochen , die mit der

Bewerbungsfriſt zu laufen beginnt , beſchließen ,

eines Bewerbers

VeL

1
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Beſchließt die Gemeinde nicht gem Ddie
Friſten Ziff. 4 —7 und 9 laufen vom Ein

ſoll der Patron binnen Fr W der Mitteilung des Oberkirchenrats . Sind

chen 83Bewe n i n Handen , ſo genügt die Z1

r Bewerber in 2
IIl 0

meinde zur Wahl vorſchlagen

die Gemeinde ſoll u den 2 ien

binnen einer Friſt von 4 Wochen gemäß 88 63

und 64 KV wählen und den Gewählten dem
NPatron benennen . Recht

R rDer Pa ron ſoll den Gewählten binnen einer Entge

der 05
˖ die Verhandlun

um die Pfarrei kein Bewerber aufgetreten , ſo n übe 1Ternaverfahr tur auf ſolche Pa
ernennt die Kirchenrec ng den Pfarrer nat tronatenl 0 tronel

Benehmen mit dem Patron . wieſen u Oberkirchenrat
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i
in verlangte aber auf Grund

nerhal 3 8 8

und der Zuſtimmung der Mehrheit ſämtlicher der Beweisführung und
Stimmberechtigten bedarf , ausgeſprochen wer — aller P iate und
den .2

Die Ernennung durch den Patron bedarf in

jedem Fall der Beſtätigung durch die Kirchen

regierung .

Folge , iche Grundherren

— 62 2 8.bollen , wenn
˖

zum



Ternaverfahren

verlieren . Vom

es verſtändlich ,

einlaſſen wollen .

gung mit

verfaſſun

ihre Patronatsrechte doch völlig zu

Standpunkt der Grundherren iſt

daß ſie ſich auf dieſes Riſiko nicht

Gleichwohl könnte dieſe Bedin —

§ 18 Abſ . 3 der Staats

zurückgewieſen werden , wo die Aufl ebung

dem Hinweis auf

der Aundhtcrleichen Patronate , die nicht nachw
lich Privatpatronate ſind, ausgeſprochen iſt , 110
mit dem Hinweis auf § 60 Abſ . 2 KV , welche
dieſe als auch für ſich geltend

vorausſetzt ( vergl . Verhandl . der außerordent
lichen Generalſynode S . 174 ff . ) Dem ſteht

aber die Laſtenfrage entgegen . Die Grund

herren daß ſie entſchloſſen ſind , ſämtliche

ung einzuſtellen , wenn ihre Patronate nicht
Gherkannt werden , und ſie wollen es auf den Rechts⸗

weg ankommen laſſen . Sie ſind darin ſolidariſch .

Es eröffnet ſich damit für die Kirche die Ausſicht

uf mindeſtens zwei Dutzend Rechtsſtreite durch alle

deren Ende erſt nach Jahren zu erwar

ten und deren Ergebnis unſicher iſt . Die Rechts —
ſtreite müſſen albe geführt werden , da in jedem
Einzelfall die tatſächlichen und rechtlichen Verhält⸗

niſſe anders gelagert ſind . Es

Inſtanzen ,

ſteht dabei ein Jah
reseinkommen von derzeit mindeſtens 250 000 /¼ ,

alſo ein Kapitalwert von mindeſtens 5 00
00⁰⁰ M,

auf dem Spiel , deſſen Verluſt die Kirche bei ihrer

allgemeinen Finanzlage 1
kann . Die Vorſchrift der

agegen keinen

icht wohl Gefahr laufen

Staatsverfaſſung bietet

Schutz , da deren Bedeutung man⸗

geſetzlich)her Ausführungsvorſchriften durchaus
unklar iſt . Der Staat wird ſchwerlich geneigt oder

2

verpflichtet ſein für etwaige Verluſte , welche der

Kirche aus dem Vollzug der von ihm erlaſſenen Be⸗

ſtimmung erwachſen , aufzukommen . Das Kultus⸗

miniſterium hat auf Anfrage über die Tragweite
18 Abſ . 3 der Staatsver⸗der Beſtimmung des 8

faſſung ſich ur iterm 7. Juli 1919 wie folgt geäußert :

„ Der der Beſtimmung über die Patro⸗
und Grundherren geht auch nach

Anſicht der aſſungskommiſſion dahin , dieſe Pa⸗
tronate , 5 ſie auf der früheren Landes⸗ oder

Ortsherrlichkeit beruhen , aufzuheben und ihnen da⸗

nate der Standes

Ver

mit den S des

Rechtſpre

chen ſollen

und der

Die Kir⸗

einen

ch u tz Staates

chung zu entziehen .

fernerhin nur die auf

Privatrechtstitelberuhenden Patro
nate anzuerkennen verpflichtet ſein ,
wobei die Beweispflicht hinſichtlich der Entſtehung
des Patronats dem Patronatsherrn auferlegt wurde .

Es wird hiernach Sache der Kirche ſein , in

jedem einzelnen Fall zu prüfen , ob der rechtliche

Fortbeſtand eines Patronats beanſtandet und in

Rückſicht hierauf von dem Patronatsberechtigten der

im Geſetz bezeichnete Nachweis verlangt werden ſoll . “

Die Angelegenheit iſt hiernach für die Kirche im

veſentlichen eine Frage der Zweckmäßigkeit : Soll

— der urſprünglichen Auffaſſung beſtanden wer⸗

den auch auf die Gefahr hin , daß das mühevolle

Werk der Vereinbarung zum Scheitern kommen

kann ? So viel kann jedenfalls geſagt werden : Seit

der Kirchenverfaſſung vom 5. Sept . 1861 , die doch

auch ſchon in § 95 Abſ . 1 und § 100 eine Anderung
der Patronatsrechte im Weg der Verſtändigung vor⸗

geſehen hatte , iſt ein ſo weitgehender Schritt in der

Richtung des Abbaus der Patronate noch nie er⸗

folgt , wie er jetzt durch die allgemeine Einführung
des Ternaverfahrens gemacht werden könnte , das

für die Grundherren ein ſtarkes Maß von Selbſt⸗
beſchränkung und für die Kirche ( Gemeinden und

Kirchenregierung ) einen ſehr beachtenswerten Ge⸗

winn bedeutet . Damit ſollte man ſich be —

gnügen . Zerſchlägt ſich die Vereinbarung , ſo
köftden zwar gewiß eine Anzahl Patronatspfar
reien durch rigoroſe Anwendung des Prüfungs⸗
rechts , die aber doch auch wieder an der Entſcheidung
der Gerichte ihre Grenze finden kann , ganz frei ge⸗
macht werden , die übrigen aber blieben , da das

Ternaverfahren dann natürlich nicht mehr in Be⸗

tracht kommt , dem bisherigen Verfahren weiterhin
unterworfen , das den Gemeinden überhaupt keine

Rechte gibt . Ein ſehr unbefriedigendes Ergebnis .

Dazu käme noch die oben ſchon erwähnte Gefähr⸗
dung der Kirche in finanzieller Hinſicht . Da er⸗

ſcheint es denn immer noch beſſer , das Ternaver⸗

fahren für alle grundherrlichen Patronate anzuneh⸗
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men und die Prüfung auf ihre Privateigenſchaft
unbeſchadet der Geltung der Verfaſſungsbeſtim —

mungen —auf ſich beruhen zu laſſen .

Die Annahme des Ternaverfahrens in der oben

wiedergegebenen Form iſt von einem Teil der

Grundherren ſchon ausgeſprochen worden . Die

übrigen werden den Beitritt wohl ebenfalls bald

erklären . Der Vollzug hängt alſo davon ab , ob

die Landesſynode dem Ternaverfahren unter den

dargelegten Umſtänden zuſtimmt .
Eine zweite Schwierigkeit liegt darin , daß die

Grundherren eine gleiche Regelung auch für die

Standesherren anſtreben . Mit den letzteren haben

Verhandlungen über die Einführung des Ternaver —

fahrens für ihre Patronate nicht ſtattgefunden .
Der Fürſt von Leiningen hat gegen die Staats - und

Kirchenverfaſſung Einſprache erhoben ( Verhandl .
der außerordentlichen Generalſynode S . 177 u. 287)
und die nach Freiwerden der Pfarreien Obrigheim ,
Reihen und Schluchtern ihm nahegelegte Beweis⸗

führung abgelehnt . Die genannten Pfarreien ſind

daher nach allgemeinem Kirchenrecht beſetzt worden .

Die Beweisführung iſt ihm für künftige Erledi⸗

gungsfälle offen gelaſſen . Wichtig iſt aber , daß die

Leiningen ' ſchen Patronate gerade meiſt und im

eigentlichen Sinne landesherrliche ſind ( vergl . Gön⸗

ner - Seſter , badiſches Kirchenpatronatsrecht S . 42 ) .

Die Fürſtlich Löwenſtein ' ſchen Patronate ſtammen

aus älterer Zeit , aber auch unter ihnen werden ſich

eher landesherrliche finden als unter den grund —

herrlichen . Der Oberkirchenrat war von jeher der

Anſicht , daß die ſtandesherrlichen Patronate nicht

alle aufrecht erhalten werden können . Einer Ver⸗

einbarung mit den Standesherren über die Aus⸗

dehnung des Ternaverfahrens auch auf ihre Patro —

nate könnte alſo nur dann näher getreten werden ,

wenn ſie ſich nicht von vornherein auf alle erſtrecken

ſoll .

Es wird hiernach die Zuſtimmung der Landes⸗

ſynode beantragt :

1. zu dem vereinbarten Ternaverfahren für alle

grundherrlichen Patronate ,
2. zu der Ausdehnung desſelben auf die ſtan⸗

desherrlichen Patronate in der Erwartung ,

daß ein Teil derſelben überhaupt in Wegfall
kommt .

Beigefügt iſt eine Überſicht über die derzeit in

der badiſchen Landeskirche beſtehenden Patronate
( Beilage 1) und eine Überſicht über den Stand der

Patronatsfrage in den wichtigſten außerbadiſchen
Landeskirchen ( Beilage 2) .
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Beilage J.

( 8 ⸗feſte Geldleiſtungen .

Verzeichnis

der badiſchen evangeliſchen Patronate

nach dem Stand vom 1 . Juni 1921

mit Angabe der Laſten .

F HW FFrucht⸗ , Holz⸗ und Weinkompetenzen nach den Mar
Erhebungen vorliegen ;

A. Standesherren .

die gegenwärtigen Marktpreiſe betragen mindeſtens das

—1

——

Fürſt
We
ber

Fürſt
Ne⸗1
Oh

Stan

r — Antyktpreiſen von 1917 , wofür genaue Antre

zehnfache . )
des §

Romo
— — —

8 beſetztPatronats⸗ Pfarrei
Leiſtungen Patronats Pfarrei

Leiſtungen ſchaft
8

8 ſchaftherrſchaft (Kirchenbezirk) herrſchaft ( Kirchenbezirk )A.
.

Großherzog von Strümpfelbrunn G 71 . —
Schluchtern 3 ) herrlieBaden ) ( Mosbach) FH 732 . —

( Eppingen )
Fürſt Leiningen Bobſtadt ( Boxberg ) 3 ——( Generalverwal⸗ Borberg ( Borberg ) 8 97

tung in Amorbach , Dainbach ( Borberg ) eernBayern ) Dallau ( Mosbach ) [H 1448 . —
Sinshei erg

Ithr . “Eberbach !) Mosbach )
JagGroßeicholzheim

Jag( Mosbach) Fürſt Leiningen ab⸗ Uiffingen⸗ ) ( Boxberg )Haßmersheim wechſelnd mit denUnterſchüpf IIS )
Graf vMosbach) Ganerben des ( Boxberg ) RoſſHilsbach ( Sinsheim ) Schüpfer Grundes

ſtadtKirchardt ( Sinsheim ) Fürſten Löwenſtein⸗Buch a. A. (Bonberg) Frhr . “Lohrbach ( Mosbach ) [H 1652 . Wertheim - Freu⸗ Bettingen F 527 linseMittelſchefflenz denberg u. Roſen⸗ ] ( Wertheim )
Alth( Mosbach) berg gemeinſchaftl . Dertingen lirchMosbach 1

( Wertheim ) geme(Mosbach)
Hirſchlanden

.Mosbach II
( Boxberg ) Irhr.( Mosbach)

Kembach ( Wertheim ) EuleNeckarburken
Naſſig ( Wertheim ) Neul(ꝰMosbach) Niklashauſen bachNeckarelz ( Mosbach )

( Wertheim ) Graf vNeckargerach
Wenkheim Sche( Mosbach)

( Wertheim ) 9Obrigheim )
Wertheim 1 8( Mosbach) Obere Pfarrei JuttReihen ( Sinsheim )
Wertheim IIRuchſen ( Adelsheim ) Stadtpfarrei mingSchillingſtadt Wertheim III( Boxberg) Spitalpfarrei
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Irhr . v. Gemmingen⸗

des Fürſten
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beſetzt werden .

öthr. v. Berlichingen⸗

Jagſthauſen in
Jagſthauſen

Graf v. Berlichingen⸗
Roſſach in Helm⸗
ſtadt

Frhr . Böcklin v. Böck
linsau , Gayling v.
Altheim , v. Ober
kirch u. v. d. Tann

gemeinſchaftlich

[ Irhr . v. Degenfeld⸗
Eulenhof , Schloß
Neuhaus b. Grom⸗
bach

Graf v. Degenfeld⸗
Schonburg

Guttenberg⸗Gem⸗
mingen in Gem⸗

1 Großherzogliche Stand

Das gering dotierte D
0

ſchaft nicht geführt werden konnte .

Merchingen
( Adelsheim )

Neunſtetten

( Boxberg )

Nonnenweier ( Lahr )

Ehrſtädt ( Sinsheim )

Stebbach ( Eppingen )

Gemmingen
( Eppingen )

mingen Ittlingen ( Eppingen )

5

“ Laut Vereinbarung vom 11. Nov . 1904 beſetzen die Ganerben des Schüpfer Grundes ( zur
Roman , geb . Gräfin von Sponeck und deren Rechtsnachfolger ) jedes vierte Mal .

iakonat iſt ſeit 1880 unbeſetzt und wird infolge Errichtung der Pfarrei Oberſchüpf auch nicht mehr

6 Bofsheim laut Bekanntmachung V. Bl . 1920 S. 83 durch Gemeindewahl beſetzt , da der Beweis

7 Hohenſtadt ſeit 1877 von Hirſchlanden ( gemeinſchaftl . Patronat ) aus verſehen .
8 Württembergiſcher Standesherr .
9 Das Patronat wurde 1919 vom

herrlichkeit ) beruhend , als aufgehoben anerkannt .

B. Grundherren .

G 56 . —

HW 1316 . —

G 82. —-; FW 1780 . —
Pfarrhausbau⸗
pflicht l)

Frhr . v. Gemmingen⸗
Guttenberg⸗Bon⸗
feld , Schloß Gut⸗
tenberg bei Haß⸗
mersheim

Frhr . v. Gemmingen⸗
Hornberg in Bab —
ſtadt

Frhr . v. Gemmingen
Hornberg in Nek⸗
karzimmern

Frhr . v. Gemmingen⸗
Hornberg in Mi
chelfeld

Frhr . v. Gemmingen
Hornberg in Bürg

Hüffenhardt ( Neckar⸗
biſchofsheim )

Neckarmühlbach
( Neckarbiſchofsheim )

Daudenzell ( Neckar⸗
biſchofsheim )

Leibenſtadt
( Adelsheim )

Neckarzimmern
( Mosbach )

Michelfeld
( Sinsheim )

Adersbach ( Neckar⸗
biſchofsheim )

Patronats⸗ Pfarrei Leiſtungen Patronats Pfarrei Leiſtungen
herrſchaft (Kirchenbezirk) herrſchaft (Kirchenbezirk)

. 4

Fürſt Löwenſtein Bofsheim 6 )
Wertheim - Roſen⸗ ( Adelsheim )
berg allein Hohenſtadtꝰ

( Boxberg )
Roſenberg

( Adelsheim )

Zürſt Hohenlohe Unterſchüpf 19)
Neuenſteins ) in ( Boxberg )
Ohringen ( Wttbg . )

Anmerkungen :

Sherrſchaft Zwingenberg , die auch Laſten hat für die Pfarrei Eberbach ( Mosbach ) ebenſo wie die
Standesherrſchaft Leiningen für die Pfarrei Binau ( Mosbach ) , ohne daß an dieſen das Patronat zuſteht .

2 Obrigheim und Reihen laut Bekanntmachung V. Bl . 1919
Antretung des Beweiſes der Privatpatronatseigenſchaft verweigert hatte .

3 Schluchtern laut Bekanntmachung V. Bl . 1920 S. 51 durch die Kirchenregierung beſetzt nach

S . 114 durch Gemeindewahl beſetzt , nachdem der Fürſt die

Wiederholung der Weigerung

Zeit nur noch Freifrau von

der Privatpatronatseigen

Fürſten nach Aufforderung zur Beweisantretung , weil auf der Territorialhoheit ( Lehens⸗

G 51 . —
HF W 2697 . —

Kirchen⸗ u. Pfarr⸗
hausbaupflicht zu
je 8/4 ; Beifuhr von
Heu und Holz für
den Pfarrer

F 39 . —

G 650 . —
F W 1828 . —

G 77 . —
FW 1562 . —;

Abendmahlswein
H 728 . —

7
K



Patronats⸗ Pfarrei Leiſtungen Patronats⸗ Pfarrei Leiſtungenherrſchaft (Kirchenbezirk) herrſchaft (Kirchenbezirk).
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Frhr . v. Gemmingen⸗ [ Rappenau ( Neckar⸗ [ H 390 . Frhr . Rüdt v . Collen EberſtadtHornberg biſchofsheim) berg in Eberſtadt ( Adelsheim)Treſchklingen ( Nek⸗6 Frhr .Rüdtv. Collen⸗ [ Sindolsheim„karbiſchofsheim ) H 5 972 . —
berg in Hainſtadt ! ( Adelsheim )Hoffenheim

Frhr . Rüdt v. Collen⸗Eubigheim ( Borberg ) ] [ 6 31 . —: H 639 .Sinsheim) berg in Bödigheim 8
Frhr . Göler v. Ra⸗Gauangelloch und Hainſtadt ab⸗

vensburg in Schatt⸗ ] ( Neckargemünd ) wechſelndhauſen Mauer ? )

Frhr . Rüdt v Collen⸗Sennfeld ＋ ( R. v. C ) 233 .„Geckargemünd) berg in Bödigheim ] ( Adelsheim ) F (v. A. ) 219 .09 — — 90
und Frhr . v. Adels⸗eckargemün
heim in AdelsheimFrhr . Göler v. Ra⸗Kieſelbronn

vensburg in Sulz⸗
feld

Graf v. Helmſtatt in
Hochhauſen

Graf v. Helmſtatt in
Neckarbiſchofsheim

Frhr . v. Mentzingen
in Menzingen

Graf v. Neipperg in
Schwaigern

Frhr . v. Racknitz in
Heinsheim

Frhr . Röder v. Diers⸗
burg

Frhr . Rüdt v. Collen⸗
berg in Bödigheim

( Pforzheim⸗Ld . )
Sulzfeld ( Eppingen )

Hochhauſen
( Mosbach )

Kälbertshauſens )
( Neckarbiſchofsheim )

Neckarbiſchofsheim II
( Neckarbiſchofsheim )

Menzingen ( Bretten )

Adelshofen
( Eppingen )

Berwangen
( Eppingen )

Flinsbach ( Neckar⸗
biſchofsheim )

Heinsheim ( Neckar⸗
biſchofsheim )

Diersburg ( Lahr )

Bödigheim
( Adelsheim )

1 Wegen der Kompetenzen und der Pfarrh

Abendmahlswein
( 1918 : 382 . —)

Für den Kirchen
diener 51 . — aus
einer Stiftunge )

G 35153
HFW 1291 .

G 295 . —
FW 3426 .

für den Organiſten
51 . — aus einer
Stiftung

G 226 . —
HF W 89 —5 )

H. 386. —; Bauholz
für Kirche und

Vorfragen noch nicht hinausgekommen ſind .
2 Mauer laut Bekanntmachung V. Bl . 19

abwechſelnd

in Königsbach ab
wechſelnd mit der
Kirchengemeinde

Eichtersheim

40 ſtande

I. der Geldleiſtungen
Pfarrhaus

Anmerkungen :

21 S . 17 durch die Kirch

ausbaupflicht in Gemmingen ſind ſchon ſeit 1914 zwei Rechts

Beſetzungsrecht ( als privat anerkannt ) für diesmal zu deren Gunſten verzichtet hatte .3 Die Standesherrſchaft Leiningen iſt hälf
1Die Verpflichtungen für Men
5 In Diersburg große freiwillige Lei

rat wünſcht daher dringend den Fortbeſtand des Patronats .

tig pflichtig zur Unterhaltung des Kirchturms in Kälbert
zingen wurden 1907 um 40000 abgelöſt .

ſtungen der Grundherrſchaft für Kinderſchule und Krankenverei

Frhr . v. Saint André Königsbach

Frhr . v. Venningen in ] Eichtersheim

Eſchelbronn

Grombach

40 grundherrliche

( Durlach )

( Sinsheim )

( Sinsheim )

G 257 . —

HF W 2417 . —
Pfarrhausbaupflicht ;

Abendmahlsbedürf⸗
niſſe ; der Kirchen
diener in Neiden
ſtein hat Anſpruch
auf den Ertrag des
Mesnerguts
( Beſtandteil des
Stammguts )

( Sinsheim )

und Hohenſtadt ) :

Sherrliche

Geſamtiahreswert

2. der Kompetenzen ( 1917 )

Geſamtzahl der Patronate ( ohne Unterſchüpf II

zuſammen 80.

2 424 . —4
25 326 . — „

ſtreite anhängig , die über

enregierung beſetzt , nachdem die Grundherrſchaft auf ihr

Shauſen .

n; der Kirchengemeinde —

6

E.
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tungen
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H 639

I.) 233
219 .

417 .
baupflicht ;

7
er Kirchen
n Neiden

Anſpruch
Ertrag des
uts
teil des
uts )

pf II

424 —. ◻
326

die über

mauf ihr

emeinde⸗

Beilage 2.

Überſicht
über den Stand der Patronatsfrage in den wichtigſten außerbadiſchen

Landeshirchen .

A. Altpreußen .

Für die Ablöſung der vermögensrechtlichen Ver⸗

pflichtungen der Kirchenpatrone ſollen nach Art . 83

der Staatsverfaſſung vom 30 . Nov . 1920 durch

Staatsgeſetz Grundſätze aufgeſtellt und das Ver⸗

fahren geregelt werden . Sobald die Ablöſung der

vermögensrechtlichen Verpflichtungen erfolgt iſt ,

muß ein beſtehendes Patronat auf Antrag eines

Beteiligten aufgehoben werden .

B. Bayern .

Die Privatpatronate ſind durch die kirchliche

Neuordnung völlig unberührt geblieben ; das bis⸗

herige Beſetzungsverfahren beſteht unverändert

weiter ( Art . 10 Abſ . 5 der Kirchenverfaſſung vom

16 . September 1920 ) .

In der Pfalz wie überhaupt im linksrheiniſchen

Deutſchland gibt es ſeit den napoleoniſchen Zeiten

keine Patronate mehr .

C. Sachſen .

Die neue ſächſiſche Kirchengemeindeordnung vom

2. März 1921 enthält über das Patronatsrecht nur

einige vorläufige , an das bisherige Recht ſich an⸗

lehnende Beſtimmungen . Sie beſtimmt in § 87 :

„ Die Frage des Fortbeſtandes oder des Weg —
falls oder der Umgeſtaltung des Kirchenpatronats
bleibt künftiger geſetzlicher Entſcheidung vorbehal⸗
ten . Bis zu dieſem Zeitpunkte gelten folgende

Beſtimmungen :

Der Kirchenpatron hat das Recht :

1. auf Teilnahme an den Verhandlungen der

Kirchengemeindevertretung und des Kirchenvorſtan⸗

des , wenn er die Wählbarkeit zum Kirchen

gemeindevertreter hat . Er kann ſich an der Be

ratung beteiligen , hat aber kein Stimmrecht . Er

iſt auf Verlangen einzuladen , wenn er innerhalb

des Gebietes der Landeskirche wohnt .

Die Ausübung dieſes Rechtes muß perſönlich

erfolgen . Ehefrauen können dieſes Recht perſön⸗
lich oder durch ihren Ehemann ausüben , Bevor⸗

mundete können nur durch ihren geſetzlichen Ver⸗

treter , Körperſchaften durch eines ihrer Vorſtands⸗
mitglieder vertreten werden , vorausgeſetzt , daß der

Vertreter die Eigenſchaften der Wählbarkeit zum

Kirchengemeindevertreter beſitzt ;

2. auf Mitwirkung bei der Verwaltung und

nächſten Beaufſichtigung des Vermögens der Kirche

und der mit ihr verbundenen Stiftungen und auf

Einſichtnahme in die Kirchenrechnungen ;

8. auf Gehör bei Veränderungen der Kirchſpiel —

grenzen , Veräußerungen oder weſentlichen Ver —

änderungen des Kirchenvermögens , Errichtung
oder Veränderung geiſtlicher Stellen und ihrer Do —

tation und auf Teilnahme an den Kirchenviſitatio —
nen und Verhandlungsterminen ;

4. auf Mitwirkung bei der Beſetzung der kirch⸗

lichen Amter nach Maßgabe der Kirchengeſetze .

Die Ausübung der vorbezeichneten Rechte fin —

det aber nur ſo lange ſtatt , als der Patron die all⸗

gemeinen kirchengeſetzlichen Vorausſetzungen für
die Ausübung des Patronatsrechts erfüllt . “

Eine Einwirkung des Staats bei der Regelung
dieſer Beſtimmungen hat nicht ſtattgefunden .



D. Württemberg .

Die Patronatslaſten ſind ſchon 1865 ſtaatsge
ſetzlich abgelöſt worden . 8
faſſung vom 25 . Sept . 1919 wurde bei Aufhebung
der ſtaatlichen Patronate beſtimmt : „ Die übrigen
Patronatsrechte werden von den

K

65 der

Kirchen geregelt . “
Das kirchliche Pfarrbeſetzungsgeſetz vom 24 . Juni
1920 ( in Kraft ſeit 1. Oktober 1920 ) hat daher in
85 die beſtehenden Patronatsrechte ohne Entſchä⸗
digung aufgehoben . Nach der Übergangsvorſchrift
des § 8 Abſ . 1 des Geſetzes bleiben jedoch den In⸗
habern von Patronatsrechten , die der evang . Lan⸗

deskirche angehören und einen Wohnſitz in Würt⸗

temberg haben , die ihnen bisher zuſtehenden Rechte
auf Präſentation zu württemb . Pfarrſtellen für
ihre Lebenszeit gewahrt , wobei aber den Kirchen⸗
gemeinden das allgemein eingeräumte Recht der

Geltendmachung von Wünſchen und Bedenken zu⸗
ſteht ( §§ 1 —3 des Geſetzes ) ; die vorgeſehene Aus —

führungsverordnung iſt noch nicht ergangen .

Staatsver⸗ ſtimmt in Artikel 63 :

E. Heſſen .

Die Staatsverfaſſung vom 12 . Dez . 1919 be⸗

„ Die ehemals landesherr —
lichen , die ſtandesherrlichen und grundherrlichen
Patronate ſind , ſoweit ſie nicht nachweislich Privat⸗
patronate ſind , aufgehoben . Die Aufhebung oder
Ablöſung der Privatpatronate erfolgt durch
ſonderes Geſetz bis ſpäteſtens 31 . Dez . 1924 . “ Zur
Ausführung iſt noch nichts geſchehen .

be⸗

F. Thüringen .

Das kirchliche Pfarrerwahlgeſetz vom 16 . Dez.
1920 beſtimmt in §S 1 Abſ . 4 : „ Das Beſetzungs
recht der Patronate bleibt bis zur Regelung durch
ein Sondergeſetz unberührt . “

Weitere landesrechtliche Neuregelungen der Pa —
tronatsfrage ſind bis jetzt nicht bekannt geworden .
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